
Inhalt

1MOSINTERNATIONAL 14. Jg. (2020) Heft 4

Editorial Joachim Wiemeyer (Bochum)
Caritas und Diakonie im Spannungsfeld 2
Zu diesem Heft

Schwerpunktthema Matthias Möhring-Hesse (Tübingen)
Nach der Subsidiarität 3
Sinnverlust und Persistenz der Kirchlichen Wohlfahrtspflege

Lukas Kiepe (Kassel), Wolfgang Schroeder (Kassel)
Wohlfahrtsverbände zwischen Marktorientierung und Gemeinwohl 13
Ein System im Umbruch

Holger Böckel (Frankfurt am Main/Heidelberg)
Religiöses Profil christlicher Dienstleister 20
Wie christlich müssen Mitarbeitende konfessioneller Wohlfahrtsverbände sein?

Ulrike Kostka (Berlin)
Die Caritas in den neuen Bundesländern 30
Normen, Werte und Mitarbeiterschaft in einem säkularen Umfeld

Andreas Otto (Arnsberg)
„ARAXA“ 28

Beiträge Joachim Wiemeyer (Bochum)
Weiter wie bisher? 37
Wirtschaftsethische Überlegungen zur Coronakrise

Lars Schäfers (Mönchengladbach) und Jochen Sautermeister (Bonn)
Business Ethics im Kontext der Sozialen Marktwirtschaft 42
Wirtschaftsethische Jugendbildung am Beispiel des Erasmus+YEBE-Projekts

Johannes J. Frühbauer (Augsburg/Heidelberg)
Amartya Sen 47
Ein vielseitiger Denker und sozialethischer Impulsgeber

Bericht Forum 
Sozialethik

Anna Puzio (Münster/München)
Alles, was (ge)recht ist? 50
Gerechtigkeit im Recht als Herausforderung der Christlichen Sozialethik

Buchbesprechung Neo-Extraktivismus in Bolivien 52

Der Überblick Summaries 54
Résumés 55
Bisherige Schwerpunktthemen und Vorschau 56

Impressum  U2



Schwerpunktthema

Editorial

2 MOSINTERNATIONAL 14. Jg. (2020) Heft 4

Soziale Dienstleistungen 
können 1. durch staatli-

che und kommunale Träger, 
2. durch privatwirtschaftli-
che und gewinnorientierte 
Unternehmen sowie 3. durch 
religiöse und gemeinnützi-
ge Anbieter, die wiederum 
in Verbänden zusammen-
geschlossen sein können, 
bereitgestellt werden, oder 

auch 4. durch Mischsysteme dieser An-
bieterformen. Deutschland weist im in-
ternationalen Vergleich, durch den ho-
hen Anteil an religiösen und freige-
meinnützigen Wohlfahrtsverbänden, 
vor allem der mit ihrer jeweiligen Kir-
che verbundenen Diakonie und Caritas, 
eine Besonderheit auf. So ist die deut-
sche Caritas mit mehr als 6 200 Einrich-
tungen und mit über 693 000 (2018) Be-
schäftigten, der größte nichtstaatliche 
Arbeitgeber in der gesamten EU. Die 
deutsche Caritas hat mehr hauptamt-
liche Mitarbeiter*innen als alle übrigen 
Caritasverbände in der EU zusammen.

Dass das deutsche System sich auch 
in der jüngsten Vergangenheit relativ 
gut bewährt hat, lässt sich anhand von 
vier zentralen sozialen Herausforde-
rungen des letzten Jahrzehnts ablesen: 
1. Von allen EU-Ländern hat Deutsch-
land seit Jahren die geringste Jugend-
arbeitslosigkeit. Kirchliche Wohlfahrts-
verbände bieten durch eine Vielzahl 
von Berufsfachschulen, Hochschulen 
für angewandte Wissenschaften, be-
rufliche Orientierung durch Freiwilli-
gendienste, aber auch durch Praktika 
sowie Hilfe für Arbeitslose (außerbe-
triebliche Ausbildung) und subventio-
nierte Beschäftigung vielfältige Aus-
bildungs- und Arbeitsplätze sowie so-
ziale Hilfen an. 2. Deutschland hat seit 
2015 mehr Flüchtlinge aufgenommen 
als alle anderen EU-Länder zusam-
men. Zwar hat dies auch in Deutsch-
land soziale Verwerfungen hervorge-

rufen, jedoch schreitet die Integration 
in den Arbeitsmarkt und die Gesell-
schaft voran. Im Kontext der Globali-
sierung, ist in vielen Ländern die Un-
gleichheit der Einkommensverteilung 
gestiegen. 3. Unter allen wichtigen In-
dustrienationen (G 20) weist Deutsch-
land die geringsten Einkommensunter-
schiede auf, weil ein ausgebauter So-
zialstaat die sich im Markt ergebenden 
Einkommensunterschiede deutlich re-
duziert. 4. Bisher konnte Deutschland 
mit seinem Gesundheitswesen auch die 
Coronakrise relativ gut bewältigen. Of-
fensichtlich kann ein System, in dem 
Kirchen und kirchliche Wohlfahrtsver-
bände auf die öffentliche Meinungsbil-
dung im Sinne der sozialen Gerech-
tigkeit einwirken, zivilgesellschaftliche 
Solidaritätspoten ziale (Ehrenamt und 
Spenden) entfalten und mobilisieren 
sowie ein realpolitisches Gewicht ha-
ben. So wird die Sozialanwaltschaft der 
Kirchen in der konkreten Gesetzgebung 
und der Mittelverteilung wirksam und 
kann das humane Zusammenleben ei-
ner Gesellschaft maßgeblich fördern.

Kirchliche Wohlfahrtsverbände se-
hen sich immer neuen Herausforde-
rungen durch neue soziale Problem-
lagen ausgesetzt: durch den gesell-
schaftlichen Wandel in Deutschland, 
den hohen Anteil von Personen mit 
Migrationshintergrund, der Abnahme 
kirchlicher Bindungen und den daraus 
erwachsenen Problemen der Mitarbei-
tergewinnung, der Veränderungen des 
Sozialstaates durch die Einführung 
marktwirtschaftlicher Steuerungsele-
mente und staatlicher Lenkung so-

wie der Qualitätskontrolle. Zwischen 
staatlichen Erwartungen, betriebswirt-
schaftlichen Konkurrenzkonstellatio-
nen und binnenkirchlichen Ansprü-
chen an das christliche Profil und die 
Kirchlichkeit von Diakonie und Cari-
tas, treten Spannungen auf. Solche Fra-
gestellungen werden in den Beiträgen 
dieses Heftes thematisiert.

Der evangelische Theologe Holger 
Böckel wirft in seinem Beitrag die Fra-
ge nach dem Profil christlicher Organi-
sationen auf, wenn dieses nicht mehr auf 
der christlichen Überzeugung der Mit-
arbeitenden beruht, wenn bis zu 70 Pro-
zent der Mitarbeitenden einer Einrich-
tung keine Kirchenmitglieder mehr 
sind. Die Caritasdirektorin des Erzbis-
tums Berlin, Ulrike Kostka, schildert 
die Rolle der Caritas im säkularen Um-
feld, wo die Mehrheit der Bevölkerung 
sowie der Mitarbeitenden keine Chris-
ten (mehr) sind. Sie führt Ansatzpunk-
te an, um das christliche Profil zu be-
wahren und zu stärken. Die Politikwis-
senschaftler Lukas Kiepe und Wolfgang 
Schroeder schildern die Umbruchpro-
zesse der kirchlichen Wohlfahrtsverbän-
de. Sie diagnostizieren ein Spannungs-
feld zwischen den Interessen der ein-
zelnen Einrichtungen von Diakonie und 
Caritas und dem übergeordneten Ver-
bandsinteresse. Der Tübinger Sozialethi-
ker Matthias Möhring-Hesse konstatiert 
eine durch gesellschaftliche Verände-
rungen und politische Rahmensetzung 
veränderte Bedingung des deutschen 
Sozialstaates für die Kirchlichkeit der 
Caritas. Damit wird Diakonia als Grund-
vollzug der Kirche prekär.

Caritas und Diakonie 
im Spannungsfeld

Joachim Wiemeyer
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Nach der Subsidiarität
Sinnverlust und Persistenz der 
Kirchlichen Wohlfahrtspflege

Diakonisches Handeln ist für die Kirche konstitutiv. Weil es nicht in innerkirchlicher 
Fürsorge aufgehen durfte, wurde es in Form der verbandlichen Caritas „ausgegrün-
det“ und außerhalb der verfassten Kirche betrieben. Mit der Institutionalisierung 
der kirchlichen Wohlfahrtspflege in der Caritas ergeben sich eine Reihe von Fra-
gen und Entwicklungen, die der vorliegende Beitrag thematisiert. Dazu gehören die 
sich verändernden Beziehungsmuster zwischen Staat und Caritas, die Transforma-
tion der kirchlichen Wohlfahrtspflege in Folge einer veränderten Sozialstaatlichkeit, 
die zunehmend skeptische Wahrnehmung von Kirche und Caritas in der Öffentlich-
keit und nicht zuletzt die gegenseitige Entfremdung von Caritaseinrichtungen und 
Amtskirche. Die Ausführungen gelangen zu dem Schluss, dass die Kirchliche Wohl-
fahrtspflege, und damit auch die Caritas, recht beständig ist, aber in ihrer Bestän-
digkeit ihren kirchlichen Sinn verliert.

Dass sich die „katholische Kirche 
[…] im sozialen Engagement Ca-

ritas nennt“, stört den Politik- und 
Kommunikationsberater Erik Flügge. 
Damit werde die Chance vertan, „dass 
der diakonische Charakter dieser Kir-
che, dass all ihr sozial wertvolles Tun 
[…] mit der eigenen Kirchenmitglied-
schaft in Verbindung gebracht wird“ 
(Flügge 2020). Reicht ein für Kirche 
und Caritas einheitliches Logo, um die 
Kirchlichkeit der Caritas und den dia-
konischen Vollzug der Kirche sicherzu-
stellen? Vermutlich liegt das Problem 
tiefer: Nach dem staatlich eingeleite-
ten Ende von Subsidiarität und sozi-
alstaatlichem Korporatismus löst sich 
die Kirchlichkeit der Kirchlichen Wohl-
fahrtspflege langsam aber sicher auf. 
Dieser „Sinnverlust“ ist insbesondere 

für die Kirche prekär. Sie verliert an 
diakonischem Selbstvollzug, der aber 
nach eigenem Bekunden Kirche we-
sentlich ausmacht.

„Sinnverlust“ – das klingt drama-
tisch und für die Kirchliche Wohlfahrts-
pflege übertrieben. Offenkundig geht es 
Caritas und Diakonie doch recht gut. 
Obgleich die öffentliche Daseinsvor-
sorge in Deutschland grundlegend an-
ders strukturiert wurde und obgleich 

die Freie Wohlfahrtspflege dabei ihr 
vormaliges Privileg verloren hat, sind 
die konfessionellen Wohlfahrtsverbän-
de, vor allem ihre Einrichtungen, starke 
Akteure der öffentlichen Wohlfahrts-
produktion geblieben. Bevor man sich 
also in einer theologischen Analyse an 
so etwas wie einen „Sinnverlust“ der 
Kirchlichen Wohlfahrtspflege machen 
kann, muss man zunächst dessen ho-
he Persistenz konstatieren.

1. Persistenz der Kirchlichen Wohlfahrtspflege als Teil der 
öffentlichen Daseinsvorsorge

Ob man Soziale Dienste aus einer pro-
duktivistischen Perspektive und in dem 
Zuge als wesentlichen Teil einer Volks-
wirtschaft (vgl. Foundational Econo-

my Collective 2019) oder ob man sie 
aus einer wohlfahrtsstaatlichen Per-
spektive und dann als Teil der öffent-
lichen Daseinsvorsorge betrachtet (vgl. 

Matthias Möhring-Hesse
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Schmid 2011): In beiden Perspektiven 
fällt für Deutschland die Freie Wohl-
fahrtspflege auf.

Die sechs Wohlfahrtsverbände er-
bringen über ihre Einrichtungen einen 
Großteil der von fast allen Menschen 
mal mehr, mal weniger genutzten So-
zialen Dienste. Sie „haben“ weit über 
hunderttausend Einrichtungen mit 
über 1,9 Mio. in Teil- oder Vollzeit be-
schäftigten Mitarbeiter*innen (mit Zah-
len von 2016: BAGFW 2018). Auf die 
beiden kirchlichen Wohlfahrtsverbän-
de, die evangelische Diakonie und die 
katholische Caritas, fällt ungefähr die 
Hälfte dieser Einrichtungen, in denen 
zwei Drittel der bei diesen Verbänden 
Beschäftigten arbeiten (Schroeder 
2017, 44). Rechnet man die beiden 
Wohlfahrtsverbände „ihren“ Kirchen 
zu, dann findet ein Großteil der kirch-
lichen Diakonie in diesen und in deren 
Einrichtungen statt. Dabei „produzie-
ren“ die Wohlfahrtsverbände nicht nur 
Soziale Dienste; sie leisten zugleich In-
teressenvertretung sowie advokatori-
sche Lobby- und Solidaritätsarbeit. In 
der Kirchlichen Wohlfahrtspflege ist 
dieser Aufgabenmix erklärter, theolo-
gisch begründeter Anspruch und offi-
zielles Programm.

Für die öffentliche Daseinsvorsor-
ge lassen sich grob zwei Bereiche un-
terscheiden: Bei der materiellen In-
frastruktur, etwa bei der Energie- und 
Wasserversorgung, hatte der bundes-
deutsche Staat deren Erstellung und 
Bereitstellung zunächst selbst über-
nommen, häufig über öffentliche Un-
ternehmen. Dagegen hielt er sich bei 
den Sozialen Diensten eher zurück. 
Diese überließ er weitgehend nicht-
staatlichen „Produzenten“, vor allem 
den Einrichtungen der Freien Wohl-
fahrtspflege, – und refinanzierte deren 
Aufwand aus öffentlichen Haushalten.

Dieses Arrangement wurde seit En-
de der 1980er Jahre im Zuge der Dyna-
misierungspolitik aufgegeben, die aus 
unterschiedlichen politischen Lagern 
heraus betrieben wurde (vgl. Reckwitz 
2019, 250 ff.): Galten soziale Probleme 
zuvor als Folge fehlender oder mangel-
hafter politischer Ordnung und wurden 
sie deshalb als Anlass für politische, 
im Wesentlichen staatliche, Regulie-
rungen genommen, erscheinen lang-
fristige und stabile Regulierungen nun 
als Ursache der vom Staat zu bewälti-
genden Probleme, zumindest aber als 
Beginn von wahrscheinlich entstehen-
den Problemen. Zugleich werden lang-
fristige Regulierungen als Grund für 
mangelnde Dynamik und ausbleibende 
Innovationen ausgemacht. Aus diesen 
Gründen zog sich der Staat im Bereich 
der materiellen Infrastruktur aus der di-
rekten Leistungserstellung zurück. Er 
überließ etwa die netzgebundenen In-
frastrukturdienstleistungen wie Post, 
Telekommunikation oder Energie ein-
zelwirtschaftlichen Unternehmen und 

entsprechenden Gütermärkten. Bei den 
Sozialen Diensten gab es kaum etwas, 
was man hätte „privatisieren“ können. 
Diesen Bereich der Daseinsvorsorge 
musste man anders „dynamisieren“: 
Diejenigen, die mit der Erstellung der 
staatlich erwünschten Sozialen Dienste 
beschäftigt waren, sollten durch Wett-
bewerb und vertragliche Auflagen in 
Bewegung versetzt und zu dauerhaf-
ter Beweglichkeit angehalten werden. 
Um das zu erreichen, wurde die Privi-
legierung der Freien Wohlfahrtspflege 
aufgegeben und deren Einrichtungen 
mit gewerblichen Anbietern gleichge-
stellt. Gleichermaßen wurden sie al-
le zu Anbietern Sozialer Dienste ge-
macht und untereinander in Konkur-
renz um staatliche Aufträge versetzt. 

Im ständigen Wettbewerb standen sie 
alle gleichermaßen unter Kosten- und 
Qualitätsdruck. Zudem wurden sie 
auf dem Wege des „Kontraktmanage-
ments“ einer kontinuierlichen Preis- 
und Qualitätskontrolle unterstellt und 
damit unter verschärfte staatliche Auf-
sicht genommen. Etwas anders wur-
de der Pflege- und Gesundheitssek-
tor „dynamisiert“: Die Nutzer*innen 
von Gesundheits- und Pflegeleistun-
gen wurden staatlicherseits mit Kauf-
kraft ausgestattet; zugleich wurde ih-
nen die Auswahl sowie die Beauftra-
gung der Anbieter überlassen. Aus 
Nutzer*innen und Klient*innen wur-
den so Kund*innen „gemacht“. Zusam-
men mit ihnen wurden die Anbieter 
der von ihnen genutzten Leitungen auf 
die „Wohlfahrtsmärkte“ (vgl. Nullmeier 
2004) gezwungen. Sofern im Pflege- 
und Gesundheitssektor tätig, wurden 
aus den Einrichtungen der Kirchli-
chen Wohlfahrtspflege Marktanbie-
ter – im Wettbewerb um die Gunst ih-
rer Kund*innen.

Von den politischen Akteuren, aber 
auch von den Akteuren der Kirchli-
chen Wohlfahrtspflege, von sozialwis-
senschaftlichen Beobachter*innen und 
von den sich mit Caritas und Diakonie 
beschäftigenden Theolog*innen wur-
den diese Veränderungen als ein tief 
greifender Systemwechsel der Daseins-
vorsorge und des Wohlfahrtsstaates be-
trieben, erfahren oder beschrieben. Für 
die Kirchliche Wohlfahrtspflege besteht 
dieser Systemwechsel nicht nur in ihrer 
„Umwelt“, u. a. insofern sich die Ein-
richtungen der Kirchlichen Wohlfahrts-
pflege nunmehr in einen vertieften und 
anhaltenden Wettbewerb um staatli-
che Aufträge oder auf Wohlfahrtsmärk-
ten „vorfinden“. Er besteht auch in den 
„Innenwelten“ der Kirchlichen Wohl-
fahrtspflege: Um den veränderten Ge-
gebenheiten der sozialstaatlichen Be-
auftragung und Kontrolle entsprechen, 
um den verschärften Wettbewerb und 
den sich daraus ergebenden Kosten- 
und Qualitätsdruck sowie auf Wohl-
fahrtsmärkten bestehen zu können, 
mussten sich Caritas und Diakonie or-

 Wohlfahrtsverbände 
erbringen nicht nur Soziale 
Dienste, sie leisten auch 
advokatorische Lobby- 
und Solidaritätsarbeit

 Die Einrichtungen der 
Kirchlichen Wohlfahrts-
pflege wurden zu Markt-
anbietern – im Wett-
bewerb um die Gunst ihrer 
Kund*innen
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ganisatorisch, operativ und program-
matisch neu „aufstellen“ (vgl. Dahme 
et al. 2005; Schroeder 2017, 52–62; 
Lange 2020, 134–150). So wurden eine 
betriebswirtschaftliche Leitung sowie 
ein entsprechendes Rechnungswesen 
etabliert, außerdem wurde ein Cont-
rolling eingeführt. Scharf wurde zwi-
schen Verbands- und Betriebsorgani-
sation unterschieden; dabei wurden die 
Wohlfahrtsverbände häufig auf Inter-
essenvertretung, Netzwerkbildung und 
Serviceleistungen fokussiert und von 
ihren „Sozialunternehmen“ scharf ge-
trennt. Auf operativer Ebene betrieb 
man die Konzentration von Diensten 
sowie die Fusion oder zumindest die 
Vernetzung von Einrichtungen, gege-
benenfalls in neuen Holdingstruktu-
ren. Dabei konnte man die Grenzen 
zwischen Bistümern und Landeskir-
chen, gelegentlich auch die zwischen 
den Konfessionen, einreißen, zumin-
dest aber überschreiten. Einrichtungen 
mit hohen Beschäftigtenzahlen, vor al-
lem im Bereich der stationären medi-
zinischen Versorgung, der stationären 
Pflege oder der Behindertenhilfe, wur-
den rechtlich verselbstständigt und in 
die marktkonforme Rechtsform einer 
GmbH überführt. Diese „Ökonomisie-
rung“, „Managerisierung“ und „Verbe-
triebwirtschaftlichung“ wurde um eine 
„Modernisierung“ der inneren Kultur 
ergänzt (vgl. Möhring-Hesse 2020). Mit 
entsprechenden Sinndeutungen und 
Wertvorstellungen, Rechtfertigungen 
und Orientierungen machte man die 
Kirchlichen Wohlfahrtsverbände und 
deren Einrichtungen auch „geistig“ be-
weglich und dynamisch, orientierte auf 
den Output sowie auf die Souveräni-
tät der „Kund*innen“, pflegte das Den-
ken in Beziehungen, Sozialräumen und 
Netzwerken.

Auch wenn diese und andere Wand-
lungen den Wohlfahrtsverbänden und 
– mehr noch – deren Einrichtungen 
durch äußere Gegebenheiten und nicht 
zuletzt durch staatliche Auflagen aufge-
geben waren, schreibt sich das Leitungs-
personal den Struktur- und Kulturwan-
del häufig als eigene Leistung, manch-

mal sogar als eigene Idee und Initiative 
zu. Jedenfalls hat es den Systemwandel 
erfolgreich gemanagt und hat die Ein-
richtungen der Kirchlichen Wohlfahrts-
pflege auf die neuen Bedingungen von 
verschärftem Wettbewerb, Kontraktma-
nagement und Wohlfahrtsmärkten ein-
stellen können. So konnten sie ihre Ein-
richtungen – zumeist – sichern und die 
Kirchliche Wohlfahrtspflege insgesamt 
auf dem für die Bundesrepublik gewohnt 
hohen Niveau halten, in Teilen sogar 
ausbauen. Lediglich auf einigen Feldern, 
etwa bei den ambulanten Pflegediensten 
und den stationären Pflegeeinrichtun-
gen (Boeßenecker 2018, 295 ff.), gehen 
die Zuwächse entsprechender Leistun-
gen ausschließlich an gewerbliche An-
bieter oder freigemeinnützige Träger. 
Aber selbst in diesen Bereichen bleibt die 
Kirchliche Wohlfahrtspflege weiterhin 
stark. Lediglich bei der ambulanten Pfle-
ge scheinen sich Caritas und Diakonie 
„sukzessive aus dem Markt zurück[zu]-
ziehen“ (Schroeder 2017, 47). Von diesen 

Ausnahmen abgesehen, haben die Ein-
richtungen der Kirchlichen Wohlfahrts-
pflege einen stabilen Anteil an den auch 
weiter wachsenden Sozialen Diensten; 
sie weisen steigende Beschäftigten- und 
ebenso steigende Leistungszahlen auf.

Die Kirchliche Wohlfahrtspflege hat 
also weder für den bundesdeutschen 
Wohlfahrtsstaat noch für die öffent-
liche Daseinsvorsorge an Bedeutung 
verloren. Nicht zuletzt wegen der Per-
sistenz der Kirchlichen Wohlfahrtspfle-
ge erscheint der für Deutschland typi-
sche Wohlfahrtspluralismus recht sta-
bil. Zwar ist alles dynamischer und 
deswegen unsicherer geworden, zwar 
bestehen dauerhafter Wettbewerb und 
marktförmige Regulierung, zwar exis-
tieren zunehmend hybride Organisa-
tionsformen, doch herrscht – so die 
Diagnose aus der Wohlfahrtsverbän-
deforschung – der alte, zugleich aber 
auch ganz neue, nämlich „hybride […] 
Wohlfahrtsmix“ (Heinze 2018, 281).

2. Ausgelagerte Kirchlichkeit

Die sozialstaatlich veränderte „Um-
welt“ musste von den Kirchlichen 
Wohlfahrtsverbänden und deren Ein-
richtungen durch inneren Struktur- 
und Kulturwandel bewältigt werden. 
Wie sich mit den Strukturen und der 
„inneren Kultur“ auch die theologische 
Bedeutung der Kirchlichen Wohlfahrts-
pflege verändert hat, soll im Folgen-
den analysiert werden. Die theologi-
sche Analyse fokussiert auf das mit 
dem Adjektiv kirchlich angesprochene 
Selbstverständnis der Kirchlichen 
Wohlfahrtspflege – und konzentriert 
sich wegen der konfessionellen Rele-
vanz von allem, was theologisch über 
den Begriff Kirche ausgetragen wird, 
ausschließlich auf den katholischen 
Teil der Kirchlichen Wohlfahrtspflege. 
Ihre Kirchlichkeit „hatten“ die Caritas-
verbände und deren Einrichtungen, so 
wird im Folgenden argumentiert, nicht 
in eigener Deutungshoheit und nicht 
aus eigener Sinngebung. Kirchlich wa-

ren sie dadurch, dass sie sich auf die 
institutionelle Katholische Kirche be-
zogen und diese sich wiederum auf sie 
bezog, und dass diese wechselseitige 
Bezugnahme innen und außen bemerkt 
und anerkannt wurde.

In modernen Gesellschaften ist das 
Christentum nicht (mehr) überall in der 
Gesellschaft präsent, nicht in der Wirt-
schaft und im Staat, nicht in der Wis-
senschaft und in der Kunst, sondern „nur 
noch“ in einen zumeist recht gut iden-
tifizierbaren Bereich. Dort wurden reli-
giöse Kommunikationen und Praktiken 
spezialisiert, wurden religiöse Lehren 
ausgebildet und verallgemeinert, wur-
den gemeinschaftliche Zusammenhän-

 Neben den Strukturen 
hat sich auch die theo-
logische Bedeutung der 
Kirchlichen Wohlfahrts-
pflege verändert
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ge ausgebildet und institutionalisiert; 
dort wurde eine spezialisierte Verwal-
tung von alldem etabliert – und dadurch 
das Christentum über die Zeit hinweg 
fortgeschrieben und immer wieder neu 
realisiert. In Deutschland ist dieser Be-
reich konfessionell verdoppelt – und 
wurde und wird durch die beiden kon-
fessionellen Kirchen sowohl repräsen-
tiert als auch weitgehend bestimmt. So-
mit stellt sich die Ausdifferenzierung der 
christlichen Religion zugleich als deren 
Verkirchlichung dar. Für das katholische 
Christentum entsteht erst so „die“ Ka-
tholische Kirche sowie die dazu passen-
den Deutungsschemata von Kirche, die 
bis heute innerhalb des katholischen 
Christentums und – womöglich stärker 
noch – in dessen Außenwahrnehmung 
bestimmend sind.

Die kirchliche Diakonie  konnte 
nicht in dem Maße wie Verkündigung 
und Gottesdienst, wie Lehre und Ver-
waltung in den ausdifferenzierten Be-
reich kirchlich repräsentierter Religion 
zurückgezogen werden. Ikonisch in 
der Figur des Barmherzigen Samari-
ters ausgezeichnet, gilt die kirchlich be-
anspruchte „Nächstenliebe“ nicht nur 
den Glaubensschwestern und -brüdern, 
sondern all denen, die „in Not sind“ und 
deshalb der „Nächstenliebe“ bedürfen. 
Während für die meisten Vollzugsfor-
men christlicher Religion die Ausdif-
ferenzierung ein Gewinn gewesen ist, 
war sie für die kirchliche Diakonie pre-
kär. Um sie nicht zur innerkirchlichen 
Fürsorge verkommen zu lassen, wurde 
sie, zumindest zu einem großen Teil, 
„ausgegründet“ und in Form der ver-
bandlichen Caritas außerhalb der ver-
fassten Kirche gebracht (vgl. Lehner 
2006). Mit der verbandlichen Caritas 
machte die Katholische Kirche ihre Dia-
konie (und damit eben auch sich selbst) 

über die eigenen Grenzen hinweg ge-
sellschaftlich präsent.

Durch Ausdifferenzierung, also 
durch Trennung von Funktionen und 
Spezialisierung der darauf abgestell-
ten Aktivitäten, lässt sich, so behaup-
tet man zumindest in Differenzierungs-
theorien, ein größeres Maß an Kom-
plexität bearbeiten und deswegen die 
spezialisierten Funktionen besser er-
füllen. Für das „verkirchlichte“ Chris-
tentum lässt sich diese allgemeine Be-
hauptung ebenso bestätigen, wie für 
die ausgegründete Kirchliche Wohl-
fahrtspflege. Erst durch ihre Entlastung 
von vielen anderen Funktionen ent-
standen die uns heutzutage vertraute, 
auf mehr oder weniger „letzte“ Fragen 
spezialisierte christliche Religion so-
wie die kulturellen Räume, diese Reli-
gion gemeinsam mit „Schwestern und 
Brüdern“ zu leben, zu verkündigen und 
zu feiern. Mit der Ausgründung der 
Kirchlichen Wohlfahrtspflege konnten 
wiederum deren Leistungsfähigkeit und 
deren Qualität, zumindest gemessen an 
professionellen Standards, gesteigert 
werden, konnten – ganz grundsätz-
lich – deren Leistungen überhaupt von 
spezifischen Professionen her bestimmt 
und dann auch beurteilt werden.

Über die verbandliche Caritas wird 
die Katholische Kirche „außerhalb“ ih-
rer selbst als Kirche diakonisch tätig. 
Nur deswegen kann der eingangs zi-
tierte Kommunikationsprofi auf die 
Idee kommen, neben allen anderen 

kirchlichen Aktivitäten auch „die Ca-
ritas“ unter einem Logo der Katholi-
schen Kirche zu „vermarkten“. Mit dem 
Adjektiv kirchlich wird für die Kirch-
liche Wohlfahrtspflege nicht nur deren 
Zugehörigkeit zur Katholischen Kirche 
ausgewiesen, sondern zugleich ihre 
Trennung von der verfassten Kirche 
„überwunden“. Dabei meint ‚kirchlich‘ 

gerade nicht, dass in den Caritasver-
bänden oder in deren Einrichtungen 
Glaubensgemeinschaft besteht, dass die 
dort arbeitenden Menschen glauben 
oder Glaubenslehren teilen, womit man 
bei einer Kirche rechnet. Mit ‚kirchlich‘ 
wird stattdessen die Bezugnahme der 
Kirchlichen Wohlfahrtspflege auf die 
ihr äußerliche Katholische Kirche an-
gezeigt. Zumeist wird dieser Bezug in 
institutioneller Weise verbürgt; er ist 
kirchenrechtlich geregelt. Daher ent-
scheiden nicht die Caritasverbände und 
deren Einrichtungen über ihre eigene 
Kirchlichkeit. Darüber befindet – so-
wohl nach kirchlicher Ansicht als auch 
nach staatlichem Recht – die verfasste 
Kirche; und die befindet darüber nach 
eigener Maßgabe und – dann besten-
falls – nach kirchlichem Recht. Hat sie 
aber Caritasverbände und deren Ein-
richtungen als kirchlich anerkannt, 
dann erwartet sie von ihnen, loyal zur 
Kirche zu stehen, „im Glauben“ und 
mehr noch „in der Sitte“ übereinzu-
stimmen, entsprechende Loyalitäten 
und Verpflichtungen zu erfüllen und 
die zugesprochene Kirchlichkeit öffent-
lich sichtbar zu machen.

Nachdem sie die verbandliche Ca-
ritas als kirchlich anerkennt, handelt 
die verfasste Kirche diakonisch in dem, 
was „ihre“ Caritas an Sozialen Diensten 
außerhalb der Kirchen leistet. Dass sie 
diakonisch handelt, ist für die Kirche 
nicht nur wünschenswert, sondern ist 
– nach eigenem Selbstverständnis – für 
sie konstitutiv. In ihrer Diakonie und 
d. h. eben auch in der ihr äußerlichen 
Wohlfahrtspflege vollzieht sie einen ih-
rer Grundvollzüge – und wäre ohne 
diesen „weniger“ oder sogar gar nicht 
Kirche. Das Adjektiv kirchlich steht al-
so nicht nur für die Bezugnahme der 
Kirchlichen Wohlfahrtspflege auf „ih-
re“ Kirche, sondern zeigt zugleich die 
Kirche an, die sich in der ihr institu-
tionell und sozialräumlich äußerlichen 
Erstellung von Sozialen Dienste „han-

 Mit der verbandlichen 
Caritas machte die 
Katholische Kirche 
ihre Diakonie über die 
eigenen Grenzen hinweg 
gesellschaftlich präsent

 Mit Ausgründung der 
Kirchlichen Wohlfahrts-
pflege konnten deren 
 Leistungsfähigkeit und 
Qualität gesteigert werden

 Diakonisches Handeln ist 
für die Kirche konstitutiv
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delt“ und sich dabei als diejenige Kirche 
vollzieht, die sie zu sein beansprucht.

Programmatisch steht ‚kirchlich‘ 
schließlich auch dafür, dass in der 
Kirchlichen Wohlfahrtspflege die Ein-
stellungen und Überzeugungen ver-
wirklicht werden (sollen), die die ver-
fasste Kirche als ihre Lehre ausgibt. Da-
mit werden zunächst einmal Vorgaben 
für die Caritasverbände und deren Ein-
richtungen gesetzt: Für „ihre“ Kirche 
haben sie Diakonie zu leisten, haben al-
so die „Not“ der Menschen zu „lindern“. 
Dabei haben sie die Ansprüche der je-
weiligen Professionen sowie staatliche 
Auflagen zu erfüllen, dies aber im Rah-
men der ihr von der Kirche vorgege-

ben Glaubenslehre. Zugleich werden 
Ansprüche an die bei den Verbänden 
und in deren Einrichtungen beschäf-
tigten Mitarbeiter*innen erhoben – bei 
der Erstellung der Sozialen Dienste und 
in ihren privaten Lebensverhältnissen 
„außerhalb“ ihrer Arbeit. Wie die Be-
schäftigten in der verfassten Kirche 
haben die „Caritasler*innen“ beruf-
lich und privat besondere Loyalitäts-
verpflichtungen zu erfüllen. Vom Staat 
wird dies gebilligt und unterstützt, in-
dem er das den Kirchen zugesproche-
ne Selbstbestimmungsrecht auf das Ar-
beitsrecht überträgt und dann auch für 
die Beschäftigungsverhältnisse in der 
Kirchlichen Wohlfahrtspflege zulässt.

3. Subsidiarität und Korporatismus

Diese Kirchlichkeit hat die verfass-
te Kirche für die Kirchliche Wohl-
fahrtspflege erdacht und institutio-
nell durchgesetzt. Zugleich konnte sie 
diesen besonderen Sinn der Kirchli-
chen Wohlfahrtspflege beim Sozial-
staat unterbringen – und dies über 
das Konzept der Subsidiarität. Jede 
Gesellschaft sei, so die Vorstellung, 
subsidiär und d. h. in einer besonde-
ren Weise hierarchisch aufgebaut. Die 
oberste Einheit, der Staat oder an des-
sen Spitze die Regierung, müsse den 
unteren Einheiten die ihnen zustehen-
den Leistungen nicht nur überlassen, 
sondern müsse sie in der Erfüllung 
dieser Leistungen unterstützen. Zwar 
hatte sich die Kirche damals in ei-
nem Gegenüber zum Staat und damit 
selbst „an der Spitze“ gesehen. Mit ih-
rer Ausgründung in einer verbandlich 
organisierten Wohlfahrtspflege konn-
te sie sich aber zugleich auch als eine 
„untere Einheit“ unterhalb des Staates 
ausgeben, die mit ihrer Diakonie eine 
ureigene und vom Staat zu respektie-
rende Aufgabe erfüllt. So konnte sie 
den Staat darauf verpflichten, Soziale 
Dienste als kirchliches Tätigkeitsfeld 
anzuerkennen, konkurrierende staatli-
che Aktivitäten zu unterlassen und die 
kirchlich betriebene Wohlfahrtspflege 

mit staatlichem Recht und öffentlichen 
Geldern zu unterstützen. Der dabei be-
hauptete „Eigensinn“ der Kirchlichen 
Wohlfahrtspflege besteht nicht schon 
mit den Caritasverbänden und deren 
Einrichtungen. Erst dadurch, dass sie 
in Verbindung zur verfassten Kirche 
stehen, sind sie Vollzugsform des ur-
eigenen Handelns der Kirche – und 
müssen deswegen vom subsidiären 
Staat anerkannt und unterstützt wer-
den. Über die Subsidiarität hat sich die 
Kirche in genialer Weise verdoppelt: 
Im gleichberechtigten Gegenüber be-
lehrt sie den Staat über dessen subsi-
diäre Zuständigkeit in der Daseinsvor-
sorge; in Form „ihrer“ Caritas machte 
sie sich zugleich zu einer „kleineren 
Einheit“ und schlüpfte in das subsidi-
äre Unterstützungssystem des Staates.

Die Subsidiarität konnte dem deut-
schen Sozialstaat, zumindest im Be-
reich der Sozialen Dienste, „aufge-
drängt“ werden. Wenn auch nicht unter 
diesem Begriff ging sie konzeptionell 
bereits in der Weimarer Republik in 
das Sozialrecht ein. In den politischen 
Debatten in Vorbereitung des Bundes-
sozialhilfe- (1962) und Jugendwohl-
fahrtsgesetzes (1961) hatten die Ver-
bände der Freien Wohlfahrtspflege, 
hatte vor allem der Deutsche Caritas-

verband das Subsidiaritätsprinzip ver-
treten und darüber auch die Vorrang-
stellung der Freien Wohlfahrtspflege 
behauptet – und waren bzw. war dabei 
erfolgreich. Die Subsidiarität wurde in 
die neuen Fürsorgegesetze aufgenom-
men (Sachße 1990, 110). Auch wenn 
das Subsidiaritätsprinzip von katholi-
scher Seite gelegentlich mit staatskriti-
schen Konnotationen versehen wurde, 
es war niemals anti-etatistisch gemeint. 
Mit der Subsidiarität schlug man näm-
lich vor, Gesellschaft von oben her zu 
verstehen und an der Spitze der Ge-
sellschaft den Staat sowie an dessen 
Spitze die Regierung zu setzen. Man 
gestand ihm bzw. ihr die Deutungsho-
heit über die jeweils „kleineren Einhei-
ten“, über deren ureigene Leistungen 
sowie über deren subsidiäre Unterstüt-
zungsbedarfe, zu. Da sich der deutsche 
Sozialstaat bei den Sozialen Diensten 
mit einer Gewährleistungsverantwor-
tung begnügte, konnte er deshalb die 
ihm von katholischer Seite angebote-
ne Subsidiarität gut aufgreifen, – zu-
mal sich der Etatismus der Subsidiarität 
mit den antietatistischen Konnotatio-
nen der katholischen Subsidiaritätsre-
de „verbergen“ ließ.

Seit den 1960er Jahren erweiter-
te der bundesdeutsche Sozialstaat die 
Sozialen Dienste – und baute die vor-
maligen Fürsorgemaßnahmen für be-
sondere „Problemgruppen“ zu einem 
von mehr oder weniger allen Men-
schen genutzten Leistungssystem für 
unterschiedliche Phasen und Situa-
tionen der individuellen Lebensver-
läufe aus. Trotz des rechtlichen Vor-
rangs der freien Wohlfahrtspflege ging 
ein Teil dieses Ausbaus, zumal in der 
Jugendhilfe, an Einrichtungen in öf-
fentlicher Trägerschaft. Doch konnte 
auch die Freie, dabei auch die Kirch-
liche Wohlfahrtspflege, vom Ausbau 
der Sozialen Dienste profitieren. Staat 
wie Wohlfahrtsverbände konnten sich 
auf die alte Subsidiarität berufen, auch 
wenn diese zu den veränderten Gege-
benheiten nicht gut passte. Nunmehr 
definierte der Sozialstaat Art und Um-
fang der Sozialen Dienste – und über-
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ließ deren Erstellung einigen wenigen, 
staatlich anerkannten Verbänden ohne 
Gewinninteresse. Deren Einrichtungen 
traten auf die staatlich definierten Tä-
tigkeitsfelder und bemühten sich dort 
um ein Angebot, das aus den öffent-
lichen Haushalten refinanziert wurde. 
Deutlicher als in den Zeiten zuvor, un-
terstützte der bundesdeutsche Sozial-
staat nunmehr nicht „kleinere Einhei-
ten“ bei ihren eigensinnigen Aktivitä-
ten, sondern nutzte und initiierte die 
formal nicht-staatliche und in diesem 
Sinn freie Wohlfahrtspflege für seine 
Zwecke. In der sozialwissenschaftli-
chen Beobachtung wurde dieses Ver-
hältnis unter dem Stichwort Korpora-
tismus analysiert (vgl. Voelzkow 2000). 
Bezogen auf die Freie Wohlfahrtspfle-
ge (Schmid/Mansour 2007, 259) wird 
damit die systematische Eingliederung 
der wenigen großen, die begrenzte 
gesellschaftliche Pluralität spiegeln-
den Verbände (Korporationen) in die 
staatliche Gewährleistung von Sozia-
len Diensten angesprochen. Dazu ge-
hört nicht nur, dass ihnen die Erstel-
lung der staatlich zu gewährleistenden 
Dienste übertragen wird. Inkorporiert 
werden sie auch in die dafür notwendi-
gen politischen Entscheidungen; auch 
werden sie mit zur gesellschaftlichen 
Legitimation des sozialstaatlichen Leis-
tungssystems herangezogen.

Auch unter diesen Bedingungen be-
steht die Kirchlichkeit der Kirchlichen 

Wohlfahrtspflege durch ihren Bezug 
auf die verfassten Kirchen. Gerade für 
den Staat ist diese Rückbindung wich-
tig: Nur über die wechselseitige Bezug-
nahme zwischen Kirche und Kirchli-
cher Wohlfahrtspflege kann er Cari-
tas und Diakonie als Ausdrucksformen 
gesellschaftlicher Pluralität auswählen 
und sie in das staatliche Leistungssys-
tem der Sozialen Dienste „aufnehmen“. 
Indem die Caritasverbände und deren 
Einrichtungen dort inkorporiert wer-
den, wird auch die Katholische Kir-
che „inkorporiert“, von der her sie ih-
re Kirchlichkeit „beziehen“. Sofern sich 
die verfasste Kirche vom Staat nicht 
in dem Maße einnehmen lässt, wie es 
bei den Caritasverbänden und deren 
Einrichtungen möglich ist, entstehen 
zwischen Kirche und Kirchlicher Wohl-
fahrtspflege Fremdheiten und erwach-
sen Spannungen. Die Caritas entwickelt 
sich zu einem starken „Player“ der öf-
fentlichen Daseinsvorsorge und zu ei-
nem ebenso starken Interessenvertreter 
in der Sozialpolitik, während „die Kir-
che“ in derselben Zeit an gesellschaftli-
cher Relevanz und öffentlicher Reputa-
tion verliert. So treten Größe, Beschäf-
tigtenzahlen und Haushalte, aber auch 
die Professionalitätsniveaus der zu er-
bringenden Leistungen sowie die Pro-
fessionskulturen, schließlich auch öf-
fentliches Ansehen zwischen Kirchen 
und Kirchlicher Wohlfahrtspflege stark 
und zunehmend auseinander.

4. Unter staatlicher Kontrolle

Von so etwas wie Subsidiarität hat sich 
der deutsche Sozialstaat verabschiedet: 
Im Sozialrecht und vor allem in der 
Vergabepraxis hat er der Freien Wohl-
fahrtspflege die Erstverantwortung für 
die Sozialen Dienste entzogen. Statt-
dessen hat er sich selbst in die unmit-
telbare Gewährleistungsverantwortung 
gesetzt – und sieht sich dafür demo-
kratisch auch einzig legitimiert. Die 
Daseinsvorsorge ist staatliche Auf-
gabe und der Staat – im Gegenzug – 
verpflichtet, für „seine“ Bürger*innen, 

bestimmte Dienstleistungen zu ge-
währleisten. Um seiner Gewährleis-
tungs-Verantwortung nachzukommen, 
kooperiert der Staat zwar wie zuvor 
mit nicht-staatlichen Akteuren. Denn 
er weiß um die Schwächen staatlicher 
Leistungserbringung und um die Stär-

ken gesellschaftlicher Akteure. Deren 
Aktivität sucht er möglichst umfäng-
lich zu nutzen und – mehr noch – zu 
aktivieren. Jedoch beauftragt er nun-
mehr nicht-staatliche Akteure mit der 
Erstellung all der Leistungen, zu de-
ren Gewährleistung er sich verpflich-
tet weiß, – und dies nach eigenem Er-
messen. Er folgt
• erstens einem ökonomischen  Kalkül, 

mit öffentlichem Geld einen mög-
lichst hohen „Ertrag“ zu erzielen. 
Dazu sieht er sich vor den  Steuer- 
und Beitragszahler*innen verpflich-
tet.

• zweitens einem politischen Kalkül: 
In Kooperation mit den beauftrag-
ten Dienstleistern sollen die Soziale 
Dienste so erbracht werden und an 
die Nutzer*innen gelangen, dass 
die staatliche Gewährleistung die-
ser Dienste erfolgt und die erfolg-
reiche Gewährleistung gesellschaft-
lich wahrgenommen wird. Zugleich 
sollen die Dienstleister, die daran 
mitwirken, keine Macht über den 
Staat und vor allem über dessen 
Auftragsvergabe und dessen Ge-
währleistungsverantwortung ge-
winnen. In diesem Kalkül ist der 
Staat vor allem „sich selbst“ ver-
pflichtet.

Die nicht-subsidiäre Art der staatlichen 
Gewährleistung drückt sich in Leitbil-
dern des „aktivierenden“, des „präven-
tiven“ oder des „investiven Sozial-
staats“ aus. Ausgegeben wurden diese 
als Alternativen zum neoliberalen Leit-
bild vom „schlanken Staat“. Wie bei die-
sem ging es darum, den Staat vor ge-
sellschaftlichen Ansprüchen nicht nur 
der Nutzer*innen, sondern auch der 
Dienstleister zu schützen. Jedoch sollte 
der Staat gerade nicht zu einem schlan-
ken Staat heruntergefahren werden. Im 
Gegenteil: Er sollte in einer umfassen-
den Gewährleistungsverantwortung 
gehalten und die in Frage stehenden 
Leistungen der öffentlichen und des-
halb staatlich zu gewährleistenden Da-
seinsvorsorge „erhalten“ werden (vgl. 
Bieling/Möhring 2020).

 Von so etwas wie 
Subsidiarität hat sich 
der deutsche Sozialstaat 
verabschiedet
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Indem der Staat alle Dienstleis-
ter gleichstellt und sie gleichermaßen 
zu Anbietern von Sozialen Diensten 
„macht“, macht er sich selbst ihnen 
gegenüber gleichgültig. Zumindest im 
Grundsatz kommt es für ihn nur noch 
darauf an, welche Anbieter bestimm-
te Soziale Dienste zu der erwarteten 
Qualität und zu einem angemessenen, 
möglichst geringen „Preis“ erbringen 
und ob sich diese über die Vertrags-
laufzeiten hinreichend gut beaufsich-
tigen lassen. Faktisch mögen einge-
spielte Vertrauensverhältnisse, lokale 
Monopole oder informelle Kontakte 
relevant bleiben. Grundsätzlich sehen 
staatliche Institutionen nunmehr aber 
davon ab, mit welcher Geschichte und 
mit welchen Sinndeutungen, mit wel-
cher Agenda und in welcher Rechts-
form die Anbieter von Sozialen Diens-
ten unterwegs sind. In der Koopera-
tion mit der Freien Wohlfahrtspflege 
können sie nicht mehr berücksichtigen, 
dass diese als gesellschaftliche „Kor-
porationen“ organisiert sind und dass 
sie Soziale Dienste in einem komple-
xen „Gemisch“ mit Solidaritätsarbeit 
und advokatorischem Lobbyismus er-
bringen (wollen). Ebenso gleichgültig 
macht sich der Sozialstaat gegenüber 
der Kirchlichkeit der Kirchlichen Wohl-
fahrtspflege. Staatliche Institutionen 
können – mit Ausnahme bestimmter 
Sonderrechte als Folge des Selbstbe-
stimmungsrechtes der Kirchen – keine 
Rücksicht darauf nehmen, dass einige 
der von ihm beauftragten Dienstleister 
über die Caritas mit der Katholischen 
Kirche verbunden sind, dass sich die-
se Kirche in diesen Einrichtungen als 
diakonische Kirche vollziehen „will“ 
und diese dementsprechend als „ih-
re“ Einrichtungen betrachtet. In die-
ser Gleichgültigkeit kann und – mehr 
noch – will der Staat der wachsenden 
gesellschaftlichen Pluralität Rechnung 
tragen, was ihm weder unter den Be-
dingungen der Subsidiarität noch unter 
denen des Korporatismus möglich war.

Auf die Gleichgültigkeit des Staa-
tes reagierend, machen sich auch die 
Einrichtungen der Kirchlichen Wohl-

fahrtspflege, also die unmittelbaren 
Vertragspartner der staatlichen Institu-
tionen, gegenüber ihrer eigenen Kirch-
lichkeit gleichgültig, genauer: müssen 
sich gleichgültig machen. Im Wettbe-
werb um staatliche Beauftragung und 
im Zuge der mit dem Staat vertrag-
lich vereinbarten Kontrollbeziehungen 
spielen einzig Kosten und Qualität der 
Sozialen Dienste, nicht aber der Be-
zug zur Katholischen Kirche und der 
sich daraus ergebende besondere Sinn 
ihrer Aktivitäten, eine relevante Rol-
le. Etwas Ähnliches passiert auf den 
Wohlfahrtsmärkten: Im Wettbewerb 
um Kund*innen verdünnen die Einrich-
tungen ihren Kirchenbezug zu einem 
Markenversprechen, wenn sie ihn denn 
überhaupt erwähnen. Zumal weil sie 
mit „ihrer“ Kirche kaum noch Werbung 
machen können, präsentieren sie sich 
nicht als Kirche, sondern als „Unter-
nehmen Nächstenliebe“ oder mit ähn-
lich religionsbezogenen Frames. Das 
alles gilt für die Einrichtungen, nicht 
aber in gleicher Weise für die Verbän-
de der Kirchlichen Wohlfahrtspflege. 
Nur die Einrichtungen sind unmittelba-
re Vertragspartner des Staates und nur 
sie müssen im Wettbewerb der Anbie-
ter staatliche Aufträge „einholen“. Des-
halb sind auch nur sie der Gleichgül-
tigkeit des Staates ausgesetzt, während 
die Caritasverbände davon nur mittel-
bar, eben über ihre Einrichtungen be-
troffen sind. So bleibt der Kirchenbe-
zug bei der verbandlichen Caritas nach 
wie vor bestimmend.

Innerhalb der Kirchlichen Wohl-
fahrtspflege führt (auch) dies zu Span-
nungen: Was ihre Kirchlichkeit angeht, 
harmonieren Einrichtungen und Ver-
bände nicht mehr. Auf ihre Einrich-
tungen, die ihre staatlichen Aufträge 
selbst „einholen“ müssen, haben die 
Verbände aber zunehmend weniger 
Einfluss – und können so auch ihre 
Kirchlichkeit und die daraus folgenden 
Loyalitäten immer weniger ihren Ein-
richtungen aufdrängen.

Zugleich werden der verfassten Kir-
che die Einrichtungen der Kirchlichen 
Wohlfahrtspflege zunehmend fremd 

und suspekt. Das, was diese erkenn-
bar an Kirchlichkeit vorhalten und wie 
sie damit öffentlich auftauchen, reicht 
der Kirche zumeist nicht mehr. Vieles 
von dem, was man in der verfassten 
Kirche aus diesen Einrichtungen mit-
bekommt, insbesondere deren „Öko-
nomisierung“, „Managerisierung“ und 
„Verbetriebwirtschaftlichung“ passt 
nicht zur Kirche – und passt nicht in 
die kirchlich gepflegten Diskurse über 
„Nächstenliebe“. So wie sie die Ein-
richtungen als Anbieter von Sozialen 
Diensten wahrnimmt, kann sich die 
Kirche, können sich zumindest viele 
der kirchlichen Verantwortungsträger, 
den Vollzug einer diakonischen Kirche 
nicht vorstellen. Ihnen erscheinen die 
„Sozialunternehmen“ als etwas Ande-
res als die von der Kirche gewünschte 
„Nächstenliebe“. Die verbandliche Ca-
ritas bekommt damit eine eher geis-
terhafte Gestalt: Sie ist weiterhin ein 
relevanter Sachverhalt der kirchlichen 
Selbstwahrnehmung, von ihren Ein-
richtungen wird dabei aber zunehmend 
abgesehen.

Dass man aus der verfassten Kir-
che heraus mit den Einrichtungen der 
Kirchlichen Wohlfahrtspflege frem-
delt, wird in diesen bemerkt. Vielen 
der dort arbeitenden Menschen, zu-
mal dem Führungspersonal, wird da-
durch die verfasste Kirche fremd oder 
genauer: noch fremder. Man fühlt sich 
von der Kirche und deren Führungs-
personal verraten, zumindest aber in 
dem Bemühen verkannt, die Kirchli-
che Wohlfahrtspflege unter den ver-
änderten Gegebenheiten fortzuführen 
und „auf die Höhe der Zeit“ zu brin-
gen. Im Vergleich zu sich selbst erfährt 
man die verfasste Kirche und deren in-
nere Ökonomie, deren Verwaltung und 
deren Marketing als unzeitgemäß. Die 
kirchlichen Diskurse über „die Caritas“ 

 Die Ökonomisierung des 
Geschäftsbetriebs führt 
zu einer gegenseitigen 
Entfremdung von 
Caritaseinrichtungen und 
verfasster Kirche
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erlebt man als wenig realitätstauglich. 
Zur Deutung und Orientierung der ei-
genen Arbeit tragen sie wenig bis gar 
nicht bei.

Womöglich sind die angesproche-
nen Entwicklungen weniger eindeutig, 
sind sie von Ort zu Ort unterschied-
lich stark ausgeprägt und sind die sub-
sidiären Verhältnisse an einigen Or-
ten deutlich stabiler. Aber über all die 
verschiedenen Orte und Gegebenheiten 
hinweg deutet sich doch ein grundle-
gender Verlust an dem mit dem Ad-
jektiv kirchlich bezeichneten Sinn der 

Kirchlichen Wohlfahrtspflege an. Der 
dabei verlorene Sinn wird mit ande-
rem Sinn ersetzt, weswegen die Erstel-
lung Sozialer Dienste unter den Be-
dingungen nicht-subsidiärer Sozial-
staatlichkeit für die Einrichtungen 
der Kirchlichen Wohlfahrtspflege kei-
neswegs ohne Sinndeutungen bleibt. 
Aber dieser Sinn lässt sich nicht mit 
dem Adjektiv kirchlich verbinden – und 
schon gar nicht so verbinden, dass sich 
die verfasste Kirche mit diesem neu-
en Sinn identifizieren und diesen als 
den von ihr gemeinten Sinn anerken-

nen kann. So aber verliert die Kirche 
an diakonischem Selbstvollzug, ohne 
dass sie dies in Art und Umfang, zu-
mal in der Qualität und in der öffent-
lichen oder binnenkirchlichen Wahr-
nehmung kompensieren könnte. Wenn 
aber für die Kirche die theologische 
Rede vom diakonischen Selbstvollzug 
weiterhin gilt, verliert sie damit „sich 
selbst“. Der Sinnverlust der Kirchlichen 
Wohlfahrtspflege dürfte für die Kirche 
sogar deutlich prekärer sein als für die 
Kirchliche Wohlfahrtspflege selbst. Im 
Unterschied zu ihr ist diese nämlich – 
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unter den gegenwärtigen Bedingungen 
nach-subsidiärer Sozialstaatlichkeit – 
auf die Kirchlichkeit nicht angewiesen, 
die sie verliert.

5. Bürger*innendienst und 
Kirche der Mitbürger*innen

Die Zeiten der Subsidiarität und des 
Korporatismus sind vorbei – und nichts 
spricht dafür, dass sie sich wieder ein-
stellen werden bzw. wiederherstellen 
lassen. Lässt sich für post-subsidiäre 
Zeiten der „Sinnverlust“ der Kirchli-
chen Wohlfahrtspflege auffangen, las-
sen sich deren Einrichtungen und de-
ren Arbeit mit einer passenden Kirch-
lichkeit versehen?

Das „gemeine Wohl“ in einer Gesell-
schaft hängt wesentlich von der allge-
meinen Daseinsvorsorge, also von der 
Verfügbarkeit all der Güter und Leis-
tungen ab, die Menschen alltäglich und 
manchmal in besonderen Krisensitua-
tionen nutzen müssen können, um mit 
allen anderen gleichermaßen gut und 
gleichermaßen zugehörig in einer Ge-

sellschaft zu leben. Dazu müssen diese 
Güter und Leistungen in ausreichen-
dem Umfang und in ausreichender 
Qualität zur Verfügung stehen. Da-
ran sollten nicht nur die sie nutzen-
den Menschen, sondern auch die mit 
deren Erstellung beschäftigten Akteure 
interessiert sein – und diese sollten sich 
deshalb auch den sich daraus für sie 
ergebenden Restriktionen unterwerfen.

Zwei dieser Restriktionen seien ge-
nannt: Die diese Güter und Dienstleis-
tungen konkret herstellenden Men-
schen benötigen angemessene Arbeits-
bedingungen, müssen ausreichend Zeit 
mit den jeweiligen Nutzer*innen „ha-
ben“. Die sie beschäftigenden Einrich-
tungen und Unternehmen müssen ih-
nen entsprechende Arbeitsbedingun-
gen vorhalten. Nicht zuletzt deshalb 

müssen sich diese mit vergleichsweise 
geringen Renditen auf ihre wirtschaft-
lichen Aktivitäten abfinden, können 
sich aber im Gegenzug auf vergleichs-
weise sichere Absätze einstellen. Weil 
häufig mit der Erstellung von Vertrau-
ensgütern beschäftigt, müssen die Ein-
richtungen und Unternehmen nicht nur 
in ihrem Auftreten, sondern auch mit 
ihrer „Betriebswirtschaft“ die Gewähr 
dafür bieten, dass man ihnen, den von 
ihren Beschäftigten gegebenen Emp-
fehlungen sowie den von ihnen er-
brachten Leistungen, vertrauen kann.

Begreift man die Daseinsvorsorge 
von ihrem gesellschaftlichen Nutzen 
her, wird man den Staat – weil ein-
zig dafür prädestiniert und einzig mit 
den dazu erforderlichen Machtressour-
cen sowie der für deren Einsatz erfor-
derlichen Legitimation ausgestattet – 
mit deren Regulierung beauftragen. 
Er wird dafür Sorge tragen, dass nur 
diejenigen Einrichtungen und Unter-
nehmen in der Daseinsvorsorge aktiv 
werden, die sich den angesprochenen 
Restriktionen unterwerfen. Ohne da-
bei bestimmte Akteure zu privilegie-
ren, wird er sie für den Bereich der 
Daseinsvorsorge zulassen und sie auf 
dieselben Standards verpflichten sowie 
denselben Vorgaben und Restriktionen 
unterwerfen (Foundational Economy 
Collective 2019). Im Gegenzug wird er 
sie unterstützen, damit sie unter den 
Vorgaben und Restriktionen bestehen 
und die zur Daseinsvorsorge erforder-
lichen Güter und Dienstleistungen so 
erstellen können, dass sie bei allen „an-
kommen“. Wie vom nach-subsidiären 
Sozialstaat sollten die Dienstleister al-
so gleichgestellt werden, dies jedoch in 
genau der entgegengesetzten Richtung: 
Gemeinnützige Einrichtungen sollten 
nicht unter die betriebswirtschaftliche 
Logik einzelwirtschaftlicher Unterneh-
men gezwungen werden; vielmehr soll-
ten sich die Unternehmen, die sich in 
der Daseinsvorsorge engagieren dür-
fen, wie gemeinnützige Einrichtungen 
verhalten müssen.

Kirchliche Einrichtungen sollten da-
ran interessiert sein, an einer so regu-

lierten Daseinsvorsorge mitzuwirken. 
Sie könnten ihren diakonischen Sinn 
darin sehen, sich an der grundlegenden 
Daseinsvorsorge von Mitbürger*innen 
und damit am „gemeinen Wohl“ aller 
zu beteiligen. Dann müssten sie sich 
um die notwendige Zulassung durch 
den Staat bemühen, müssten den da-
mit verbundenen Vorgaben und Re-
striktionen folgen und in der Folge wie 
eine öffentliche Körperschaft agieren. 
Kirchlich würden sie erst dadurch, dass 
sich um sie und um ihre Arbeit herum 
Glaubensgemeinschaft „sammelt“. Mit 
einem Kindergarten oder eine Pflege-
einrichtung als Zentrum könnten et-
wa Gemeinden oder Gemeinschaf-
ten ent- oder bestehen. Oder entspre-
chend lizenzierte Dienstleister könnten 
in kirchlichen Institutionen, in Pfarr-
gemeinden, Orden oder Verbänden, 
auch in Diözesen „aufgenommen“, dort 
zur eigenen Sache gemacht werden und 
entsprechend Aufmerksamkeit und Un-
terstützung erfahren. Auf diesen beiden 
und womöglich anderen Wegen könnte 
die verbandliche Caritas die „Verkirch-
lichung“ der für die Daseinsvorsorge 
lizenzierten Dienstleister vermitteln. 
Dann ist sie nicht die institutionelle 
Bürgin für die Kirchlichkeit der Kirch-
lichen Wohlfahrtspflege, sondern „nur 
noch“ Vermittlerin von Kirchlichkeit. 
Sie unterstützt Dienstleister darin, Zen-
trum kirchlicher Gemeinden oder Ge-
meinschaften zu werden; oder sie hilft 
kirchlichen Einrichtungen, die zu ih-

 Die Zeiten der Subsidia-
rität und des Korporatis-
mus sind vorbei

 Gemeinnützige Einrich-
tungen sollten nicht unter 
die betriebswirtschaft-
liche Logik einzelwirt-
schaftlicher Unternehmen 
gezwungen werden
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nen passenden Dienstleister zu finden 
und deren Arbeit zur eigenen Sache 
zu machen.

Dass sich die Kirche diakonisch über 
staatlich lizenzierte Dienstleister der 
Daseinsvorsorge und damit auf dem 
Wege des Mitbürger*innendienstes 
vollzieht, kann man allerdings nur in 
Kritik am bundesdeutschen Sozialstaat 
denken. Man wird das Ende der Subsi-

diarität akzeptieren können; auch wird 
man sich mit der „Gleichmacherei“ al-
ler Dienstleister und daher mit dem En-
de der Privilegierung der Freien Wohl-
fahrtspflege abfinden können. Kritisch 
gegenüber dem, wie es gegenwärtig 
läuft, müsste man aber eine öffent-
liche Daseinsvorsorge einfordern, an 
der alle, die daran mitwirken, gleicher-
maßen wie öffentliche Körperschaften 

auftreten und so denselben Vorgaben 
und Restriktionen unterworfen sind. 
Für eine solche Sozialstaatskritik gibt 
es aus den Caritasverbänden, zumal aus 
dem Deutschen Caritasverband bislang 
nur schwache Signale. Man hat sich, 
so hat es den Eindruck, mit dem post-
subsidiären Sozialstaat abgefunden – 
und stillschweigend auch mit dem von 
ihm ausgelösten Sinnverlust.
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Wohlfahrtsverbände 
zwischen Marktorientierung 
und Gemeinwohl
Ein System im Umbruch

Von der Kita bis zum Altenheim: Die Wohlfahrtsverbände sind im deutschen Wohl-
fahrtsstaat in viele Felder der öffentlichen Daseinsvorsorge strukturell eingebunden. 
Damit nehmen die sechs Spitzenverbände, die in der Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) zusammengeschlossen sind, eine herausgehobene 
Stellung bei der Koordination und Steuerung sozialer Leistungen ein, die international 
ihresgleichen sucht. Neben der Arbeiterwohlfahrt (AWO), dem Deutschen Roten Kreuz 
(DRK), dem Paritätischen und der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland 
(ZWST) kommt den beiden konfessionellen Wohlfahrtsverbänden – Caritas und Dia-
konie – eine Sonderrolle zu. Sie sind nicht nur die größten Wohlfahrtsverbände, son-
dern verfügen aufgrund der spezifischen Staat-Kirche-Beziehungen auch über ein 
eigenes Arbeitsrecht (Dritter Weg) und sind besonders stark vom gesellschaftlichen 
(Werte-)Wandel betroffen. Insgesamt befindet sich das System der dualen Wohlfahrtspflege mit öffentlichen und freien Trägern 
seit Mitte der 1990er Jahre im Umbruch. Dessen Ursachen, Ausprägungen und Folgen werden im vorliegenden Aufsatz untersucht.

Doppelfunktion der Wohlfahrtsverbände

Die besondere Stellung der Wohlfahrts-
verbände bei der Erbringung sozialer 
Dienstleistungen und der Interessenver-
tretung im politischen System der Bun-
desrepublik ergibt sich aus ihrer Dop-
pelfunktion (Schmid/Mansour, 2007). 
Die Verbände sind zum einen Sozialleis-
tungsvereinigungen (Alemann, 1985), 
die von der Gesundheits-, Jugend-, Fa-
milien-, Alten-, Behindertenhilfe über 
Hilfen für Personen in besonderen so-
zialen Lagen (Obdachlose, Geflüchtete 
u. a.) bis zu weiteren Hilfen (Tafeln, So-
zialkaufhäuser u. a.) umfassende soziale 
Dienstleistungen erbringen. Die Statis-
tik der BAGFW (2018) weist insgesamt 
118 623 Einrichtungen mit 4 166 276 
Betten/Plätzen sowie 804 795 Vollzeit-
beschäftigten und weiteren 1 107 870 
Teilzeitbeschäftigten aus.

Zum anderen nehmen die Verbän-
de für sich in Anspruch, nicht nur die 
Interessen ihrer Mitglieder und Träger 
zu vertreten, sondern auch als Sozial-
anwalt für schwache Interessen einzu-
treten. Diese stellvertretende, advoka-
torische Interessenwahrnehmung ent-
springt dem normativen Leitbild der 
Verbände, die in spezifischen Milieu-
konstellationen entstanden sind. Die 
Arbeiterwohlfahrt (AWO) geht auf die 
Solidarität und Selbsthilfe der Arbei-
terbewegung zurück, die Zentralwohl-
fahrtsstelle der Juden in Deutschland 
(ZWST) entstammt der jüdischen Wohl-
fahrtspflege, das Deutsche Rote Kreuz 
(DRK) ist den sieben internationalen 
Grundsätzen Menschlichkeit, Unpar-
teilichkeit, Neutralität, Unabhängig-
keit, Freiwilligkeit, Einheit sowie Uni-
versalität verpflichtet. Träger, die in 

keinem dieser Milieus verwurzelt sind, 
gründeten 1924 den Fünften zentra-
len Wohlfahrtsverband, später Paritä-
tischer Wohlfahrtsverband genannt, 
der deswegen auch vereinzelt als 
„Lumpensammler“ der Freien Wohl-
fahrtspflege bezeichnet wird. Bereits 
mit dem Namen verweisen Diakonie 
(griech. Dienst) und Caritas (lat. Lie-
be) auf ihre christlichen Wurzeln im 
Sinne des Dienstes am Nächsten sowie 
der handlungsleitenden Nächstenliebe 
hin. Deutscher Caritasverband und Dia-
konie Deutschland sind als Spitzen-
verbände quasi Dachorganisationen, 
in deren Rahmen sich rechtlich unab-
hängige Träger bewegen.

In organisatorischer Hinsicht sind 
also die Trägerebene oder genauer Ein-
richtungsebene und die Verbandsebe-
ne zu unterscheiden, die unterschied-
lich stark die beiden Teile der Doppel-
funktion ausfüllen.

Lukas Kiepe Wolfgang Schroeder
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Konfessionelles Paradox

Die Stärke der beiden konfessionellen 
Wohlfahrtsverbände steht zusehends 
im Gegensatz zur Entkirchlichung der 
Gesellschaft, was hier als „konfes-
sionelles Paradox“ (Schroeder, 2018, 
S. 29) bezeichnet wird. Waren 1970 ins-
gesamt 94 Prozent der Deutschen ka-
tholisch oder evangelisch, so im Jahr 
2019 nur noch 52 Prozent. Die Frei-
burg-Studie (Forschungszentrum Ge-
nerationenverträge, 2019) prognosti-
ziert für beide Kirchen einen Mitglie-
derrückgang um 49 Prozent von 2017 
auf 2060. Diese Halbierung der Mit-
gliedschaft geht zu schätzungsweise 
21 Prozentpunkten auf demografische 
Faktoren (Überhang der Sterbefällte 
über Geburten/Zuwanderung) und zu 
28 Prozentpunkte auf das Tauf-, Aus-
tritts- und Aufnahmeverhalten zurück.

Gänzlich anders sieht die Entwick-
lung der Beschäftigtenzahlen (gemes-

sen in Köpfen, nicht Stellen) bei Ca-
ritas und Diakonie aus (Tab. 1). Zwi-
schen 1960 und 2016 hat sich die Zahl 
der Caritas-Beschäftigten fast vervier-
facht, bei der Diakonie sogar mehr als 

versechsfacht. Waren die Beschäftigten 
früher noch zu einem beträchtlichen 
Teil Personen in einem Statusverhält-
nis (Geistliche, Ordensleute, Diakonis-
sen u. a.), so betrug ihr Anteil bei der 
Caritas 2012 nur 0,6 Prozent und bei 
der Diakonie 2004 1,3 Prozent.

Entwicklung des Wohlfahrtskorporatismus

Wie lässt sich dieses Wachstum der 
kirchlichen Wohlfahrtspflege unter so 
schwierigen gesellschaftlichen Bedin-
gungen erklären? Blicken wir zunächst 
auf die Ursprünge der Wohlfahrtspfle-
ge: „Faktisch entwickelte sich die Or-
ganisation der freien Wohlfahrtspfle-
ge in Weimar als verbandliches Pen-

dant zum Ausbau eines zentralisierten 
Wohlfahrtsstaates“ (Sachße/Tennstedt, 
198, 172). Ursächlich sind also der spe-
zifisch deutsche Wohlfahrtskorporatis-
mus und seine Tradition seit der Wei-
marer Republik. (Neo-)Korporatismus 
bezeichnet eine bestimmte Form des 
Staat-Verbände-Verhältnisses und geht 

im Unterschied zum Pluralismus nicht 
von einer schlichten Interessenreprä-
sentation gesellschaftlicher Kräfte ge-
genüber dem Staat aus, sondern von 
einer komplexen Interessenvermitt-
lung mittels Inkorporierung der ge-
sellschaftlichen Kräfte in die staatli-
che Entscheidungsfindung respektive 
der Übernahme von Aufgaben in der 
Daseinsvorsorge.

Mit der Gründung der Deutschen Liga 
der freien Wohlfahrtspflege am 22. De-
zember 1924 wurde der Wohlfahrtskor-
poratismus geboren. Fortan galt die Li-
ga als „Stützpunkt für die ministerielle 
Wohlfahrtspolitik“ (Sachße/Tennstedt, 
1988, 166), die von Reichsarbeitsminis-
ter Heinrich Brauns (Zentrum) gefördert 
wurde. Die Wohlfahrtsverbände erhiel-
ten nicht nur Ansprechpartner und 
„Sprechtage“ im Reichsarbeitsminis-
terium, sondern auch öffentliche Sub-
ventionen und die formale Anerken-
nung durch Gesetze. Nach dem Zwei-
ten Weltkrieg wurde an diese Tradition 
der Weimarer Republik angeknüpft. Die 
staatsentlastende, marktferne und ge-
sellschaftlich integrative Funktion der 
Freien Wohlfahrtspflege ist also auch 
das Ergebnis tiefgreifender gesellschaft-
licher Spaltungslinien sowie ihrer dar-
auf basierenden politischen Befriedung 
im Sinne der korporativen Einbindung.

Die vier wesentlichen Strukturmerk-
male des historischen Wohlfahrtskorpo-
ratismus sind Dualität, Subsidiarität, 

 Immer mehr Menschen 
treten aus den Kirchen 
aus; dagegen wächst die 
Zahl der Beschäftigten 
bei Caritas und Diakonie 
enorm

Tabelle 1: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse bei Caritas und Diakonie

Jahr
Caritas Diakonie

Beschäftigte Index in % Beschäftigte Index in %

1960 137.496 100 72.929 100

1970 192.484 140 124.992 171

1980 283.821 206 210.500 289

1990 347.566 253 262.612 360

2000 484.957 353 400.480 549

2010 559.526 407 452.592 621

2016 659.875 478 525.707 721

Quelle: Eigene Berechnungen.



Konfessionelle Wohlfahrt im Umbruch

15MOSINTERNATIONAL 14. Jg. (2020) Heft 4

Verbändedominanz und die öffentliche 
Finanzierung (Boeßenecker/Vilain, 
2013, 11–47). Dualität meint die paralle-
le Existenz von öffentlichen und freien 
Trägern sozialer Dienste, wobei Subsi-
diarität den in vielen Rechtskreisen exis-
tierenden bedingten Vorrang von freien 
vor öffentlichen Trägern bezeichnet. 
Verbändedominiert ist diese Subsidiari-
tät, weil eine „Reduktion der Vielzahl 
von Trägerorganisationen auf ein Kar-
tell von Großverbänden mit faktischer 
Monopolstellung“ (Heinze/Olk, 1981, 
103) stattfand. Für andere freie Träger 
war lange Zeit kein Platz im Wohlfahrts-
korporatismus; diese Tendenz wurde 
durch eine staatliche Refinanzierung 
mittels Fehlkostenerstattung der jewei-
ligen Einrichtungen unterstützt.

Dass die Wohlfahrtsverbände trotz 
des nachstehend erläuterten Umbruchs 
im Wohlfahrtskorporatismus auch in 
den letzten Jahren wuchsen, liegt an 
einem expansiven Wachstum der ge-
sellschaftlichen Bedarfe, die seitens 
des Staates in einem erheblichen Ma-
ße anerkannt wurden. Aufgrund des 
demografischen Wandels ist die Zahl 
der Pflegebedürftigen stark angewach-
sen, was die ambulanten und statio-
nären Pflegeeinrichtungen der Wohl-
fahrtsverbände tangiert. Obwohl im 
Krankenhausbereich die Zahl der Häu-
ser und Betten rückläufig ist, konnten 
die Freigemeinnützigen ihren „Markt-
anteil“ halten. Im Bereich der Kinder-
betreuung waren die treibenden Kräfte 
der Expansion die Betreuungsgarantie 
ab dem ersten Lebensjahr sowie ver-
besserte Betreuungsschlüssel im Kin-
dergartenalter – wovon wiederum die 
freien Kindergärten profitieren.

Wohlfahrtskorporatismus im 
Umbruch: Ursachen

Mit dem wohlfahrtsstaatlichen Struk-
turwandel seit den 1980er-Jahren ge-
rieten auch die Wohlfahrtsverbän-
de in den Umbruch. Die Kräfte dieses 
Wandels sind nicht nur gesellschaft-
liche Pluralisierung sowie der Druck 

einer Ökonomisierung sozialer Diens-
te, sondern auch unzureichende Um-
weltanpassungen der Wohlfahrtsver-
bände selbst.

Gesellschaftliche Umbrüche: Die 
Wohlfahrtsverbände sind in einer spe-
zifischen politischen und wertebezoge-
nen Konstellation entstanden, die sich 
seither permanent verändert. So sind 
die Verbände nicht nur durch den ge-
sellschaftlichen Wertewandel heraus-
gefordert, sondern auch durch den 
Wandel der sozialmoralischen Milieus, 
die die soziale Basis der Verbände bil-
deten. Was sich aus kirchlicher Sicht 
– wie oben ausgeführt – als Säkulari-
sierungstrend darstellt, ist zugleich ein 
Trend zu religiöser und gesellschaft-
licher Pluralisierung und Individuali-
sierung. Mit der Selbsthilfebewegung 
entstanden neue Gruppen mit einem 
neuen Subsidiaritätsverständnis, die 
zum Teil wohlfahrtsverbandliche Leis-
tungen als paternalistische Betreuung 
ablehnen (Boeßenecker/Vilain, 2013, 
293). Durch das Prognos-Gutachten 
(1984) begann eine rege Diskussion 
über die Zukunft und Zukunftsfähig-
keit der Wohlfahrtsverbände. Diese 
Entwicklung stellt für die Wohlfahrts-
verbände eine dreifache Herausforde-
rung dar: Erstens wird die subsidiäre 
Funktion der Verbände in Frage ge-
stellt, zweitens steht das traditionelle 
Leitbild der ‚wohltätigen‘ Organisation 
zur Diskussion und drittens diagnosti-
zieren Umfragen einen Vertrauens- und 
damit einhergehend einen Legitima-
tionsverlust der Wohlfahrtsverbände.

Wirtschaftlicher und politischer 
Umbruch: Im Zuge des neoliberalen 
Diskurses über den Wohlfahrtsstaat 
gerieten auch die Wohlfahrtsverbän-
de in den Fokus und sahen sich dem 
Vorwurf mangelnder Wirtschaftlich-
keit ausgesetzt. Der Vorwurf, eines ver-
meintlich ineffizienten Umgangs mit 
den begrenzten Ressourcen des So-

zialstaates wurde besonders öffent-
lichkeitswirksam von der Monopol-
kommission (insbesondere 12. Haupt-
gutachten 1996/1997, zuletzt auch im 
20. Hauptgutachten 2012/2013) betrie-
ben. Auch die EU-Kommission wollte 
durch Gleichstellung von Wohlfahrts-
verbänden mit privaten Unternehmen 
einen Wettbewerb um bessere Leistun-
gen und geringere Kosten ermöglichen 
(Rock, 2010). In der Folge kam es zu 
einer „Verbetriebswirtschaftlichung“ 
(Möhring-Hesse, 2008; 2018) der frei-
en Träger, die nach innen einer „Öko-
nomisierung“ und nach außen eine 
„Vermarktung“ entspricht. Ökonomi-
sierung meint, dass das betriebswirt-
schaftlich orientierte Management vor 
allem dem Effizienzprinzip (Kosten mi-
nimieren, Nutzen maximieren) folgt. 
Forciert wurde diese Ökonomisierung 
durch die Herausbildung eines Mark-
tes mit verschärftem Wettbewerb unter 
Ausweitung staatlicher Kontrolle. Der 
sichtbarste Markstein dieses Paradig-
menwechsels war die Einführung der 
Pflegeversicherung zum 1.1.1995, was 
einem quasi „Marktschaffungsgesetz“ 
(Nullmeier, 2002, 273) entsprach. Aus 
der dualen Wohlfahrtspflege (öffent-
lich – frei) wurde eine Trias (öffent-
lich – frei – privat-gewerblich).

Dieser Paradigmenwechsel erfordert 
von Caritas und Diakonie eine stärke-
re Orientierung an einer zunehmend 
dominierenden Dienstleistungslogik. 
Die in vielen Bereichen erzwungene 
Marktsituation stellt die wohlfahrts-
verbandlichen Einrichtungen in einen 
Wettbewerb mit anderen Trägern, in 
dem es gilt, durch effizientes Manage-
ment zu bestehen. Diese Anforderung 
der Dienstleistungslogik lässt sich nicht 
widerspruchsfrei mit den anderen Lo-
giken der Wohlfahrtsverbände in Ein-
klang bringen (siehe Abb.). Die Orga-
nisationslogik zielt auf den Erhalt der 
marktfernen, gemeinwohlorientierten 
Herkunft und Identität. Die Rolle ge-
genüber den politischen Akteuren folgt 
hingegen häufig der korporatistischen 
Einflusslogik eines Tausches. Im Ge-
gensatz dazu verlangt die Mitglieder-

 Die Wohlfahrtsverbände 
wachsen, da die gesell-
schaftlichen Bedarfe 
zunehmen
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logik eine starke Orientierung an den 
Interessen der eigenen Mitglieder, die 
über die innerverbandliche Willensbil-

dung Einfluss auf die Ausrichtung des 
Verbandes nehmen können.

Wohlfahrtskorporatismus im Umbruch:  
Ausprägungen des Paradigmenwechsels

Die vorstehend beschriebenen gesell-
schaftlichen, ökonomischen und poli-
tischen Ursachen führten zum Um-
bruch im Staat-Verbände-Verhältnis. 
Dieser Paradigmenwechsel lässt sich 
idealtypisch anhand der Dimensionen 
Gesellschaft, Finanzierung, Beschäfti-
gung, Ehrenamt, verbandliches Selbst-
verständnis und Steuerung verdeutli-
chen (Tab. 2). Waren Caritas und Dia-
konie in weltanschaulich geprägten 
Milieus entstanden, sind diese inzwi-
schen den gesellschaftlichen Trends 
der Säkularisierung, Pluralisierung 
und Individualisierung unterworfen. 
Damit geht einher, dass in Zeiten des 
Fachkräftemangels und restriktiver 
Rechtsprechung des Bundesarbeitsge-

richtes die Gewinnung von konfessio-
nell gebundenen Beschäftigten schwe-
rer fällt, zumal in den entkirchlichten 
Regionen Ostdeutschlands. Das „gol-
dene Helferherz“ langfristig gebunde-
ner Ehrenamtlicher stirbt Zusehens aus. 
Wenn sich neue Ehrenamtliche enga-
gieren – was bereichsspezifisch sehr 
unterschiedlich sein kann, dann vor al-
lem projektorientiert also temporär und 
nicht ein Leben lang. Hatten die kir-
chennahen Akteure nach dem Zweiten 
Weltkrieg eine staatssubstituierende 
Funktion, indem sie in weiten Teilen die 
Versorgung der Bevölkerung übernom-
men haben – was ohnehin dem katho-
lischen Verständnis von Subsidiarität 
entsprach, verstehen sich die BAGFW-

Mitglieder heute als Gemeinwohlagen-
tur, Sozialanwalt und Dienstleistungs-
erbringer. Gab es im Wohlfahrtskor-
poratismus eine Selbstkostendeckung 
für Träger der freien Wohlfahrtspfle-
ge ist diese häufig prospektiven Ent-
gelten und einer leistungsabhängigen 
Finanzierung gewichen.

Während einige Autoren „das En-
de des deutschen subsidiär geprägten 
Wohlfahrtskorporatismus“ (Boeßen-

ecker/Vilain 2013, 11)  diagnostizieren, 
urteilt Schroeder (2017, 36) dass das 
„vielfach beklagte Ende des Wohl-
fahrtskorporatismus […] in der Praxis 
nicht so entschieden ausgefallen [ist], 
wie die ausdrücklich auf eine plurali-
sierende Wirkung gerichtete Gesetzge-
bung dies intendierte“. Trotz Hinzutre-

 Kirchliche Wohlfahrts-
verbände sind heute 
Gemeinwohlagenturen, 
Sozialanwälte und Dienst-
leistungserbringer
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ten der wettbewerblichen Dimension ist 
kein Ende des Korporatismus abzusehen. 
Denn obwohl die Politik die Herausbil-
dung der Akteursvielfalt aktiv betrie-
ben hat, führen die etablierten informel-
len Beziehungsmuster und der Größen-
vorteil dazu, dass die konfessionellen 
Wohlfahrtsverbände nach wie vor pri-
vilegierter Ansprechpartner der Politik 
bleiben. Hierauf weisen auch neuere em-
pirische Untersuchungen hin. So misst 
Reichenbachs (2018) auf der Landesebe-
ne (Bayern, Bremen, Hessen und Sachse-
Anhalt) entlang der sechs Dimensionen 
der Formality, Role Concentration, Re-
gulation, Goal Congruence, Integration/ 
Linkage sowie Power & Dependence die 
Government-Nonprofit-Relationship. 
Die Selbsteinschätzung von Exper-
ten der Ministerialverwaltung und der 
Wohlfahrtsverbände ergibt, dass die ak-
tuelle Konfiguration der Staat-Verbän-
de-Beziehungen weiterhin dem Wohl-
fahrtskorporatismus entspricht, aber in 
einer stärker regulierten Form. Kurzum: 
Die Regeln haben sich etwas geändert, 
das Spiel ist weiterhin das gleiche. Rei-
chenbachs (2018, 121) sieht hierbei den 
„Pflegesektor als Speerspitze dieser Ent-
wicklung“.

Durch die neu etablierten Steue-
rungsmodi haben sich strukturelle Ver-
änderungen eingestellt, die nicht nur 
die Konkurrenz zwischen etablierten 
Verbänden und neuen unternehmeri-
schen Trägern beeinflussen. Dies hat 
insbesondere Auswirkungen auf das 
Verhältnis zwischen den Einrichtungen 
und ihren Verbänden. Dadurch, dass 

sich die Einrichtungen auf dem Par-
kett des Marktes bewegen, entwickelt 
sich bei ihnen die Erwartung an ihre 
Verbände, dass diese dazu beitragen, 
die Marktinteressen der Einrichtungen 
positiv zu beeinflussen. Einerseits, in-
dem sie übergeordnete Serviceleistun-
gen erbringen, die die Einrichtungen 
organisatorisch entlasten und zugleich 
ökonomisch ihre preisliche Wettbe-
werbsfähigkeit verbessern. Anderer-
seits, indem sie sich als politische In-
teressenvertretung ihrer Einrichtungen 
gegenüber der Politik einsetzen. Diese 
Aufwertung der Wohlfahrtsverbände 
als Lobbyakteur in eigener Sache – so 
vermuten jedenfalls einzelne Beobach-
ter – schwächt ihre advokatorische Rol-
le zugunsten der Schwachen in der Ge-
sellschaft (Schroeder 2017, 142).

Verschiedentlich wird eine „halbier-
te“ oder gar „verfehlte Modernisierung“ 
(Dahme et al. 2005; Jüster 2015) der 
Wohlfahrtspflege diagnostiziert. Da-
mit ist ein „misfit“ zwischen betriebs-

wirtschaftlicher Modernisierung auf 
der einen Seite und wertebezogenen 
Ambitionen auf der anderen Seite ge-
meint. Wichtiger ist dabei, dass sich 
starke und schwache Interessen inner-
halb der Wohlfahrtspflege gegenüber-
stehen, die mit gänzlich unterschiedli-
chen Ressourcenausstattungen operie-
ren. Eine umfassende Modernisierung 
würde darin bestehen, dass die Wohl-
fahrtsverbände nicht nur ihre normati-
ven Grundlagen weiterentwickeln, was 
sie teilweise tun, sondern dass sie ak-
zeptieren, dass es dort belastbare Ar-
beitsbeziehungen auf Augenhöhe ge-
ben muss (Schroeder 2018) sowie starke 
Nutzerinteressen. Da sich beides nicht 
aus dem freien Spiel der Kräfte ent-
wickeln wird, bedarf es starker, neu-
er staatlicher Initiativen, die dazu bei-
tragen, dass die universalistische Per-
spektive der Verbände gegenüber den 
partialen Interessen ihrer Einrichtun-
gen gestärkt wird.

Die Spezifik von Diakonie und Caritas

Gehen wir abschließend noch einmal 
auf die Spezifik der beiden konfessio-
nellen Wohlfahrtsverbände ein. Aufs 
Ganze betrachtet kann man wohl sa-
gen, dass sie organisatorisch, program-
matisch und operativ ähnlich reagiert 
haben, um unter den veränderten Be-
dingungen der Sozialwirtschaft beste-
hen zu können. Beide haben das 
Wachstum im Personalbereich fortge-

schrieben, Einrichtungen neu gegrün-
det und bestehende fusioniert. Ihre tra-
ditionellen Schwerpunkte, die bei der 
Caritas in den Bereichen der Gesund-
heits-, Jugend- und Altenpflege liegen, 
wurden ebenso fortgeschrieben, wie 
dies bei der Diakonie im Bereich der 
Behindertenpflege geschah. Auffallend 
ist die synchrone Vorgehensweise im 
Programmatischen, wo die unterneh-

Tabelle 2: Strukturelle Veränderungen der Beziehungen zwischen Staat und Wohlfahrtsverbänden

Dimension früher: Wohlfahrtskorporatismus heute: Korporatismus und Pluralismus

Gesellschaft weltanschaulich geprägte Milieus Säkularisierung, Pluralisierung, Individualisierung

Beschäftigte alle konfessionell gebunden zunehmend nicht konfessionell gebunden

Ehrenamt aus dem Milieu heraus, langfristig individuell, nutzen-orientiert, temporär 

Verbandliches 
Selbstverständnis

staatssubstitutierend
Gemeinwohlagentur, Sozialanwalt und Dienstleistungs-
erbringer

Finanzierung Vollkostenerstattung leistungsabhängige Finanzierung

Steuerung
Staat 
(Hierarchie/Delegation: bedingter Vorrang)

Markt 
(Wettbewerb: Öffnung für privat-gewerbliche Träger)

Quelle: Eigene Darstellung; Wolfgang Schroeder 2019.
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merische Dimension bereits in den 
1990er Jahren in die je eigene Pro-
grammatik aufgenommen wurde. Hin-
zu kamen die Themen Armut, Befähi-
gung und der sozialräumliche Ansatz 
als Schwerpunkte des eigenen advo-
katorischen Verständnisses. In Aus-
einandersetzung mit den Widersprü-
chen zwischen wirtschaftlichen Zwän-
gen und normativen Zielen kam es zur 
Entkopplung zwischen einem Idealver-
ein, der die Verwaltung der normati-
ven Ziele betreibt und wirtschaftlichen 

Einheiten, die unabhängig und eigen-
ständig davon agieren können. Es 
scheint so, dass die divergenten Orga-

nisationsstrukturen von Caritas und 
Diakonie auch unterschiedliche Grade 
an Unabhängigkeit, Eigenständigkeit 

und Entkopplung zwischen den Wel-
ten der praktischen Ökonomie und der 
normativen, anwaltschaftlichen Exis-
tenz zulassen. Offensichtlich ist jedoch, 
dass die neuen Widersprüche nur be-
dingt aufgelöst werden können.

Die konfessionellen Wohlfahrtsver-
bände mussten ihre sozialen Leistun-
gen besser und effektiver organisie-
ren, um in dem veränderten System 
weiter mitwirken zu können. Anders 
wäre die weitere Ausdehnung sozialer 
Dienste und Leistungen durch die kon-

 Durch die passive Über-
nahme wettbewerblicher 
Strukturen haben Diakonie 
und Caritas an Glaub-
würdigkeit verloren
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fessionellen Wohlfahrtsverbände, die 
für eine komplexe, arbeitsteilige Gesell-
schaft notwendig sind, kaum zu schaf-
fen gewesen. Es gibt viele Hinweise, 
dass sie an Glaubwürdigkeit verloren 
haben, indem sie die Orientierung an 
wettbewerblichen Strukturen zu pas-
siv übernommen und sich zu wenig um 
eine in ihrer Tradition verankerte Re-
zeption gekümmert haben. Zusätzliche 
Schwierigkeiten treten im Bereich der 
sozialen Dienste auf, wenn kirchliche 
Sonderrechte und spezielle moralische 
Anforderungen nicht mehr mit der zu-
nehmend größeren Zahl kirchenfrem-
der Mitarbeiter in Einklang gebracht 
werden können.

Erinnern wir uns an die Funktion 
der Wohlfahrtsverbände als interme-
diäre, staats- und marktferne  Akteure, 
die eine spezifische Nähe zu bestimm-
ten Lebensmodellen haben und auf-
grund dessen mit mehr Vertrauen aus-
gestattet ihre Leistungen erbringen 
können. Diese Funktion steht und fällt 
mit der Akzeptanz, die den verbandli-
chen Vorgehensweisen in Öffentlich-
keit, Politik und bei den Betroffenen 
dieser Leistungsangebote entgegenge-
bracht wird. Durch eigene Gestaltung 
ihrer Ressourcen haben sie das Poten-
zial noch stärker als bisher geschehen, 
selbstständig Kooperationsprozesse zu 
initiieren und voranzutreiben, Kräfte 
zu bündeln und in den Kommunen vor-
sorgende und präventive Leistungen 
anzubieten. Dies wiederum könnte die 
Legitimation und herausgehobene Stel-
lung der konfessionellen Wohlfahrts-
verbände stärken und damit deren Zu-
kunftsfähigkeit verbessern.
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Religiöses Profil 
christlicher Dienstleister
Wie christlich müssen Mitarbeitende 
konfessioneller Wohlfahrtsverbände sein?

Konfessionelle Wohlfahrtsverbände und ihre diakonischen und caritativen Unterneh-
men erbringen als religiöse Anbieter soziale Dienstleistungen in einem zunehmend 
säkularen gesellschaftlichen Umfeld. Sie sind schon aus Gründen des Wettbewerbs im 
sozialen Sektor an der Stärkung ihres konfessionellen Profils interessiert.
Jedoch erscheinen dabei sowohl das Festhalten an einer obligatorischen Kirchenbin-
dung von Mitarbeitenden als auch die Bemühungen um eine religiös grundierte Unter-
nehmenskultur als zunehmend ineffektiv. Daher muss stattdessen als dritte Perspektive 
nach der religiösen bzw. christlichen Profilierung der jeweiligen Dienstleistung selbst 
und ihren Bedingungen gefragt werden. Diese bezieht die Spiritualität von Adres-
saten und Mitarbeitenden ebenso wie den kirchlichen Orientierungsauftrag mit ein.

Christliche Dienstleister im Wandel der Zeit

Die religiöse Landschaft in Deutschland 
hat sich in den vergangenen fünfzig 
Jahren deutlich gewandelt: Während 
in der Nachkriegszeit die meisten Men-
schen einer der beiden großen christli-
chen Kirchen angehörten, hat sich eine 
religiöse und weltanschauliche Plura-
lisierung entwickelt. Anzeichen dieses 
Wandels sind die mit der nachlassen-
den Bindekraft konfessioneller Milieus 
einhergehende religiöse Gleichgültig-
keit auf der einen Seite, wie auch die 
religiöse Vielfalt, die unter anderem 
durch zugewanderte Menschen reprä-
sentiert wird, auf der anderen Seite.

Diakonie und Caritas sind da-
von unmittelbar betroffen: Sie bezie-
hen ihre Legitimation als konfessio-
nelle Wohlfahrtsverbände wesentlich 
aus der gesellschaftlichen Zustim-
mung zur sozialen Arbeit der Kirche 
als Ausdruck ihres Glaubens. Jedoch 
können sie schon längst nicht mehr 
wie selbstverständlich davon ausgehen, 

dass nur ein bestimmtes konfessionel-
les Milieu ihre Angebote in Anspruch 
nimmt. Das galt lediglich beim Neu-
anfang nach dem Zweiten Weltkrieg als 
Legitimation für konfessionelle Wohl-
fahrtsverbände. Mit der Abnahme der 
allgemein akzeptierten religiösen Zu-
gehörigkeit können sie darüber hinaus 

sogar immer weniger die Kirchenmit-
gliedschaft als formales Kriterium und 
Voraussetzung zur Mitarbeit plausibili-
sieren. Heute wird daher gefragt, wel-
che Wege sich für Diakonie und Caritas 
zur Mitarbeitergewinnung und -bin-
dung als zukunftsfähige Alternativen 
anbieten. Denn die ethnische Vielfalt 

sowie die religiöse und weltanschauli-
che Pluralität in der Gesellschaft wer-
den künftig verstärkt Auswirkungen 
sowohl auf die Bewerberlage, als auch 
auf die Kunden-Struktur haben.

Zugleich hat sich das Verständnis 
ehemals christlicher Berufsbilder in dia-
konischen und caritativen Einrichtun-
gen zu einem funktionalen Verständnis 
hin gewandelt, das überwiegend oh-
ne religiöse Begründungszusammen-
hänge auskommt. Konsequenterwei-
se wird bei Stellenanzeigen die Kon-
fessionalität der Einrichtung oft nicht 
mehr erwähnt und die Mitgliedschaft 
in einer Kirche in vielen Fällen nicht 
mehr gefordert.

Aber auch die Dienstleistung selbst 
unterliegt diesem Wandel. Daher stellt 
sich aus Sicht kirchlicher Träger die 
Frage, ob und unter welchen Bedin-
gungen die Realisierung eines reli-
giösen Profils sozialer Dienstleistung 
überhaupt (noch) möglich bzw. sinn-
voll ist. In gesellschaftlicher Perspek-
tive scheint die Frage, ob sich die Freie 

 Die Angebote christlicher 
Wohlfahrtsverbände 
werden nicht mehr 
nur von bestimmten 
konfessionellen Milieus in 
Anspruch genommen

Holger Böckel
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Wohlfahrtspflege letztlich auf ein rein 
säkular formatiertes Dienstleistungs-
verständnis einstellen sollte, bereits 
beantwortet. Dies wird – bei nach wie 
vor hoher Wertschätzung diakonischen 
oder caritativen Engagements – bis auf 
wenige Ausnahmen vorausgesetzt.

Unabhängig von den veränder-
ten Erwartungsanforderungen und 
(Selbst-)Zuschreibungen muss erörtert 
werden, ob es nicht abgegoltene Poten-
ziale einer religiös fundierten Dienst-
leistung gibt, an welche die konfes-
sionellen Wohlfahrtsverbände Cari-

tas und Diakonie anknüpfen können 
und sollten. Davon ausgehend muss 
zudem geklärt werden, welche Rolle 
die (nicht-)religiösen bzw. spirituellen 
Dispositionen der Adressaten sowie Er-
bringer dieser Dienstleistung spielen. 
Dafür muss die durch einen kirchlichen 
Auftrag bestimmte Dienstleistung auf 
die Spiritualität von Adressaten eben-
so wie auf die von Mitarbeitenden be-
zogen werden und umgekehrt. Dieser 
komplexe Zusammenhang ist in einer 
Matrix analytisch und handlungsori-
entiert darstellbar.

1. Vom Ende des Kriteriums der Kirchenmitgliedschaft

Die Kirchenmitgliedschaft von Mit-
arbeitenden in Diakonie und Caritas 
stellt kein geeignetes Mittel mehr dar, 
die konfessionelle Identität von Ein-
richtungen in diesen Bereichen zu si-
chern. Vielmehr kommt es darauf an, 
die im (post-)säkularen Kontext vor-
findliche Spiritualität im weiteren Sin-
ne sowohl von Adressaten ihrer Dienst-
leistung als auch von Mitarbeitenden 
aufzugreifen.

Die neuere Rechtsprechung zur 
Kirchenmitgliedschaft und ihre Folgen

Durch die Rechtsprechungen des Eu-
ropäischen Gerichtshofs beziehungs-
weise des Bundesarbeitsgerichts aus 
dem Jahr 2018 wurde die vor hundert 
Jahren eingeführte Kirchenmitglied-
schaft als selbstverständliches Loyali-
tätserfordernis an Mitarbeitende dia-
konischer und caritativer Unternehmen 
in Frage gestellt. Infolge der Betonung 
des Gleichberechtigungsprinzips bzw. 
der Abwehr von Diskriminierung kam 
es zu einer bislang wenig beachteten 
Umkehrung der Begründungs-Syste-
matik: Gemäß dem Regel-Ausnahme-
prinzip beispielsweise der EKD-Loya-
litätsrichtlinie von 2016 mussten Mit-
arbeitende in Diakonie und Kirche in 
der Regel Mitglieder einer christlichen 
Kirche sein, was seitens des Dienstge-
bers keiner weiteren Begründung be-
durfte. Ausnahmen hiervon waren in-

tern dann möglich, wenn es der Be-
trieb erlaubte und erforderte, und es 
sich nicht um eine Dienststellenleitung 
oder eine Stelle in den Aufgabenfeldern 
Verkündigung, Seelsorge oder evan-
gelische Bildung handelte. Die ange-
führte Rechtsprechung weist dagegen 
dieses Prinzip als positive Diskriminie-
rung zurück und geht nun davon aus, 
dass die Kirchenmitgliedschaft (wie bei 
anderen Arbeitgebern) in der Regel für 
eine Einstellung keine Rolle spielen 

darf. Abweichungen hiervon müssen 
nun in jedem Einzelfall begründet wer-
den. Die bisherige Regel (der Mitglied-
schaft) wird in der Begründungssyste-
matik somit zur neuen Ausnahme, die 
bisherige Ausnahme (der Nichtrelevanz 
von Mitgliedschaft) jedoch zur neuen 
Regel. Die sachliche Begründungsnot-
wendigkeit verschiebt sich damit von 
der bisherigen Ausnahme der Nichtmit-
gliedschaft auf die neue Ausnahme der 
Mitgliedschaft und zugleich von der 
internen kirchlichen auf die externe 
Perspektive säkularer Gerichte. Denn 
es kommt nun darauf an, gegenüber 

einer gerichtlichen Instanz nachzuwei-
sen, dass die Konfessionszugehörigkeit 
für die jeweilige Tätigkeit im Blick auf 
das Ethos der Organisation notwendig 
ist (Fall Egenberger/EuGh/C-414/16). 
Das Bundesarbeitsgericht beschloss am 
25. Oktober 2018, die EuGH-Vorgaben 
umzusetzen (AZR 501/14).

Damit geht letztlich eine Verschie-
bung im Staat-Kirche-Verhältnis ein-
her. Zwar sind nach der in Verbin-
dung mit dem Grundgesetz gültigen 
Regelung der Weimarer Reichsverfas-
sung Volkskirchen hierzulande immer 
noch als staatsanalog gestaltete „pri-
vilegierte Körperschaften“ konstitu-
iert. Die Rechtsprechung spiegelt je-
doch ein Verständnis wider, demzu-
folge Kirchen eher als Tendenzbetriebe 
aufzufassen sind, die sich den allge-
meinen arbeitsrechtlichen Grundsätzen 
unterwerfen müssen. Die angekündigte 
Klage vor dem Bundesverfassungsge-
richt kann selbst im Fall ihres Erfolgs 
den mit diesen Urteilen erkennbaren 
Trend des gesellschaftlichen Relevanz-
verlusts der Kirchen nicht aufhalten. 
Mit der Kirchlichkeit von Mitarbeiten-
den lässt sich eine konfessionelle bzw. 
religiöse Identität offenbar nicht mehr 
selbstverständlich begründen, sondern 
diese ist nun vielmehr selbst begrün-
dungsbedürftig geworden. Diese epo-
chale Wende fand ihren Ausdruck be-
reits dadurch, dass in manchen (dia-
konischen) Einrichtungen die Anzahl 
der Mitarbeitenden ohne Kirchenmit-
gliedschaft bereits weit mehr als die 
Hälfte, teilweise über siebzig Prozent 
der Beschäftigten, ausmacht. Das an-
geführte Regel-Ausnahme-Prinzip hat 
sich hier also bereits auch quantitativ 
umgedreht.

Darüber hinaus haben die angespro-
chenen Tendenzen der Säkularisierung 
längst auch den Kreis der konfessionell 
gebundenen Mitarbeiterschaft erreicht. 
Das gilt auch im Blick auf ihr Pro-
fessionsverständnis: Insofern nämlich 
Glaube als Privatsache aufgefasst wird 
und christliches Hilfehandeln zu einer 
Dienstleistung auf dem Sozialmarkt 
mutiert, werden auch Christinnen und 

 Die Mitgliedschaft in einer 
Kirche ist kein geeignetes 
Mittel mehr, um die 
konfessionelle Identität 
von Caritas und Diakonie 
zu sichern
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Christen ihren Beruf zunehmend nach 
säkularen Maßgaben ausüben. Aus der 
Perspektive der diakonischen bzw. ca-
ritativen Organisation folgt jedenfalls 
auch aus dem Vorhandensein einer Kir-
chenmitgliedschaft immer weniger ei-
ne verlässliche religiös-motivationale 
Begründung der beruflichen Tätigkeit 
in der Organisation. Das formale Krite-
rium der Kirchenmitgliedschaft fordert 
zu viel und sagt zugleich zu wenig aus.

Spiritualität und Dienstleistung
Gleichwohl: Dass Adressaten diakoni-
scher bzw. caritativer Dienstleistungen 
ebenso wie Mitarbeitende nicht unbe-
dingt auf eine konfessionelle Bindung 
ansprechbar sind, bedeutet weder, dass 
sie keine Spiritualität im weiteren Sin-
ne besitzen, noch, dass diese keine Rol-
le im Blick auf das der Dienstleistung 
zugrundeliegende Bedürfnis spielt. Dies 
wurde vor allem im Bereich des Ge-
sundheitswesens in den letzten Jah-
ren evident und gilt insbesondere im 
säkularen Kontext auch für Konfessi-
ons- und Religionslose (Böckel, 2020, 
25 ff). Denn unabhängig von den an-
geführten institutionellen Zusammen-
hängen erscheint Spiritualität in einem 
weiteren Sinne für viele immer noch 
als wichtige persönliche Ressource der 
Kontingenzbewältigung oder der Be-
wältigung von Krisensituationen. Hin-
zu kommt ihre neue Inanspruchnah-
me für den Aufbau von Resilienz etwa 
in säkularen Berufen, denen besondere 
Stresssituationen zugeschrieben wer-
den, wie dem Management oder bei 
Berufssportlern. Bisweilen entdecken 
Kirchen eine ihnen eigentlich vertraute 
Semantik in völlig neuen Kontexten.

Christliche Spiritualität berührt dar-
über hinaus die Verhältnisbestimmung 
von Heilung und Heil, von Hilfehan-
deln im Hier und Jetzt und dem escha-
tologischen Horizont des umfassenden 
Schalom Gottes. Damit aber kommt der 

 Spiritualität ist für viele 
immer noch eine wichtige 
persönliche Ressource der 
Kontingenzbewältigung

 Das formale Kriterium 
der Kirchenmitgliedschaft 
fordert zu viel und sagt 
zugleich zu wenig aus

Leistungsprozess diakonischer und ca-
ritativer Organisationen selbst in den 
Blick. Dies ist heute schon deshalb von 
großer Relevanz, weil die neue Frage 
nach ganzheitlicher Gesundheit bzw. 
ganzheitlichem Wohlbefinden gerade 
Spiritualität mit einbezieht. Gesund-
heit ist dabei mehr als die Abwesenheit 
von Krankheit. Bereits die WHO defi-
nierte (wie 1989 der Ökumenische Rat 

der Kirchen) Gesundheit nicht in einer 
rein biologisch-materiellen Sicht, son-
dern als Wohlbefinden in allen vier Di-
mensionen unseres Menschseins: kör-
perlich, psychisch, sozial und auch 
spirituell. Jeder Mensch bewegt sich 
demnach zwischen unterschiedlichen 

Graden von Gesundheit und Krankheit. 
Spiritualität erhält dabei einen gleich-
rangigen Wert im Blick auf Gesund-
heit wie andere (beispielsweise gesell-
schaftliche) Faktoren (Jakob, Laepple, 
2014, 46 ff).

Spiritualität kann somit als eine 
Grundkonstante des Menschseins an-
gesehen und auch vor dem Hintergrund 
der Säkularität westlicher Gesellschaf-
ten als Resonanzereignis anschlussfä-
hig beschrieben werden. Sie konkreti-
siert sich anhand ihrer zu- oder abneh-
menden Deutungsdichte im Blick auf 
eine spezifische Religion (sog. Zent-
ralitätsindex, Bertelsmann Religions-
monitor). In diesem dreistufigen Ver-
ständnis kann sie von Menschen, die 
eine Religion i. e. S. für sich ablehnen 
ebenso in Anspruch genommen wer-
den, wie von Menschen aus bestimm-
ten mittel oder hoch religiösen Kon-
texten (Böckel, 2020, 61 ff).

2. Die Grenzen religiös grundierter Kulturentwicklung

Die verstärkten Bemühungen um eine 
religiöse Kulturentwicklung allein kön-
nen die abnehmende Kirchenbindung 
von Mitarbeitenden nicht kompensie-
ren. Religiöse Identität bzw. Profilie-
rung muss bei den Gründungsimpulsen 
diakonischer bzw. caritativer Unter-
nehmen ansetzen und ihre vielgestal-
tigen Transformationsprozesse hin zu 
christlichen Dienstleistern nachzeich-
nen, um eine dritte Perspektive zu er-
öffnen.

Spätestens seit dem Beginn der 
1990er Jahre kommt eine Perspektive 
zum Tragen, wonach die Kirchlichkeit 
einer diakonischen oder caritativen Or-
ganisation stärker in ihr selbst begrün-
det sein müsste: Religiös grundiert ist 
eine Einrichtung demnach, weil das, 
was sie tut oder worauf sie ausgerich-
tet ist, in bestimmter Weise qualifiziert 
werden kann. Das handelnde Subjekt 
wird von der einzelnen Person auf die 
Organisation selbst verlagert, und letz-
tere bekommt einen quasi-personalen 
Charakter zugeschrieben: Nun wird 

– anstelle der in ihr Mitarbeitenden – 
die diakonische oder caritative „Iden-
tität“ (!) der Organisation zu stärken 
bzw. entwickeln versucht. Dies hatte ei-
nen durchaus entlastenden Effekt. Auf 
der Suche nach religiösem Profil ste-
hen nun die Entwicklung von Leitbil-
dern, das Etablieren einer diakonischen 
oder caritativen (Unternehmens-)Kul-
tur („Doing culture“) und anderes im 
Vordergrund. Parallel dazu verstärk-
te und differenzierte sich die Profes-
sionalisierung des Hilfehandelns. In 
dieser zweiten, bis heute anhaltenden 
Phase wird damit die Kirchlichkeit ei-
ner Organisation als ihre ureigene Ge-
staltungsaufgabe verstanden, die ange-
sichts der abnehmenden Validität ihrer 
personalen Begründung eine entschei-
dende weitere Stoßrichtung erhält: Sie 
wird nicht mehr nur als Profilierungs-
moment nach außen verstanden, als 
Realisierung der Marktumgebung im 
Sinne eines „Unique Selling Point“ 
(USP), sondern sie erscheint zugleich 
als Notwendigkeit der Selbstvergewis-
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serung und damit als prägende Gestal-
tungsaufgabe nach innen. Was bisher 
als selbstverständliche und selbsterklä-
rende Voraussetzung gelten konnte und 
personell wie institutionell abgesichert 
war, musste nun also von Seiten der 
Organisation erst selbst in ihr gene-
riert werden: ihre Kirchlichkeit bzw. 
im weiteren Sinne religiöse Grundie-
rung. Die heutige Situation kann daher 
als Wendepunkt auf der anderen Sei-
te des Pendels aufgefasst werden. Da-
bei kann man vor allem in der diako-
niewissenschaftlichen Diskussion zwei 
Varianten beobachten:

Zurückdrängen der religiösen 
Grundierung

Einerseits kann – im Zuge einer konse-
quenten Anwendung der Säkularisie-
rungsthese – die Unterscheidbarkeit des 
Hilfehandelns im modernen Kontext 
überhaupt bezweifelt werden. Die Not-
wendigkeit einer religiösen Grundie-
rung von diakonischen oder caritativen 
Dienstleistungen wird damit abgelehnt. 
Dadurch wird in letzter Konsequenz 
auch die Zuschreibung „diakonisch“ 
oder „caritativ“ überflüssig – bzw. zu 
einem nur noch für kirchliche Insider 
sinnhaften theologischen Deutungs-
mittel, welches lediglich historische 
Relevanz besitzt. Diakonie und Cari-
tas erscheinen dann als „Sozialarbeit 
mit kirchlicher Vergangenheit“. In der 
Tat ist das helfende Handeln als säku-
larisierte Form christlicher Nächsten-
liebe für sich genommen heute oft nicht 
mehr als Kommunikation des Evange-
liums dechiffrierbar – unabhängig von 
seiner gesellschaftlichen Bedeutung als 
„Dienstleistung“. Allerdings wäre dies 
gerade notwendig, wenn man Diako-
nie und Caritas anhand ihres helfen-
den Handelns, mithin ihrer Dienstleis-
tungen, als Teil des Religionssystems 
verstehen will. Denn Religion ist auch 
in der (post-)modernen bzw. säkularen 
Gesellschaft, nicht auf ihre Nützlich-
keit bzw. funktionale Rolle reduzierbar, 
will man sie in ihrer inneren Plausi-
bilität und damit mehrperspektivisch 
erfassen. Pointiert ausgedrückt: „Nut-

zen und Funktion für eine Gesellschaft 
wird Religion nur dann haben, wenn 
sie nicht um dieses Nutzens Willen ge-
lebt wird.“ (Küenzlen, 2019, 146) Um-
gekehrt kann gerade im Zusammen-
hang von existenziellen Situationen 
beispielsweise der Gefährdung, Be-
einträchtigung und Verletzung von 
Menschen, die diakonische oder ca-
ritative Dienstleistungen in Anspruch 
nehmen, diese (religiöse) Funktion der 
Kontingenzbewältigung plausibel wer-
den (s. o.).

Entkoppelung von christlicher Kultur 
und Spiritualität

Andererseits kann zwar die Bedeu-
tung einer unterscheidbaren diakoni-
schen oder caritativen Kultur betont 
werden, diese wird jedoch zugleich von 
einer spezifisch christlichen Spiritua-
lität einzelner Mitarbeitenden entkop-
pelt. Daraus ergibt sich die Frage, ob 
für eine „christliche“ Dienstleistung ei-
ne persönliche spirituelle Disposition 
bzw. spezifisch spirituelle Kompetenz 
notwendig ist – oder ob es denkbar ist, 
dass man grundsätzlich alle möglichen 
spirituellen Bedürfnisse von Adressa-
ten diakonischer oder caritativer Leis-
tungen zu bedienen bereit und auch in 
der Lage sein müsste, und dies ganz 
unabhängig von einer eigenen religiö-
sen Disposition. Die Konsequenz wäre 
dann letztlich ein taktischer Bezug zur 
Religion, der sich an den Bedürfnissen 
der Kunden orientiert und von einem 
letztlich religionsneutralen Ausgangs-
punkt ausgeht, wie es im Konzept des 
„Spiritual Care“ der Fall ist. Damit aber 
würde die ursprünglich von der kirch-
lichen Organisation geforderte Loya-
lität in Sachen Religionszugehörigkeit 

in gewandelter Form wieder erschei-
nen: Als formales bzw. äußeres An-
nehmen einer religiösen Gestimmtheit, 
die nun nicht den Vorgaben der Orga-
nisation, sondern den vermeintlichen 
und sehr unterschiedlichen Wünschen 
der jeweiligen Klientel entspricht. Auch 
dies wäre m. E. eine übergriffige Funk-
tionalisierung von Religion, wenn auch 
im anderen, eben taktischen Gewand.

Die Entwicklung einer diakonischen 
bzw. caritativen „Kultur“ („Doing cul-
ture“) ist indes nicht denkbar ohne den 
authentischen persönlichen Bezug ein-
zelner Akteure und ihrer Spiritualität 
zu deren religiösen Grundlagen (Kul-
turträger). Diakonische bzw. caritative 
Identität ist daher als eine Frage des 
diakonischen Auftrags und zugleich der 
für ihn handelnden Personen und ihrer 
Glaubensbindung aufzufassen. Um die-
sen Zusammenhang zu erhellen ist ein 
Blick auf die Gründungsmotive diako-
nischer und caritativer Einrichtungen 
im 19. Jahrhundert hilfreich. Die drei 
wesentlichen Ursprungsimpulse – der 
christliche Glaube als Motivation, das 
christliche Menschenbild als Norm und 
die Kommunikation des Evangeliums 
als Deutungshorizont für das diako-
nische bzw. caritative Handeln – bil-
den sowohl personale als auch institu-
tionelle Voraussetzungen. Dabei ist je-
doch zu berücksichtigen, dass alle drei 
Impulse erheblichen gesellschaftlichen 
Transformationsprozessen unterlagen, 
an deren Ende sich das christliche Hil-
fehandeln in eine spezifische Dienst-
leistung im säkularen Kontext eines 
modernen Sozialmarktes verwandel-
te, die nun durch funktionale Organi-
sationen erbracht wird (Böckel, 2020, 
179 ff).

3. Die notwendige christliche Formatierung der Dienstleistung

Die Frage einer möglicherweise nicht 
abgegoltenen Funktion religiös be-
gründeter Professionalität wandelt sich 
zur Frage nach der religiösen (christli-
chen) Formatierung der entsprechen-
den Dienstleistung einerseits und der 

dadurch bzw. dafür ansprechbaren Spi-
ritualität einzelner Akteure auf Seiten 
der Adressaten der Dienstleistung wie 
der Mitarbeitenden andererseits.
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Spiritualität und Orientierung
Einer kurzschlüssigen funktionalen 
Verwendung von Spiritualität stehen 
erhebliche sachliche, ethische und 
theologische Gründe entgegen. Grund-
sätzlich muss zunächst gefragt werden, 
ob und inwiefern Spiritualität über-
haupt als ein planbares Ergebnis orga-
nisationaler Prozesse aufgefasst wer-
den kann. Die reformatorische Theolo-
gie hat hierzu gute Gründe für eine 
Zurückhaltung angeführt. Dies zeigt 
sich in der bekannten Skepsis, nach der 
Frömmigkeit wie jede andere mensch-
liche Leistung gerade nicht dazu bei-
tragen kann, das „Heil“ zu erwerben, 
sondern ganz im Gegenteil gerade als 
Zeichen menschlicher Selbstbezogen-
heit der Gottesbeziehung im Wege 
steht. Als deren Grundlage gilt statt-
dessen Gottes sich schenkende Liebe in 
Christus und seine „fremde“ Gerech-
tigkeit, die sich ohne unser Zutun re-
formatorisch-theologisch gesehen „al-
lein im Glauben“ erschließt. Dass die-
ser Glaube allerdings in bestimmten 
Formen seinen spirituellen Ausdruck 
findet, wenn er „gelebt“ wird, ist an-
dererseits ebenso unbestritten. Tritt 
dementsprechend – verkürzt gesagt – 
an die Stelle des formalen Kriteriums 
der Kirchenmitgliedschaft die Frage 
nach der Spiritualität von Mitarbeiten-
den, so kann mittels dieser schon aus 
den angeführten theologischen Grün-
den keine Loyalitätsanforderung mehr 
beschrieben werden. Das Ende des for-
malen Kriteriums der Kirchenmitglied-
schaft eröffnet allerdings den Weg, 
nach vorhandener bzw. gesuchter Spi-
ritualität und religiöser Orientierung 
als Ausgangslage für diakonische Leis-
tungen zu fragen, und zwar auf Seiten 
der Mitarbeitenden wie der „Kunden“ 
diakonischer und caritativer Unterneh-
men. Dies wiederum bedeutet, dass 
auch die Mitarbeitenden als Leistungs-
empfänger (Kunden) aufgefasst werden 
können – eine im strategischen Ma-
nagement moderner Unternehmen ge-
läufige Einsicht. 

In systemtheoretischer Perspektive 
stellen Personen im Fall ihrer Mitarbeit 

 Spiritualität ist eine für 
kirchliche Organisationen 
eine zwar unverfügbare, 
aber dennoch notwendige 
persönliche Ressource

einer Organisation eine Reihe von Res-
sourcen durch strukturelle Kopplung 
zur Verfügung, zu denen nach deren 
Selbstauskunft in vielen Fällen auch 
Spiritualität gehört und noch mehr: als 
die sie immer öfter entdeckt wird! Fasst 
man also Spiritualität als persönliche 
Ressource auf, ist davon auszugehen, 
dass (christliche) Spiritualität für kirch-
liche Organisationen eine aus theolo-
gischen Gründen zwar grundsätzlich 
unverfügbare, aber dennoch notwen-
dige Ressource darstellt. Dies ist – kon-
traintuitiv – kein funktionaler Selbst-
widerspruch, denn indem sie diese als 
unverfügbar erklären, erscheint sie zu-
gleich als unerschöpflich. Spiritualität 
ist also im Unterschied zur Marktlogik 
vieler anderer Ressourcen nicht mess-
bar und auch nicht begrenzt, sondern 
erscheint als Alternative zum Markt 
auf dem Markt – was in christlicher 
Perspektive grundsätzlich auch vom 
Evangelium gesagt werden kann. Der 
Zusammenhang ist daher theologisch 
so beschreibbar, dass die Spiritualität, 
der (gelebte) Glaube, unverfügbar, aber 
dessen Bedingung, bzw. notwendige 
Grundlage, die Kommunikation des 
Evangeliums, sehr wohl gestaltbar ist. 
Deshalb stellt letztere, und nicht die 
Spiritualität, das entscheidende We-
sens- und Qualitätsmerkmal des kirch-
lichen Kernprozesses dar, dessen Über-
prüfbarkeit grundsätzlich möglich ist.

Nicht die Spiritualität von Adres-
saten und Mitarbeitenden, auch nicht 
ihre religiöse Bindung sind daher ent-
scheidend für die religiöse Profilierung 
der Dienstleistung, sondern die Frage, 
ob mit ihr eine am Evangelium aus-
gerichtete Orientierung sichtbar wird. 
Entscheidend ist somit, ob die Dienst-
leistung in einem diakonischen bzw. 
caritativen Unternehmen als Zeichen 
für Gottes Zuwendung erkennbar ist, 
was heute an ihrer spezifischen Kon-

textualisierung deutlich werden muss 
und als Kriterium aufgezeigt werden 
kann (Böckel, 2020, 126 ff).

Im Ergebnis kann damit auch die 
grundlegende Funktion der Organisa-
tion Kirche im Blick auf ihre gesell-
schaftliche Umgebung als Orientierung 
aufgefasst werden. Auch diakonische 
und caritative Unternehmen partizipie-
ren an diesem Grundauftrag bzw. dem 
kirchlichen Kerngeschehen, der Kom-

munikation des Evangeliums. Hilfe 
erscheint dann in der Perspektive des 
Evangeliums ganzheitlich, auf gelin-
gendes Leben ausgerichtet.

Orientierung als Aufgabe, Anspruch 
und Angebot

Der so qualifizierte kirchliche (diako-
nische wie caritative) Auftrag muss 
im Zuge des angeführten Transfor-
mationsprozesses heute als Aufga-
be, Anspruch und Angebot entfaltet 
werden. Dabei werden die drei ange-
führten Ursprungsimpulse aufgegrif-
fen: 1. Die Aufgabe, mit dem helfen-
den Handeln den Deutungshorizont 
des Evangeliums zu thematisieren er-
scheint umso notwendiger, als dieser 
Zusammenhang in der Gesellschaft 
nicht mehr einfach vorausgesetzt wer-
den kann. 2. Der Anspruch, das christ-
liche Menschenbild als Norm und Hin-
tergrund des diakonischen Handelns 
festzuhalten, ist umso notwendiger, 
als Mitarbeitende aus ganz verschie-
denen Kulturen, Religionen und welt-
anschaulichen Zusammenhängen ei-
gene Welt- und Menschenbilder mit-
bringen. Den christlichen Glauben als 
Motivationszusammenhang für sich 
selbst zu entdecken, kann und muss 
hingegen 3. als Angebot (und nicht 
mehr als Loyalitätsvoraussetzung) 
thematisiert werden. Auf diese Weise 

 Dienstleistungen diako-
nischer und caritativer 
Unternehmen sollten eine 
am Evangelium ausgerich-
tete Orientierung erken-
nen lassen
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wird die Dienstleistung mit und in ih-
rem Vollzug, in ihrem organisationalen 
Entscheidungszusammenhang und in 
ihrem Deutungskontext spezifisch for-
matiert. Damit ist der dienstleistungs-
bezogene Orientierungsauftrag drei-
fach differenziert.

So wird eine Selbstbeschreibung 
einer Organisation erkennbar, wel-
che die Beziehung einzelner Akteure 
zu den drei Realisierungsdimensionen 
des Auftrags ermöglicht: Alle Mitarbei-
tenden wirken in unterschiedlicher Nä-
he und Distanz zum christlichen Glau-
ben, der nun als Orientierungsangebot 
(und nicht als Loyalitätserfordernis) er-
scheint, an seiner Erfüllung mit (Ori-
entierungsaufgabe), wobei der christli-
che Orientierungsanspruch den für alle 
verbindlichen Rahmen bildet.

Dieser dreifache Orientierungsauf-
trag bezieht sich wiederum auf die o. a. 
(nach religiöser Deutungsdichte) drei-
fach differenzierbare Spiritualität bei 
Adressaten sowie Mitarbeitenden („ex-
terne und interne Kunden“). Umgekehrt 
wird der Orientierungsauftrag auch 
mithilfe ihrer spirituellen Ressourcen 
wahrgenommen. Der Zusammenhang 
lässt sich in einer Matrix als Diakoni-
sche Grundfunktion mit ihren beiden 
Umkehrfunktionen darstellen:

Aufgrund dieser Differenzierung 
können nun sowohl die Komplexität 
einer pluraler werdenden Mitarbei-
terschaft als auch die sich verändern-
den gesellschaftlichen Rahmenbedin-
gungen abgebildet werden. In der so 
entstehenden Matrix haben alle Mit-
arbeitenden, ob Christen oder Nicht-
christen, in unterschiedlicher Weise 
und mit (spiritualitätsbezogen) unter-
schiedlichen Kompetenzen Anteil an 

der diakonischen Orientierungsaufga-
be, der Kommunikation des Evange-
liums in Wort und Tat, wonach vom 
Leitbild der Nächstenliebe ausgehend 
konkretes Hilfehandeln gestaltet wird 
(Böckel, 2020, 241 ff).

An die Stelle der Kirchenmitglied-
schaft als formales Kriterium tritt nun 
der Orientierungsanspruch, der sich in 
Form von erwartbaren, aber auch durch 
(Fort-)Bildung förderbaren Kompeten-
zen einer diakonischen „Professionali-
tät“ auszeichnet und die Bejahung ei-
ner christlich grundierten Berufsethik 
durch alle beinhaltet. Die dem entspre-
chenden Kompetenzen und Anforde-
rungsprofile können dann im Blick auf 
die drei „Typen“ religiöser Bindung 
(wenig / mittel / hoch religiös) wei-
ter differenziert und entfaltet werden.

Das Orientierungsangebot beschreibt 
dagegen die Möglichkeit, ganz unab-
hängig davon die christliche Gottes- 
und Weltbeziehung selbst zu entdecken 
oder zu vertiefen, mithin an der christ-
lichen Glaubensgemeinschaft teilzuha-
ben. Dies betrifft nun auch die Mitarbei-
tenden, die insofern selbst zu Adressa-
ten jener der Dienstleistung inhärenten 
Orientierung in ihrer religiösen Tiefen-
dimension werden. Das Vorhandensein 
von Christinnen und Christen ist für die 

Grafik 1

Grafik 2
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glaubwürdige Vermittlung diakonischer 
bzw. caritativer Identität dabei weiter-
hin essentiell. Dienstgemeinschaft und 
Glaubensgemeinschaft müssen aber un-
terschieden und aufeinander bezogen 
sein, sodass die Chance erwächst, be-
stehende weltanschaulich-religiöse Un-
terschiede unter Mitarbeitenden zu ak-
zeptieren und auftragsbezogen zu in-
tegrieren.

Schließlich ist an diejenigen, die pro-
fessionell an der operativen Ausgestal-
tung von  Orientierungsangebot (Ver-
kündigung),  Orientierungs anspruch 
(evangelische Bildung) und Orientie-
rungsaufgabe (Seelsorge) arbeiten, die 
Anforderung der Kirchenmitgliedschaft 
nach wie vor ohne Ausnahme zu stel-
len. Gleiches gilt für die strategische und 
normative Steuerung des Gesamtzusam-

menhangs, des diakonischen Orientie-
rungsauftrags, in einer hervorgehobe-
nen Leitungsfunktion (Dienststellenlei-
tung). In diesen vier Fällen wird die auch 
hier zu leistende Begründung einer ge-
richtlichen Überprüfung standhalten.

Grafik 3
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Fazit

Beide bisherigen Grundansätze, die 
Verankerung von religiöser bzw. christ-
licher Profilierung in der Person des 
Mitarbeitenden (und seiner Spiritua-
lität) oder der Organisation (und ihrer 
Kultur), besitzen eine bleibende Gül-
tigkeit. Sie sind jedoch für sich genom-
men zu unterkomplex, um die Reali-
tät diakonischer bzw. caritativer Unter-
nehmen und ihre Herausforderungen 
heute adäquat zu beschreiben. Daher 
muss, ausgehend von einer funktiona-
len und theologisch begründeten Or-
ganisationsbeschreibung, eine dritte 
Perspektive hinzutreten, die der Ad-
ressaten diakonischer bzw. caritati-
ver Bemühungen. Dies geschieht al-
lerdings nicht aus taktischen, sondern 
aus grundsätzlichen Beweggründen, 
denn damit tritt der Dienstleistungs-
prozess und der ihn prägende, dreifach 
differenzierte Orientierungsauftrag, in 
den Mittelpunkt. Der zirkuläre Zusam-
menhang zwischen Spiritualität und 
kirchlichem Auftrag formatiert erst die 
Dienstleistung im Sinne einer spezi-
fischen Orientierungsleistung. Daraus 
ergeben sich weiterführende Anforde-
rungen an die Gestaltung diakonischer 
bzw. caritativer Einrichtungen:

So ist die Dienstgemeinschaft der 
Mitarbeitenden zu unterscheiden von 
der Glaubensgemeinschaft der Chris-
tinnen und Christen (respektive ihrer 
Mitgliedschaft in einer christlichen Kir-
che). Beide sozialen Systeme sind in ih-
rer Weise für das Unternehmen und sei-
ne Orientierungsaufgabe unabdingbar.

An die Stelle des formalen Kriteri-
ums der Kirchenmitgliedschaft muss die 
in Kompetenzanforderungen bestimm-
bare, spezifische berufliche Professio-
nalität in Form eines auf die Tätigkeit 
bezogenen beruflichen Ethos treten. 
Dieser für alle Mitarbeitende verbind-
liche Orientierungsanspruch setzt je-
doch auch die Möglichkeit eines sol-
chen Kompetenzerwerbs durch die Or-
ganisation voraus und intendiert den 
Prozess lebenslangen Lernens im Kon-
text eines ganzheitlichen christlichen 
Bildungsverständnisses. Dabei werden 
das christliche Ethos sowie seine christ-
liche Begründung im Kontext der ein-
zelnen Tätigkeit und fachlichen Profes-
sion entfaltet, woraus Chancen gemein-
samen Lernens entstehen.

Schließlich sollte in Zukunft ver-
mehrt in Form von Orientierungsange-
boten der christliche Glaubensbezug 

kennengelernt und berufskontextbe-
zogen erprobt werden können.

Alle drei Aspekte beschreiben die 
Realisierungsdimensionen des diakoni-
schen Auftrags, dessen Gestaltung Auf-
gabe der Unternehmensentwicklung ist 
(Böckel, 2020, 244 ff). Hieraus erwächst 
in Zukunft dessen christliche Identität.
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Andreas Otto: „ARAXA“

Die Zeichnung und Collage „ARAXA“, deren Titel ein Teil der 
lateinischen Bezeichnung für Löwenzahn (Taraxacum) ist, stammt 
aus einer Serie von Zeichnungen Andreas Ottos, die während und 
nach einem Aufenthalt im niederländischen Egmond aan Zee 2018 
entstanden. Mit diesem Hintergrundwissen erkennt man typische 
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 Durch die zusätzlichen Motive der Silhouette einer menschlichen 
Figur, die sich nach vorne zu neigen scheint, sowie der drei 
aufgebrachten Kreuz-Aufdrucke, eröffnet sich für die Deutung 
jedoch noch eine weitere Variante: Man kann die Zeichnung auch 
als ein symbolisches Zeichen für die karitative Arbeit der Menschen 
in Krisenregionen lesen. Der Titel „ARAXA“ als Kurzform für die 
seit der Antike verwendete Heilpflanze Löwenzahn würde diesen 
interpretatorischen Ansatz als Bild des menschlichen Helfens im 
Sinne der Nächstenliebe weiterhin ergänzen.
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Die Caritas in den neuen 
Bundesländern
Normen, Werte und Mitarbeiterschaft in einem 
säkularen Umfeld

Die Caritas im Erzbistum Berlin befindet sich in einer Diasporasituation im doppelten 
Sinn – die katholische Kirche ist in Berlin, Brandenburg und Vorpommern eine Kir-
che in der Minderheit. Folglich ist die Caritas als katholischer Wohlfahrtsverband in 
der Minderheit; der größte Wohlfahrtsverband ist in Berlin die Parität. Nur die Hälfte 
der Mitarbeiter*innen sind Christ*innen, jedoch identifizieren sich viele nicht getaufte 
Mitarbeiter*innen mit der Caritas und haben auch eine Bindung zur Kirche. Die Hete-
rogenität in der Mitarbeiterschaft spiegelt sich im Bedarf an spirituellen und ethischen 
Angebote wider, wie der Erfahrungsbericht der Stabsstelle Spiritualität, Ethik, Seel-
sorge zeigt. Wichtige Merkmale der Caritas sind Glaubwürdigkeit und Diskursfähig-
keit auf der Basis christlicher Werte. Kirchliche Wohlfahrtsverbände leisten somit 
einen wichtigen Beitrag für die Webstruktur des Sozialstaates und der Demokratie.

Das System der Freien Wohlfahrts-
pflege in Deutschland ist weltweit 

einmalig. Die Geschichte der Wohl-
fahrtsverbände ist komplex; drei Dinge 
lassen sich jedoch festhalten: Sie sind 
entstanden aufgrund massiver Armuts-
situationen im 19. Jahrhundert, bieten 
seit über hundert Jahren Hilfe in sozia-
len Notlagen und hatten bereits früh 
ein politisches Selbstverständnis im 
Sinne der sozialpolitischen Mitwirkung 
und Interessenvertretung von Benach-
teiligten und der Mitgestaltung des So-
zialstaates. Fast alle Wohlfahrtsverbän-
de waren sehr stark geprägt durch das 
jeweilige weltanschauliche Milieu, in 
dem sie gegründet wurden. Sie waren 
stark beteiligt am Aufbau sozialstaat-
licher Strukturen in der Bundesrepu-
blik und in den neuen Bundesländern 
nach der Wende.

In den letzten zwanzig Jahren hat 
sich das Gesundheits- und Sozialwesen 
in Deutschland deutlich verändert. Ne-
ben öffentlicher und freier Wohlfahrts-
pflege sind im Sozial- und Gesund-
heitswesen verstärkt auch private An-

bieter tätig. Dies betrifft insbesondere 
den Pflege- und Gesundheitsbereich. 
Durch die fortschreitende Kommunali-
sierung haben Gemeinden zunehmend 
eine starke Rolle in der sozialen Steue-
rung bekommen. Teilweise ziehen sich 
Bundesländer aus der sozialen Steue-
rung zurück. Wie etwa durch das neue 
Wohlfahrtsgesetz von Mecklenburg-
Vorpommern: Viele Beratungsdienste 
werden nur noch durch die Kommu-
nen und kreisfreien Städte bestimmt, 
das Land verteilt vorwiegend Mittel, 
nimmt aber keine direkte inhaltliche 
Steuerung mehr wahr.

Zwei weitere Phänomene sind au-
ßerdem zu beobachten: 1. die Verände-
rung der sozialen Strukturen durch das 
Vergaberecht, wo Träger zu Auftrag-
nehmern werden und häufig der Preis 
die Auswahl bestimmt sowie 2. For-
men des „Neoetatismus“, indem der 
Staat soziale Leistungen verstärkt 
selbst durchführt. Es sind auf der ei-
nen Seite in vielen Bundesländern und 
Kommunen Veränderungen im Subsi-
diaritätsverständnis von Politik und 

Verwaltung zu beobachten. Auf der an-
deren Seite ist die Kooperation zwi-
schen freier Wohlfahrtspflege, Politik 
und Verwaltung in vielen Fällen sehr 
erprobt und bewährt sich gerade auch 
in herausfordernden Phasen wie 
2015/16, als sehr viele Flüchtlinge nach 
Deutschland kamen, und jetzt während 
der Corona-Pandemie.

Statistisch gesehen ist die verband-
liche Caritas der größte Wohlfahrtsver-
band in Deutschland. Gleichwohl ist 
die Caritas kein Sozialkonzern, son-
dern besteht aus über 6000 selbststän-

digen Rechtsträgern und Verbänden. 
Der Deutsche Caritasverband ist der 
Dach- und Spitzenverband auf Bun-
desebene und wirkt weltweit durch sein 
Hilfswerk Caritas international.

Drei Grundfunktionen prägen die 
verbandliche Caritas: Dienste für Men-

 Die Caritas will Menschen, 
Gruppen und Quartiere 
befähigen, sich selbst zu 
vertreten

Ulrike Kostka
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schen in sozialen Notlagen, Solida-
ritätsstiftung und Anwaltschaftlich-
keit für Benachteiligte. In den letzten 
15 Jahren hat sich die verbandliche Ca-
ritas stark mit dem Befähigungsansatz 
auseinandergesetzt und will Menschen, 
Gruppen und Quartiere dazu befähi-
gen, sich selbst zu vertreten. Gleich-
wohl ist das Prinzip der Selbsthilfe und 
Selbstvertretung von Benachteiligten 
auszubauen. In den letzten dreißig Jah-

ren hat sich die verbandliche Caritas 
in den neuen Bundesländern struktu-
riert und stark entwickelt. Ein signifi-
kanter Unterschied zu der verbandli-
chen Caritas in Westdeutschland war 
bereits vor diesem Prozess, dass sie sich 
in einer postkommunistischen Gesell-
schaft entwickelt hat, wo Christ*innen 
in der Minderheit sind und waren. Die-
ser Hintergrund soll im Folgenden be-
leuchtet werden.

Erfahrungen in der Diaspora

In Ostdeutschland hat sich die Ge-
schichte der Kirchen ganz anders als in 
Westdeutschland entwickelt.1 Sie waren 
immer in der Diaspora und von einer 
Mehrheit von religionslosen Menschen 
umgeben. In Berlin beträgt die Zahl 
der nichtchristlich geprägten Men-
schen schon seit Jahren über 70 Pro-
zent. Neun Prozent der Berliner*innen 
sind katholisch, 16 Prozent evange-
lisch. Nur ein Viertel der Berliner*innen 
sind noch Christen, 2007 waren es noch 
über 30 Prozent. Besonders hoch ist 
der Mitgliederverlust bei der Evange-
lischen Kirche Berlin-Brandenburg-
Schlesische Oberlausitz. Die Zahlen 
des Erzbistums Berlin blieben in Ber-
lin mit 331 000 Mitgliedern (insgesamt 
im Erzbistum 412 000) nahezu gleich. 
Das liegt allerdings vor allem an der 
Zuwanderung: Jedes fünfte katholische 
Kirchenmitglied hat in Berlin Migra-
tionshintergrund. In Brandenburg be-
trägt der Katholikenanteil etwa drei bis 
vier Prozent, in Vorpommern teilwei-
se nur zwei Prozent mit abnehmen-
der Tendenz – lediglich im Grenz-
gebiet zu Polen nimmt die Zahl der 
Katholik*innen zu. Viele Menschen aus 
Polen ziehen aufgrund der günstigen 
Mieten und Grundstückpreise aus dem 
Großraum Stettin in deutsche Grenz-
dörfer und -städte.

Das Erzbistum Berlin besteht aus 
drei Regionen: Berlin, Brandenburg 
und Vorpommern. Es ist durch seine 
Ost- und Westgeschichte geprägt. In 
Berlin gab es traditionell, für die Dia-

sporasituation immer schon recht viele 
katholisch-soziale Einrichtungen – so-
wohl aufgrund der großen Armutssi-
tuation, die bereits vor hundert Jahren 
auftrat als auch wegen der Präsenz vie-
ler Ordensgemeinschaften und Kongre-
gationen in der damaligen Hauptstadt.

In der DDR durfte die Kirche nur 
einige wenige Bildungseinrichtungen 
betreiben. Die Ordensgemeinschaften 
betreuten in ihren Einrichtungen vor 
allem viele Menschen mit Behinderung. 
Diese Einrichtungen wurden auch von 
DDR-Kadern mit Angehörigen mit Be-
hinderung sehr geschätzt, genauso wie 
kirchliche Krankenhäuser. Die Caritas 
entwickelte sich in der DDR vorwie-
gend als Pfarrcaritas. Es konnten nur 
einzelne Beratungsstellen betrieben 
werden. In Westberlin gab es einen 
Diözesancaritasverband sowie einen 
Stadtcaritasverband mit vielen Diens-
ten und Einrichtungen. Viele korpora-
tive Mitglieder, insbesondere Ordens-
träger, sowie Fachverbände gründeten 
in Berlin Dienste und Einrichtungen.

Nach der Wende wurden in den Re-
gionen Vorpommern und Brandenburg 
sowie in Berlin-Ost eigene regionale 
Caritasverbände gegründet und ins-
besondere in Berlin eine Reihe statio-

närer Einrichtungen geschaffen. Einige 
Ordensträger gaben ihre Einrichtungen 
an Caritasträger ab. Im Jahr 2005 fusio-
nierten alle regionalen Caritasverbände 
unter das Dach des Diözesancaritasver-
bandes. Der Caritasverband für das Erz-
bistum Berlin e. V. ist Träger- und Spit-
zenverband, hat keine Ortscaritasver-
bände und ist als Spitzenverband der 
Freien Wohlfahrtspflege in drei Bun-
desländern tätig. Beim Caritasverband 
und seinen Tochtergesellschaften sind 
etwa 5 000 Mitarbeiter*innen beruflich 
tätig und bei den korporativen Mit-
gliedern über 7 000 Personen. Mehre-
re tausend Menschen engagieren sich 
ehrenamtlich unter dem Dach der Cari-
tas und bei ihren Mitgliedern. Die kor-
porativen Mitglieder und Fachverbän-
de sind vorwiegend in Berlin tätig, der 
Caritasverband hingegen in allen drei 
Regionen des Erzbistums. Der Caritas-
verband engagiert sich als Spitzenver-
band in der Liga der Freien Wohlfahrts-
pflege in den drei Bundesländern und 
versteht sich als sozialpolitischer Ak-
teur und Mitgestalter im städtischen 
und ländlichen Raum. Gleichwohl ist 
die Caritas im Konzert der Wohlfahrts-
verbände ein kleiner Wohlfahrtsver-
band der größte Wohlfahrtsverband ist 
die Parität.

Heterogene Mitarbeiterschaft 
mit viel Caritasidentität

Aufgrund der Diasporasituation ist die 
Mitarbeiterschaft der Caritas und ihrer 
Mitglieder nicht nur katholisch, son-
dern sehr heterogen zusammengesetzt. 
Von etwa 750 Mitarbeiter*innen gehö-
ren etwas mehr als die Hälfte einer 
christlichen Kirche an; davon sind 
knapp ein Drittel katholisch und 
22 Prozent evangelisch. Über die Kon-

1 Die Ausführungen in den folgenden Kapiteln orientieren sich an Kostka, Ulrike: Von 
der Überzeugungs- zur biblisch geprägten Handlungsgemeinschaft. Gemeinsames cari-
tatives Handeln als Basis der Dienstgemeinschaft, in: Reichhold, H. (Hg.), Loyalität und 
Konfessionsbindung in der Dienstgemeinschaft. Wege zu einer glaubwürdigen Unterneh-
menskultur in katholischen Einrichtungen, Regensburg 2018, 13–31. Die Bezüge werden 
nicht einzeln kenntlich gemacht.
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fessionszugehörigkeiten bei den kor-
porativen Mitgliedern und Fachver-
bänden liegen keine Zahlen vor. In den 
Einrichtungen der Kranken- und Al-
tenhilfe beträgt der Anteil der nicht-
christlichen Mitarbeiter*innen teilwei-
se über 70 Prozent.

Die Konfessionszugehörigkeit ist je-
doch nur eine Aussage zur Kirchen-
bindung. Es gibt beim Caritasver-
band und seinen Mitgliedern zahlrei-
che Mitarbeiter*innen, die in der DDR 
groß geworden sind oder in Westber-
lin, nicht getauft sind, aber eine rela-
tiv hohe Kirchen- und Caritasbindung 
haben. Viele arbeiten schon sehr lange 
bei der Caritas oder ihren Mitgliedern 
und sind christlich geprägt, ohne einer 
der beiden Kirchen anzugehören. Beim 
Caritasverband arbeiten auch muslimi-
sche und jüdische Menschen. 

Bei den katholischen Mitarbeiter*in-
nen sind ganz unterschiedliche kirchli-
che Prägungen zu beobachten: Sie rei-
chen von einer Sozialisation in Pfarr-
gemeinden in der DDR, im rheinischen 
Katholizismus bis zum Katholizismus 
Westberlins. Insgesamt arbeiten in den 
Einrichtungen und Diensten der Caritas 
und ihrer Mitglieder Menschen aus un-
terschiedlichen Nationen. Viele katho-
lische Mitarbeiter*innen stammen aus 
Polen, einige aus Italien und Spanien. 
Es gibt Katholiken, die stark kirchlich 
geprägt sind, andere sind zwar getauft, 
aber nicht kirchlich sozialisiert. Im Kir-
chenverhältnis gibt es eine große Span-
ne von einer engen Bindung bis hin zu 
einem distanzierten Verhältnis.

Bei den Caritasmitarbeiter*innen ist 
festzustellen, dass viele die spirituellen 
Angebote des Caritasverbandes gerne 
nutzen. Dies gilt auch für nichtchrist-
liche Mitarbeiter*innen. Viele haben 
sich bewusst für die Arbeit in einer 
kirchlich-caritativen Organisation ent-
schieden und erwarten von der Cari-

tas, glaubwürdig als kirchliche Träge-
rin zu handeln.

Für alle Mitarbeiter*innen des Ca-
ritasverbandes war es ein wichtiges 
Glaubwürdigkeitszeichen der Kirche, 
dass 2012 die Leiharbeit im Caritasver-
band abgeschafft wurde. Dies erfolgte 
anschließend auch in den Tochterge-
sellschaften. Die Leiharbeit war aus fi-
nanziellen Gründen eingeführt worden, 
um die Dienste und Einrichtungen auf-
rechterhalten zu können. Der Caritas-
tarif, die AVR, war in den Regionen 
des Erzbistums nicht konkurrenzfähig. 
Zudem wurden aufgrund der Finanz-
krise des Erzbistums die Mittel für die 
soziale Arbeit des Caritasverbandes 
stark gekürzt. Im Jahr 2012 konnte un-
ter neuer Leitung des Caritasverbandes 
und mit einer neuen Bistumsleitung 
eine Erhöhung der kirchlichen Zu-
schüsse verhandelt und damit die Leih-
arbeit beendet werden.

In den letzten Jahren ist auch in 
Vorpommern und Brandenburg ein 
Abbau von Vorurteilen und Skep-
sis gegenüber Kirche und kirchlichen 
Diensten zu beobachten. Die Distanz zu 
kirchlichen Diensten war zuvor vieler-
orts durch die Diasporasituation und 
die DDR-Geschichte geprägt. Die Qua-
lität der fachlichen Arbeit der Caritas-
dienste sowie der Einsatz der Kirche 
und ihrer Orte kirchlichen Lebens in 
der Flüchtlingssituation hat ihre Ak-
zeptanz bei externen Akteuren merk-
lich erhöht. Der Caritasverband wird in 
einer stark säkularen Region oftmals 
auch als religiös geprägter und kirch-
licher Wohlfahrtsverband angefragt.

Bei den Mitarbeiter*innen in den 
Caritasdiensten und -einrichtungen 
war bereits vor Jahren schon, im Un-
terschied zu manchen Caritasorganisa-
tionen in Westdeutschland, zu spüren, 
dass die Angst, der kirchlichen Grund-
ordnung und ihren Loyalitätsanforde-
rungen nicht zu genügen, nicht so ver-
breitet war. Im Umgang mit der kirch-
lichen Grundordnung galten in den 
kirchlich-sozialen Trägern im Erzbis-
tum Berlin schon lange ein bewuss-
ter, aber pragmatischer Umgang damit 

sowie die Einzelfallbetrachtung. Wenn 
es dennoch punktuell die Sorge vor 
möglichen Konflikten mit der kirchli-
chen Grundordnung gibt, trifft das vor 
allem auf nichtchristliche Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter sowie auf jene 
kirchlich gebundenen Mitarbeiter zu, 
die ein distanziertes Verhältnis zur Kir-
che haben. Bei ersteren zeigt sich, dass 
angstfreie Räume zur Diskussion über 
Werte, kirchliche Grundhaltungen und 
Erfahrungen sehr entscheidend sind.

Einen wertvollen Beitrag für die 
Auseinandersetzung mit dem kirch-
lichen Auftrag der Caritas haben die 
Schaffung der neuen Pastoralen Räu-
me und der damit verbundene Pro-
zess „Wo Glauben Raum gewinnt“ 
im Erzbistum geleistet. Dabei wur-
den Mitarbeiter*innen, Teams und die 
ganze Caritas für die Zusammenarbeit 
mit Gemeinden und anderen Akteuren 
kirchlichen Lebens sensibilisiert und 
weitergebildet. Für nahezu jeden pas-
toralen Raum wurden Ansprechpartner 
der Caritas benannt; Mitarbeiter*innen 
wirken dort in Pastoralausschüssen mit, 
teilweise am Standort ihrer Heimat-
gemeinde oder am Ort ihrer beruflichen 
Tätigkeit. Relativ viele katholische Be-
schäftige der Caritas sind in Gemeinden 
engagiert. Es wurde ein Arbeitsbereich 
„Caritas im pastoralen Raum“ geschaf-
fen, wo ein Team die Caritaseinrichtun-
gen sowie die Mitglieder in den Pfarrei-
en begleitet und gemeinsame Projekte 
initiiert. Allerdings sind manche Erfah-
rungen für die Kolleg*innen ambiva-
lent: Manche Pfarreien und pastorale 
Teams sind wenig diakonisch oder so-
zialräumlich ausgerichtet, sondern eher 
mit sich selbst beschäftigt.

Nachdem über viele Jahre der Cari-
tasverband einen hauptamtlichen Cari-
taspfarrer (Caritasrektor) hatte, wurde 
nach dessen Ausscheiden diese Funk-

 Beim Caritasverband 
arbeiten auch muslimische 
und jüdische Menschen

 Angstfreie Räume zur 
Diskussion über Werte und 
kirchliche Grundhaltungen 
sind von unschätzbarem 
Wert
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tion in eine Stabsstelle „Spiritualität, 
Seelsorge, Ethik“ überführt, wo un-
ter der Leitung der Caritasseelsorge-
rin Prozesse und Angebote für Spiri-
tualität, Seelsorge und Ethik angesto-
ßen und mit den Caritasorganisationen 
entwickelt werden.

Ziel ist es, ein breit gefächertes An-
gebot für ehrenamtliche und berufliche 
Mitarbeiter*innen sowie Leitungskräfte 
anzubieten und gemeinsame Angebote 

für Engagierte aus Caritas und Pasto-
ral zu schaffen. Durch eine dezidier-
te sozialethische Qualifizierung und 
Auseinandersetzung sollen sie befähigt 
werden, theologisch-ethische Perspek-
tiven in ihre tägliche Arbeit und Praxis 
zu integrieren – unabhängig von ihrem 
persönlichen Horizont. Teams werden 
befähigt, Formen der Alltagsspiritua-
lität zu entwickeln.

Erfahrungen der Stabstelle Spiritualität, Seelsorge, Ethik

Cäcilia Montag, Leiterin der Stabs-
stelle Spiritualität, Seelsorge, Ethik 
beschreibt ihre Erfahrungen wie folgt:

„Meine anfängliche Aufgabe sah 
ich darin, als Leiterin der Stabstelle 
präsent zu sein und den persönlichen 
Kontakt zu den Mitarbeitenden in den 
Dienststellen zu suchen. Mir ist wich-
tig, dass die Mitarbeitenden – bei al-
ler Arbeit, die ansteht und in der man 
durchaus auch versinken kann – sich 
selbst wichtig nehmen und etwas für 
sich tun und den Arbeitsplatz als ei-
nen Ort wahrnehmen, der mehr geben 
kann als Anerkennung durch Leistung.

Ich möchte Menschen miteinander 
ins Gespräch bringen – in ihnen die 
Idee wecken, dass der Kollege oder die 
Kollegin mehr zu erzählen haben könn-
te als nur Dienstliches. Dass der Ar-
beitgeber dabei unterstützen kann und 
auch möchte, war vielen Mitarbei-
tenden nicht bewusst und sie hatten 
auch keine Idee, wie das gehen kann. 
In zahlreichen Gesprächen lässt sich 
nach und nach herausfinden, was ein-
zelne Dienststellen brauchen oder sich 
wünschen. Danach kann ich nun An-
gebote vorbereiten und sie den Verant-
wortlichen an die Hand geben.

Das kann neben den klassischen 
‚Auszeiten‘, wie Exerzitien oder Oasen-
tage auch ‚Hilfe zur Selbsthilfe‘ sein, 
indem die Dienststellen mit direkten 
Anfragen an mich herantreten, wenn 
sie z. B. eine adventliche Feier oder ei-
nen hausinternen Gottesdienst vorbe-
reiten und gestalten wollen, aber auch 

Gedanken und Impulse zum Nach- und 
Weiterdenken, die sogenannten ‚Mon-
tagsmails‘, die ich seit einiger Zeit am 
Anfang der Woche an alle Mitarbeiten-
den verschicke. Dies ist eine Möglich-
keit, alle Mitarbeitenden niederschwel-
lig und nach Bedarf zu inspirieren, kurz 
im Alltag auszusteigen und in der Wo-
che bewusst einmal etwas anders zu 
machen. Wer es nicht wünscht, kann 
die Mail wegklicken … Die Rückmel-
dungen darauf sind durchweg positiv. 
Mitarbeitende erzählen, dass sie die Im-
pulse mit ihren Partnern daheim tei-
len oder ausdrucken und aufhängen, 
aber auch, dass sie dazu interessante 
Gespräche mit ihren Kolleginnen und 
Kollegen in der Pausenküche führen.

Ich erfahre in vielen Begegnungen, 
dass der Wunsch nach ‚Auszeiten‘ und 
spirituellen Erfahrungen bei fast al-
len Mitarbeitenden da ist.2 Sie kön-
nen oftmals nur nicht in Worte fas-
sen, wie sie es sich wünschen. Einige 
Mitarbeitende nutzen seit Jahren das 
Angebot der dreitägigen Exerzitien des 
Verbands oder suchen sich ihre eigenen 
Ruheorte. Andere wiederum fühlen sich 
davon nicht angesprochen, weil ihnen 
das Wort ‚Exerzitien‘ fremd ist.

Ein Angebot, das wirklich alle Mit-
arbeitenden erreicht und gleichermaßen 
anspricht, wird es nicht geben. Danach 
suche ich auch nicht. Ich versuche, 
meine Angebote vielfältig zu gestalten 
und mich durch die Gespräche zu neuen 
Ideen inspirieren zu lassen, auch mir 
Neues und Ungewohntes auszuprobie-

ren. Es braucht den Mut von Seiten der 
Stabstelle, etwas zu planen und an-
zubieten, von dem wir nicht wissen, 
ob es das ist, was die Mitarbeitenden 
suchen. Und es braucht Mut von Sei-
ten der Mitarbeiterschaft, die Angebo-
te auszuprobieren.

Seelsorge ist und bleibt sehr per-
sönlich. Einige Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter nutzen die Möglichkeit zum 
persönlichen Gespräch, vor dem sie oft-
mals andeuten, dass sie nicht wüssten, 
ob sie mit ihrer Sorge bei mir richtig 
seien. Die Mitarbeitenden suchen die 
persönliche Ansprache und die Anfra-
gen danach steigen.

(Manche Mitarbeitenden bitten im 
Gespräch um mein Gebet oder um ge-
meinsame Rituale, wie das Entzünden 
eine Kerze, weil sie spüren, dass es ih-
nen helfen kann, sie sich aber selbst 
nicht in der Lage sehen.)

Ich erfahre die Mitarbeiterschaft als 
offen und mit großem Respekt vor mei-
ner Aufgabe. Mit vielen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern komme ich ins 
Gespräch über den Glauben und ihre 
Schwierigkeiten mit der Kirche, wie sie 
sich oftmals präsentiert. Mein eigener 
Standpunkt als bekennende Christin ist 
dabei hilfreich, wenn auch nicht un-
umstritten. Viele haben wenig Wissen 
und argumentieren mit dem, was in 
den Medien zu hören ist. Es geht mir 
nicht um ein Richtig oder ein Falsch 
oder darum, zu missionieren und die 
Mitarbeitenden auf den Weg zu bringen, 
der für mich der richtige ist. Ich möch-
te mit den Menschen im Gespräch sein 
und mich austauschen – dabei dürfen 
sie ruhig erfahren, dass mir auch Kir-
che wichtig ist, mit all ihren Fehlern 
und Schwächen. Authentizität und Of-
fenheit erscheinen mir als Türöffner zu 
den Mitarbeitenden, alles andere ha-
ben sie sicher im Kontext von Kirche 
oft genug erfahren …

Ein religiöses/christliches Profil für 
einen großen Verband weiterzuentwi-

2 Jedem Mitarbeitenden werden vom 
Dienstgeber drei sogenannte Exerzitien-
tage zur Verfügung gestellt, die zur spiri-
tuellen Erbauung genutzt werden können.
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ckeln, geht nur mit den Mitarbeitenden 
zusammen. Was in anderen Regionen 
gut funktioniert, kann hier in der Dias-
pora völlig scheitern. Eine wichtige 
Grundlage bildet dabei ein grundsätz-
licher Wertekanon, der von Vielen ge-
teilt wird, weil sie sich wiederfinden, 
und den wir gerade mit den leitenden 
Verantwortlichen und vielen Dienststel-
len in Workshops gemeinsam erarbei-
ten.“

Eine wichtige Voraussetzung für 
solche Prozesse ist, dass von der Ver-
bandsleitung der kirchliche Auftrag 
und das theologische Fundament der 
Caritas immer wieder durch die eige-
ne Entscheidungs- und Umgangskul-
tur akzentuiert und in den Vordergrund 
gestellt werden. Mitarbeiter*innen ha-
ben dafür ein großes Gespür und kla-
re Erwartungen, dass die christliche 

Botschaft und Identität durch die Lei-
tungskräfte erfahrbar ist. Die theolo-
gische und kirchliche Profilierung ist 
ein zentrales Ziel im Rahmen des stra-
tegischen Prozesses und gehört damit 
ebenso zum Zielkanon wie sozialpo-

litische, fachliche und wirtschaftliche 
Ziele des Caritasverbandes. Gleichzei-
tig zeigt sich auch, dass es für die ge-
samte Caritas wichtig ist, dass die Bis-
tumsleitung und die verantwortlichen 
Gremien die Arbeit und die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Caritas-
organisationen schätzen.

Loyalität oder Identität mit der Kirche und ihrer Caritas?

In manchen Fällen haben Mitarbeiter 
eine große Bindung an die Caritas als 
Grunddienst der Kirche, aber wenig 
Bindung zu anderen Vollzügen der Kir-
che oder stehen kirchlichen Aussagen 
kritisch gegenüber. Auch hierfür ist der 
Begriff der Loyalität (aus dem kirchli-
chen Arbeitsrecht) wenig geeignet, son-
dern eine offene Gesprächsatmosphäre 
und ein konstruktiver Dialog erweisen 
sich als wesentlich wirkungsvoller. 
Die Caritasidentität ist für viele aber 
auch ein wichtiger Halt, um die kirch-
liche Bindung aufrechtzuerhalten oder 
wieder einzugehen. Interessant war die 
Erfahrung, dass mehrere hundert Per-
sonen bereit waren, sich als ehren-
amtliche Vormünder für unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge zu melden 
und sich bei der Caritas zu engagieren. 
Viele davon waren Aka demiker*innen, 
die vor vielen Jahren aus der Kirche 
ausgetreten sind, aber durch dieses Eh-
renamt wieder in Kontakt mit Kirche 
und Caritas gekommen sind.

Ich plädiere dafür, in der Praxis 
stärker die Begriffe „Identifikation mit 
den Zielen der Kirche und ihrer Cari-

tas“ sowie „Caritasidentität“ zu ver-
wenden. Der Begriff „Loyalität“ sollte 
in den Hintergrund treten. Auch die 
Bezeichnung „Identität“ ist behutsam 
zu gebrauchen, weil sie unterschied-
lich konnotiert ist und identitätsthe-
oretisch und -praktisch viele Aspekte 
hat. Eine Alternative bietet der Begriff 
„Kultur“ im Sinne einer Organisations-
kultur. Aber auch dieser ist im kirch-
lichen Kontext genauer zu füllen und 
zu beschreiben, da er sich sonst wenig 
von dem Begriff der Unternehmenskul-
tur, der sehr oft von weltlichen Unter-
nehmen gebracht wird, unterscheidet.

Auffällig ist, dass auch nichtchrist-
liche Mitarbeiter*innen häufig nach 
dem christlichen Profil der Caritas fra-
gen und den Anspruch haben, dass die-
ses von der Caritasorganisation erläu-

tert wird. Kirchlich sehr engagierte Per-
sonen werden teilweise auch gefragt, 
warum sie sich in Kirche engagieren 
und warum sie glauben.

In der Praxis hat sich außerdem 
erwiesen, dass Krisensituationen da-
zu beitragen, das Bewusstsein für die 
kirchliche Sendung zu stärken. So ha-
ben Mitarbeiter*innen des Erzbischöfli-
chen Ordinariates und der Caritas kurz-
fristig Notübernachtungen für geflüch-
tete Menschen eingerichtet. Die Caritas 
hat sich in der humanitären Notlage am 
Landesamt für Gesundheit und Sozia-
les sehr engagiert, als mehrere tausend 
Flüchtlinge unversorgt waren. Dies hat 
viele Mitarbeiter*innen sowie Gemein-
den sehr konkret mit der Sendung der 
Caritas in Berührung gebracht. Solche 
Ereignisse tragen dazu bei, dass für vie-
le „offensichtlich“ wird, warum Caritas 
ein Grunddienst der Kirche ist.

Was dies bedeutet, muss aber von 
den Leitungskräften der Caritas ausge-
legt und vorgelebt werden. Damit ver-
bunden ist auch eine bestimmte Erwar-
tung an Führungs- und Umgangskul-
tur. Für Mitarbeiter*innen ist es eine 
doppelte Enttäuschung, wenn kirchlich 
geprägte Leitungskräfte gegen zentrale 
Werte der Caritas der Kirche verstoßen. 
Deshalb ist es entscheidend, dass bei 
Personen, die Leitungsverantwortung 
haben, Konsequenzen gezogen wer-
den, wenn sie gegen Führungsprinzi-
pien der Caritas verstoßen. Insgesamt 
ist darauf zu achten, dass kirchliche 
Bindung nicht der einzige ausschlag-
gebende Punkt für die Anstellung oder 
Auswahl als Leitungskraft ist, son-
dern es auf Fachwissen und persönli-
che Kompetenzen ankommt. Gleichzei-
tig müssen ausreichend Leitungsstel-
len mit kirchlich geprägten Personen 
besetzt werden.

Individuelle Identität und Organisationsidentität

Bis vor wenigen Jahren war es üblich, 
die kirchliche Identität einer Caritas-
einrichtung vor allem an äußeren Fak-
toren wie der räumlichen Gestaltung, 

christlichen Symbolen sowie an der 
Konfessionalität der Mitarbeiter*innen 
festzumachen. Beide Faktoren sind 
wichtig, aber nicht hinreichend. Des-

 Die theologische und 
kirchliche Profilierung 
ist ein zentrales Ziel des 
Caritasverbandes
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halb ist eine Haltung, die nur Mitarbei-
tende wertschätzt, die getauft sind, sehr 
problematisch. Sie geht von einem sta-
tischen Menschenbild aus und über-
sieht, dass Menschen sich im Lauf ihres 
Lebens entwickeln und Glaubens- und 
Sinnerfahrungen machen. Die jeweili-
ge Organisation, die Leitung und nicht 
zuletzt das Bistum sollten daher dem 
Menschen mit Offenheit begegnen: Ei-
ne einladende Haltung schafft Identi-
fikation und Bindung.

Gleichwohl stehen die Caritasorga-
nisationen vor der Herausforderung, 
dass die Säkularisierung weiter vor-
anschreitet und die Anzahl der klas-
sisch kirchlich sozialisierten Personen 
abnimmt. Dies bedeutet nicht im Um-
kehrschluss, dass weniger Interesse an 
der kirchlichen Sendung besteht. Die 
Zielgruppe ist nur heterogener und die 
Prägungen der Menschen sind vielfäl-
tiger. Es ist auffällig, dass nichtchrist-

liche und christliche Mitarbeiter*innen 
es sehr begrüßen, wenn sich Kirche so-
zial engagiert und sozialpolitisch posi-
tioniert. Es besteht eine Erwartungshal-
tung, dass Kirche ihre Wert- und Glau-
benshaltungen zeigt und sich nicht nur 
auf interne Dinge beschränkt und um 
Strukturfragen kümmert. 

Meine Grundposition ist, dass die 
Kirche und ihre Caritas von den Men-
schen ausgehen sollte, wie sie sind. Sie 
kann sie nur in ihrer Ist-Situation an-
nehmen und versuchen, mit ihnen die 
biblische Botschaft zu entdecken und 
zu entfalten. Für kirchlich geprägte 
Personen bedeutet die Chance, in he-
terogenen Teams zu arbeiten, dass sie 
sich ihrer Identität bewusster werden 
können. Für nichtchristlich geprägte 
Personen ohne eigenen religiösen Hin-
tergrund ergibt sich die Möglichkeit, 
auf engagierte Christinnen und Chris-
ten zu treffen und umgekehrt.

Perspektiven für eine biblisch geprägte Handlungs- und 
Identitätsgemeinschaft

Das christliche Profil von Einrichtun-
gen und Diensten müssen sich diese im-
mer wieder neu erarbeiten. Es ist nicht 
in Stein gemeißelt und hängt von Per-
sonen, Bewusstsein und Strukturen ab. 
Das christliche Profil muss auch immer 
wieder neu gedeutet werden, denn die 
Rahmenbedingungen für Kirche in der 
Gesellschaft ändern sich permanent.

Grundsätzlich bleibt die Tatsache, 
dass die Kirche auch durch ihr sozia-
les Engagement ihren biblischen Auf-
trag umsetzt und in die verschiedenen 
Milieus hinwirkt und mit ihnen in Be-
rührung kommt. Jeder Mensch ist zur 
Nächstenliebe fähig. Jeder Getaufte 
und Gefirmte ist durch die Gabe des 
Heiligen Geistes dadurch befähigt. Dies 
bedeutet, dass unter dem Dach der Kir-
che Christ*innen, aber auch Nicht-
Christ*innen an der Verwirklichung ei-
ner Kultur der Liebe und Solidarität 
mitwirken können und damit letztend-
lich in je unterschiedlicher Weise am 
Reich Gottes mitwirken. Die Kirche und 

ihre Caritas brauchen aus meiner Sicht 
mehr Vertrauen, dass Gott in jedem 
Menschen wirkt und ihn somit auch 
mit seinen Charismen ausstattet.

Eine große Chance sehe ich in dem 
Ansatz, Caritasorganisationen als bib-
lisch geprägte Handlungs- und Iden-
titätsgemeinschaften zu gestalten. Die 
biblischen Texte bieten auf der Wert-, 
Sinn- und Glaubensebene viele An-

knüpfungspunkte für Menschen christ-
licher und nichtchristlicher Prägung. 
Sie sind das narrative Potential der Ca-
ritas und sollten stärker in den Blick 
genommen werden.

Nichtchristliche Mitarbeiter*innen 
haben ein großes Potential und sind 
ein Gewinn für Caritaseinrichtungen. 

Sie sollten nicht als „Secondhand“-
Mitarbeiter*innen gesehen werden, 
sondern als wichtiger Bestandteil.

Problematisch ist aus meiner Sicht 
die Position, die Kirche solle vermehrt 
Caritaseinrichtungen schließen, wenn 
sie zu wenige christliche Mit arbei-
ter*innen finde. Sicherlich kann man 
sich im Einzelfall diese Haltung an-
schauen, aber zunächst muss geprüft 
werden, was in der jeweiligen Einrich-
tung für das christliche Profil getan 
wurde. Caritaseinrichtungen sind Kir-
che mitten unter den Menschen und 
wenn Kirche sich hier zurückzieht, be-
steht die Gefahr, dass sie sich auf sich 
selbst zurückzieht.

Religiöser Wohlfahrtsverband 
vor gesellschaftlichen 
Herausforderungen

Im Gegensatz zu vielen Regionen in 
Westdeutschland sind religiös gepräg-
te, kirchliche Wohlfahrtsverbände mit 
ihren Mitgliedern in Ostdeutschland 
keine Selbstverständlichkeit, sondern 
befinden sich in einer Minderheiten-
situation. Sie haben zugleich aber ei-
nen wichtigen Beitrag zum Aufbau so-
zialstaatlicher Strukturen in den neuen 
Bundesländern und Ost-Berlin geleis-
tet. Sie stoßen bei verschiedenen Ak-
teuren immer noch auf Vorurteile oder 
sogar eine gewisse antikirchliche Hal-
tung. Diese Situation führt dazu, dass 
Caritas und Diakonie immer wieder 
ausweisen müssen, was sie unter ih-
rem christlichen Profil verstehen und 
wie sich dies in ihrer Arbeit und ihren 
Positionen niederschlägt. Christentum 
und christliche Werte müssen erklärt 
werden. Dies ist Herausforderung und 
Chance zugleich. Auf der anderen Sei-
te sind entscheidende Akzeptanzkrite-
rien Fachwissen, Qualität und zuneh-
mend auch die der Ausbau des Pro-
fils der „Arbeitnehmermarke Caritas“.

Gemeinsam mit den anderen Wohl-
fahrtsverbänden muss die Caritas fest-
stellen, dass bestimmte sozialstaatliche 
Prinzipien wie Subsidiarität und Trä-

 Die biblischen Texte sind 
das narrative Potential der 
Caritas und sollten stärker 
in den Blick genommen 
werden
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gerpluralität verschwimmen. An dieser 
Stelle ist gerade die Caritas herausge-
fordert, gesellschaftliche Diskurse zu 
sozialstaatlichen Fragen zu initiieren. 
Ein wichtiges Forum dafür sind die so-
zialpolitischen Werkstattgespräche des 
Caritasverbandes in Berlin und Pots-
dam. In vielen Arbeitsfeldern bringt 
die Caritas als religiös geprägter Wohl-
fahrtsverband fachliche und politische 
Positionen ein, die durch das christ-
liche Menschenbild geprägt sind und 

die auf dieser Basis reflektiert werden 
müssen. Damit trägt die Caritas zu einer 
humanen, demokratischen Kultur bei. 
Insofern ist das kirchliche Engagement 
im Rahmen der verbandlichen Cari-
tas kein Nebengeschäft der Kirche, was 
in Sparprozessen stark reduziert wer-
den kann, sondern christlich-missio-
narisches Handeln an einer demokra-
tischen Webstruktur der Gesellschaft.

kurzbiographie
Prof. Dr. Ulrike Kostka, geb. 1971, ist 
Direktorin und Vorstandsvorsitzende 
des Caritasverbandes für das Erzbistum 
Berlin. Die Theologin und Gesundheits-
wissenschaftlerin ist Außerplanmäs-
sige Professorin für Moraltheologie an 
der Universität Münster und hat über 
Gerechtigkeit im Gesundheitswesen 
habilitiert.
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Weiter wie bisher?
Wirtschaftsethische Überlegungen zur Coronakrise

Die Pandemie des Covid-19-Virus hat die tiefgreifendste Wirtschaftskrise seit 90 Jahren  angestoßen. 
Die ökonomischen und sozialen Folgen für die Weltwirtschaft sind noch nicht absehbar. Viele 
Regierungen und die von ihnen beschlossenen wirtschaftspolitischen Maßnahmen zur Konjunk-
turbelebung zielen darauf ab, möglichst schnell auf den alten Wachstumspfad zurückzukehren. 
Offensichtlich wird die Krise nicht dazu genutzt, um die bisherige Form des Wirtschaftens zu hin-
terfragen und neue Wege einzuschlagen. In den folgenden Überlegungen geht es darum, einige neue Pfade für Deutschland auf-
zuzeigen. Dazu werden zunächst das gegenwärtige Paradigma des Wirtschaftens und seine Probleme skizziert, um dann weiter-
führende Perspektiven aus einer normativen Position zu entfalten.

1. Das aktuelle Konzept des Wirtschaftens und seine Probleme

Für die bisherige Form des Wirtschaf-
tens ist wirtschaftliches Wachstum1 
zentral. Deshalb zielen alle Bemühun-
gen der Regierungen und der Noten-
banken darauf ab, das Wachstum wie-
der zu beleben. Dieses Wachstum soll 
durch eine hohe Staatsverschuldung 
angetrieben werden, die wiederum nur 
abgebaut werden kann, wenn wieder 
ein längerer Wachstumsprozess einset-
zen würde. Für Wachstum spielt der 
private Konsum die zentrale Rolle, wes-
halb etwa über eine Mehrwertsteuer-
senkung Konsumausgaben gesteigert 
werden sollen. Wachstum wird auf der 
Angebotsseite vor allem durch neue 
Technologien vorangetrieben. Von die-
sen Technologien wird auch eine Lö-
sung der Coronakrise durch die Erfin-
dung von Impfstoffen und Medikamen-
ten erwartet. Mit der Förderung der 
Digitalisierung soll die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit gesichert werden 

und durch die Wasserstofftechnologie 
soll auch der Klimawandel beherrsch-
bar bleiben, indem die energieinten-
sive Wirtschaftsform durch einen neu-
en, nun CO2-freien, importierten Ener-
gieträger weiter ermöglicht wird. Die 

Hilfspakete im Kontext der EU wer-
den vor allem damit begründet, dass es 
darum gehe, die Absatzmärkte für die 
deutsche Exportwirtschaft zu sichern.

Mit diesen Maßnahmen werden aber 
die bereits länger bestehenden Pro-
bleme des herkömmlichen Wirtschaf-

tens nicht angegangen. Eine erste Pro-
blematik ist bereits in der Finanzkrise 
2008 manifest geworden: nämlich die 
Rolle der Finanzmärkte, die – in der Co-
ronakrise jetzt erneut – zum Überschie-
ßen neigen und das Handeln von No-
tenbanken sowie Regierungen beein-
flussen, obwohl sie demokratisch nicht 
legitimiert sind. Eine zweite Thematik 
bilden der Klimawandel, der unzurei-
chende Umweltschutz und die welt-
weite Übernutzung natürlicher Res-
sourcen, die für Menschen in Indus-
trieländern mit häufig annehmbaren 
Werten der Luft- und Wasserreinhal-
tung nicht so sichtbar ist, da die Res-
sourcennutzung teilweise ins Ausland 
verlagert wird (Futtermittelimporte, 
Müllexporte).2 Ein drittes Phänomen 

 Für die bisherige Form 
des Wirtschaftens ist 
wirtschaftliches Wachstum 
zentral
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1 Zur Wachstumslegitimation in der Standardökonomie: Karl-Heinz Paqué, Wachstum! 
Die Zukunft des globalen Kapitalismus, München 2010.

2 Vgl. Maja Göbel, Unsere Welt neu denken. Eine Einladung, München 2020, 122 ff.
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ist die nach wie vor gegebene Ungleich-
heit der Geschlechter hinsichtlich der 
Aufgabenverteilung in Erwerbs- und 
Hausarbeit sowie Bezahlung und Karri-
erechancen. Ein vierter Problembereich 
betrifft die Einkommensverteilung, die 
in der Coronakrise deutlich wurde, als 
die höchstbezahltesten Berufe im Pro-
fisport und Showbusiness zur Untätig-
keit verdammt waren, während relativ 
schlecht bezahlte Aufgaben vor allem 

im Dienstleistungsbereich (Pflege, Ein-
zelhandel, Reinigungspersonal) gesell-
schaftlich als wichtig angesehen wur-
den. Ein fünfter Problembereich liegt in 
der Exportorientierung der deutschen 
Wirtschaft und dem erheblichen Leis-
tungsbilanzüberschuss, der noch grö-
ßer wäre, wenn die Deutschen nicht 
nur „Export-“, sondern auch „Reise-
weltmeister“ wären.

2. Normative Grundlagen

Eine Neuausrichtung bedarf einer nor-
mativen Reflexion über grundlegende 
Ziele sowie Perspektiven des Wirtschaf-
tens.3 Papst Franziskus hat in der En-
zyklika Laudato si’ 2015 herausge-
stellt, dass menschliches Wirtschaften 
zunächst die ökologischen Grenzen 
respektieren und den Ressourcenver-
brauch sowie die Ablagerungen und 
Schadstoffabgaben an die Natur so do-
sieren muss, dass nachhaltiges Wirt-
schaften auch für kommende Gene-
rationen möglich bleibt. Dabei dürfen 
kommende Generationen nicht schlech-
ter gestellt werden, etwa, weil Ressour-
cen bereits verbraucht sind oder die 
Natur schon zerstört wurde. Im Gegen-
satz zu Papst Franziskus ist aber darauf 
hinzuweisen, dass heute lebende Men-

schen dabei auch den Umfang nachfol-
gender Generationen4 so beschränken 
sollten, damit es nicht zu einer Über-
forderung kommt Im Rahmen solcher 
ökologischer Grenzen werden die mate-
riellen Lebensgrundlagen durch Arbeit 
bereitgestellt. Dies geht über ein Exis-
tenzminimum hinaus und sollte um-
fangreiche Freiheitmöglichkeiten durch 
Vielfalt der Ernährung, Kleidung, Ge-
sundheitsversorgung, Wohnung, Mo-
bilität, Bildung, Zugang zur Kultur und 

Sport eröffnen. Es bildet auch eine ma-
terielle Basis für religiöse und spiritu-
elle Bedürfnisse. Solche Dimensionen 
müssen nicht nur kurzfristig gewähr-
leistet werden, sondern dauerhaft, etwa 
über soziale Sicherungssysteme. Dabei 
zeigt aber die Glücksforschung5, dass 
zunehmender materieller Wohlstand ei-
ner bestimmten Größenordnung kaum 
noch das Wohlbefinden steigert. Wirt-
schaftliches Wachstum erhöht damit 

nicht automatisch Wohlstand, sondern 
die Lebensqualität hängt von anderen 
Faktoren ab (Selbstbestimmung in der 
Arbeitswelt, Zeitsouveränität, soziale 
Beziehungen und gesellschaftliche An-
erkennung).

In internationalen Statistiken über 
das Pro-Kopf-Einkommen eines Lan-
des wird z. B. nicht berücksichtigt, wie 
hoch die durchschnittlichen Arbeits-
stunden jährlich pro Erwerbstätiger 
sind oder ob Personen aus ökonomi-
schen Gründen im Alter auf Erwerbs-
arbeit angewiesen sind. Dabei hat die 
Relation von Aufwand (Erwerbsstun-
den) und Ertrag (Höhe der Entlohnung) 
erhebliche Auswirkungen auf die Le-
bensqualität. Persönliche Freiheit und 
Sicherheit sind gegeben, wenn keine 
Kriege und Bürgerkriege drohen, kei-
ne Polizeiwillkür besteht, sondern De-
mokratie und Rechtsstaatlichkeit ge-
geben sind und die Kriminalitätsrate 
gering ist. Letzteres hängt wiederum 
auch vom Ausmaß sozialer und ma-
terieller Ungleichheit ab.

3. Perspektiven für neue Pfade des Wirtschaftens

In der akuten Coronakrise mit der Ein- 
und Umstellung von Arbeit, erzwun-
genem Konsumverzicht durch das Ver-
bot von Reisen, Einkäufen und Frei-
zeitveranstaltungen, einem drastischen 
Rückgang von Mobilität, vielfach ei-
nem stärkeren örtlich und zeitlich er-
zwungenen Familienleben, haben sich 
die Lebensbedingungen von Menschen 
erheblich geändert. Die Frage, die sich 
stellt, ist, ob Menschen den zunächst 
erzwungenen Änderungen etwas Po-
sitives abgewinnen können und sich 
weiterführende Perspektiven daraus 
eröffnen?

a) Verbesserter Umwelt- und 
Klimaschutz

Für den Umwelt- und Klimaschutz er-
gaben sich zunächst positive Konse-
quenzen durch die Reduzierung des 
Verkehrs, etwa, weil Fahrten zum Ar-
beitsplatz durch verstärktes Homeoffice 
entfielen. Außerdem unterblieben vie-
le Geschäftsreisen, die durch Video-
konferenzen ersetzt wurden. Weiter-
hin mussten Urlaubsreisen im In- und 
Ausland unterbleiben. Ähnliches galt 
für Kurztrips, etwa von Fußballfans für 
die jeweiligen Heim- wie Auswärtsspie-
le ihrer Mannschaften. Ebenso nahm 
der Gütertransport im In- und Aus-
land wegen des Herunterfahrens der 

 Wirtschaftliches Wachs-
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3 Vgl. dazu auch Amosinternational Heft 3 (2011).
4 Vgl. Joachim Wiemeyer, Und vermehret euch nicht. Was die Kirche im Kampf ge-

gen die globale Überbevölkerung tun muss, in: Herder Korrespondenz 73. Jahrgang Heft 
8, 2019, 42–45.

5 Vgl. Johannes Wallacher, Mehrwert Glück. Plädoyer für menschengerechtes Wirt-
schaften, München 2010, 71 ff.
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Produktion ab. Damit gingen der CO2-
Ausstoß sowie andere Schadstoffbelas-
tungen zurück; ebenso nahm der Ver-
kehrslärm ab. Während im letzten Jahr 
die Fridays-for-Future-Bewegung dar-
auf aufmerksam machte, dass Deutsch-
land die Selbstverpflichtung der Kli-
maschutzziele für das Jahr 2020 nicht 
einhalten würde, dürfte dies wegen der 
Coronakrise doch noch der Fall sein.

Eine dauerhafte Änderung der Um-
welt- und Klimabelastung tritt aber nur 
ein, wenn es dauerhaft zu einem Rück-
gang der Mobilität (Pendelfahrten zur 
Arbeit, Fernreisen, Kreuzfahrten, stär-
kere Produktion vor Ort an Stelle glo-
baler Lieferketten) sowie des Konsum-
niveaus kommen sollte.

b) Abkehr von „Konsumismus“
In Deutschland gehört „Shoppen ge-
hen“ als Selbstzweck für einen Teil 
der Bevölkerung mit gutem Einkom-
men zur Freizeitgestaltung. Dabei wer-
den etwa Kleidungsstücke erworben, 
die nur wenig genutzt und lange vor 
Ende der Haltbarkeit wieder entsorgt 
werden. Der Export von Altkleidern 
zeugt ebenso davon wie die Millionen 
funktionsfähiger Handys oder Smart-
phones und anderer technischer Geräte, 
die lange vor dem Ende ihrer Lebens-
dauer ausgemustert werden. Die Kon-
sumorientierung schlägt sich auch nie-
der in kostenintensiven Freizeitvergnü-
gen vielfältiger Art wie Städtereisen.

Dies alles musste in der Coronakri-
se entfallen und konnte lediglich parti-
ell durch Online-Handel oder Nutzung 
von Netflix etc. (statt Kinobesuch) er-
setzt werden. Es stellt sich daher die 
Frage, ob die Mehrheit der Menschen 
in Deutschland, jenseits von Konsumo-
rientierung als Selbstzweck, Gelegen-
heiten gefunden haben, zum Beispiel 
beim Wandern, Spaziergang, Joggen 
oder Bücherlesen, weniger umweltbe-
lastende Aktivitäten zu entdecken und 
sich möglicherweise die Frage stellen, 
ob sie ein Teil ihres Einkommens tat-
sächlich gar nicht benötigen, weil es 
für prinzipiell verzichtbare Konsum-
ausgaben verwandt wird.

c) Mehr Geschlechtergerechtigkeit
In der Coronakrise wurden Kindergär-
ten und Schulen geschlossen, so dass 
viele Kinder in privaten Haushalten 
von ihren Eltern ganztägig beaufsich-
tigt und versorgt werden mussten. Da-
bei mussten sich die Eltern schulpflich-
tiger Kinder auch um das eigenständi-
ge Lernen der Kinder kümmern. Soweit 
Eltern in Kurzarbeit waren oder über 
eine hohe zeitliche Flexibilität ihrer 
Erwerbsarbeit verfügten, konnte dies 
gelingen. Hingegen gab es erhebliche 
Probleme, wenn beengte Wohnverhält-
nisse gegeben waren, beide Eltern im 
Homeoffice arbeiteten oder einer Er-
werbsarbeit nachgingen, die außer-
halb des eigenen Haushalts stattfin-
den musste (z. B. Pflegepersonal).

In manchen Familien entstand eine 
Zwangslage, die häufig darin mündete, 
dass die Mutter ihre Erwerbsarbeit (z. B. 
durch unbezahlten Urlaub) temporär 
aufgab. Es wurde in der Öffentlichkeit 
kritisiert, dass damit Familien in alte 
Rollenmuster zurückfallen würden. Der 
erst in jüngster Zeit erfolgte Ausbau 
von Krippen, Ganztagskindergärten so-
wie Ganztagsschulen hatte in den letz-
ten Jahren dazu geführt, dass die Er-
werbsbeteiligung von Müttern auch mit 
höherem Beschäftigungsumfang deut-
lich zugenommen hatte. Angesichts der 
Scheidungsquoten (50 Prozent in Groß-
städten) und der inzwischen reduzier-
ten gesetzlichen Verpflichtungen zur 
Zahlung von Unterhalt und zur Ver-
meidung von Altersarmut von Frau-
en ist eine solche kontinuierliche oder 
relativ hohe Erwerbsbeteiligung glei-
chermaßen von Männern und Frau-
en sinnvoll.

In der Coronakrise können Fami-
lien einsehen, z. B. wenn ein oder bei-
de Elternteile in Kurzarbeit waren bzw. 
ihre Arbeitszeit reduzieren konnten, 
dass gemeinsame Zeit für Eltern mit 
Kindern wertvoll ist. Wenn beide El-
ternteile Vollzeit (40 Stunden) arbei-
ten und noch mehr oder weniger lange 
Pendelzeiten hinzukommen, verbleibt 
kaum noch Zeit für gemeinsame fami-
liäre Aktivitäten, zumal wenn Wochen-

enden für Einkäufe, Wohnungs- und 
Wäschereinigung genutzt werden müs-
sen. Es stellt sich daher die Frage, ob 
nicht eine gleichberechtigte Erwerbs-
arbeit von ca. 30 Stunden pro Woche 
die Lebensqualität von Familien deut-
lich erhöhen könnte. Ein solches Aus-
maß von Erwerbsarbeit hätte bei hin-
reichender Flexibilität des Arbeitgebers 
auch die Kinderbetreuung in einer Kri-
sensituation bei Krippen- und Schul-
schließung ermöglicht, z. B. wenn im 
Homeoffice ein Elternteil vormittags 
und ein Elternteil nachmittags, oder 
bei außerhäuslicher Erwerbsarbeit einer 
von Montag bis Mittwoch, ein anderer 
von Donnerstag bis Samstag arbeitet.

Auch Personen mit einer 30-Stun-
den-Woche können beim Ausüben 
qualifizierter Tätigkeiten Aufstiegs- 
und Karrierechancen haben. Bei man-
chen Familien mit unterdurchschnitt-
lichen Einkommen (ähnliches gilt für 
Alleinerziehende) könnte ein finan-
zieller Ausgleich notwendig werden. 
Ein reformorientierter Ansatz hätte 
darin liegen können – statt 20 Mrd. 
Euro für eine Mehrwertsteuersenkung 
auszugeben – Familien, in denen bei-
de Elternteile gleichermaßen ihre Er-
werbsarbeitszeit längerfristig auf 27 
bis 32 Stunden die Woche reduzieren, 
für eine Übergangszeit einen finanzi-
ellen Anreiz zu gewähren. Bei einem 
staatlichen Anreiz könnten Arbeitge-
ber ihren Mitarbeiter*innen ein solches 
Arbeitsmodell kaum verweigern, son-
dern müssten sich mit ihren Arbeits-
zeitmodellen darauf einstellen. Erheb-
liche Arbeitszeitverkürzungen könnten 
z. B. dazu führen, dass Haushalte auf 
eines ihrer Kraftfahrzeuge verzichten 
könnten, so dass auch deutliche Ausga-
bensenkungen möglich werden würden 
und die Einkommenseinbußen durch 
Arbeitszeitverkürzung kein Problem 
darstellen würden.

Ein solches Konzept kann in ei-
ner Wirtschaftskrise den Vorteil ha-
ben, dass das gesamtwirtschaftliche 
Arbeitsvolumen auch angesichts ei-
ner Reduzierung des Konsums gesell-
schaftlich gleichmäßiger verteilt wird. 
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Verstärkt in Folge der Rezession kann 
es sein, dass in einem Haushalt zwei 
Personen einer Vollzeiterwerbsarbeit 
nachgehen, während in anderen Haus-
halten keine Person oder nur eine Per-
son erwerbstätig ist. Wenn eine Reihe 
von Haushalten mit Vollzeiterwerbs-
tätigkeit – wie vorgeschlagen – ihre 
Arbeitszeit reduzieren würden, hätten 
andere Haushalte eine größere Chan-
ce, ihre Erwerbsarbeitszeiten auszudeh-
nen. Dagegen könnte sprechen, dass 
es vor Ausbruch der Coronakrise bei 
bestimmten Berufen (z. B. Pflegeberu-
fe, Informatiker) Arbeitskräfteknapp-
heit gab. Bei solchen Mangelberufen 
kann es daran liegen, dass die Bezah-
lung oder die Arbeitsbedingungen zu 
schlecht sind. So gibt es in Deutsch-
land mehr als 100 000 ausgebildete 
Krankenschwestern und Altenpfleger, 
die diesen Beruf nicht ausüben. Durch 
größere Attraktivität könnten Perso-
nen rückgewonnen oder mehr: neu ge-
wonnen werden. Weiterhin gibt es ein 
Potential an bestehenden Arbeitskräf-
ten, die durch entsprechende Investi-
tionen weiter- und höher qualifiziert 
werden könnten.

d) Größere Verteilungsgerechtigkeit
Eine Reduzierung der Arbeitszeit mit 
entsprechendem Lohnverzicht ist für 
diejenigen Haushalte schwierig, die 
bisher gerade so mit ihrem Einkom-
men hingekommen sind, aber sich we-
der umfangreichen Konsum leisten 
noch nennenswerte Ersparnisse bil-
den konnten. Im unteren Lohnsegment 
könnten die Einkommen dadurch stei-
gen, dass der gesetzliche Mindestlohn 
deutlich schneller angehoben wird als 
es der allgemeinen Lohnentwicklung 
entspricht. Dann würden auch Löhne 
etwas oberhalb des Mindestlohns stär-
ker als der Durchschnitt anwachsen, um 
z. B. Lohnabstände zwischen gelernten 
und ungelernten Arbeitskräften zu si-
chern. Dadurch könnte jedoch ein ge-
wisser Rückgang von Arbeitsplätzen 
eintreten. Dieser wäre aber dann nicht 
problematisch, wenn z. B. Exportzwei-
ge wie die deutsche Fleischindustrie, 

deren Exporterfolge auch auf Niedrig-
lohnarbeitsplätzen beruhen, schrump-
fen würden. Im Kontext des Zuzugs 
von Gastarbeitern in den 70er Jahren 
wurde nach dem ethischen Postulat 
des „Vorrangs der Arbeit vor dem Ka-
pital“ in der Würzburger Synode be-
reits beschlossen, dass besser die Ma-
schinen zu den Menschen kommen als 
dass durch Migration Menschen aus ih-
rer angestammten Heimat zu den Ma-
schinen wandern.6 Länder wie Rumä-
nien oder Bulgarien werden innerhalb 
der EU nie aufholen können, wenn ein 
großer Teil gerade der jüngeren Bevöl-
kerung ins Ausland abwandert. Perso-
nen, die zu einer kritischen Öffentlich-
keit beitragen könnten, für eine leben-
dige Demokratie wichtig wären und 
sich für die Bekämpfung der Korrup-
tion einsetzen könnten, wählen die in-
dividuelle Lösung der Auswanderung. 
Dies erschwert die kollektive Problem-
lösung zu Hause.

Mehr Verteilungsgerechtigkeit ist 
aber auch angebracht, um die Schul-
den der Coronakrise abzutragen. Dabei 
könnte der Schuldendruck dazu führen, 
dass ein internationaler Konsens in drei 
Bereichen der Besteuerung7 leichter er-
reicht werden könnte, der zu erheb-
lichen Steuermehreinnahmen führen 
kann, nämlich eine Finanztransakti-
onssteuer, die Bekämpfung der Steuer-
vermeidung transnationaler Unterneh-
men („doppelte Nichtbesteuerung“) und 
die Umsatzsteuerhinterziehung (über 
50 Milliarden im Jahr im der EU) so-
wie die Steuerverlagerung und Steu-
erhinterziehung von Privatpersonen.

e) Ausbau sozialer Infrastruktur
In der Coronakrise ist deutlich gewor-
den, dass ein Teil der Bevölkerung in 
Deutschland in sehr beengten Wohn-
unterkünften untergebracht ist. Bei 
Kindern führte dies dazu, dass diese z. B. 
in der eigenen Wohnung keine ausrei-

chende Ruhe finden konnten, um sich 
auf ihre Schulaufgaben zu konzentrie-
ren. Da diese Familien in der Regel auch 
in Mietshäusern untergebracht und öf-
fentliche Spielplätze gesperrt waren, 
fehlte ein Raum an der frischen Luft, 
wie er bei Eigenheimbesitzern mit ei-
nem Garten gegeben ist. Die beengten 
Wohnunterkünfte führten dazu, dass 
sich das Coronavirus in einigen Miets-
häusern schnell ausbreiten konnte.

Das wohnungspolitische Ziel, dass 
eine Familie in einer so großen Woh-
nung leben sollte und pro Familienmit-
glied möglichst ein Zimmer zur Ver-
fügung steht, ist nach wie vor richtig. 
Dies kann, besonders in Großstädten, 
aber nur realisiert werden, wenn aus-
reichender Wohnraum zur Verfügung 
steht, der auch bezahlbar ist. Wenn man 
zudem eine soziale Mischung von Vier-
teln erreichen will, so dass sich nicht 
Migrantenfamilien und Empfänger 
staatlicher Transferleistungen in be-
stimmten Stadtviertel ballen, erscheint 
es notwendig, dass etwa 20 Prozent des 
Wohnungsbestandes in Großstädten 
von gemeinnützigen Trägern (Genos-
senschaften, kirchliche Siedlungswer-
ke) wie kommunalen Anbietern vorge-
halten wird.

Weiterhin hat sich in der Coronakrise 
erwiesen, dass der öffentliche Gesund-
heitsdienst, der ja viele präventive Auf-
gaben hat, in vielen Gegenden Deutsch-
lands zu schwach ausgebaut war bzw. 
unter Personalmangel (Ärztemangel) 
leidet. Dies gilt auch für Kontrollauf-
gaben. Diese Präventions- und Kontroll-
aufgaben sind auszubauen.

 Die Coronakrise hat 
 erwiesen, dass der 
 öffentliche Gesundheits-
dienst in vielen Gegenden 
Deutschlands zu schwach 
ausgebaut ist

6 Vgl. Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland: Beschluss 
Ausländische Arbeitnehmer, Freiburg 2012, 383.

7 Vgl. Seiz, Emmanuel/Zucman, Gabriel: Der Triumph der Ungerechtigkeit. Steuern 
und Ungleichheit im 21. Jahrhundert, Berlin 2020.
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f) Stärkere Deglobalisierung
Deutschland hat in den letzten Jah-
ren enorme Leistungsbilanzüberschüs-
se (acht Prozent des Bruttoinlandspro-
dukts) erzielt. Solchen Überschüssen 
stehen aber immer Defizite anderer 
Länder gegenüber. Diese können De-
fizite dadurch finanzieren, dass sie von 
Deutschland (deutschen Banken, Le-
bensversicherungen, Pensionsfonds 
etc.) Kredite aufnehmen. Solche Stra-
tegien sind aber nicht nachhaltig, weil 
eine Schuldenaufnahme nur begrenzt 
möglich ist. Viele Länder haben sich 
dadurch entschuldet, dass die von deut-
schen Finanzinstitutionen gehaltenen 
Titel in der Vergangenheit mehrfach 
wertlos wurden (z. B. Lehman Brother 
Zertifikate). Eine Alternative besteht 
darin das deutsche Investoren im Aus-
land Eigentum erwerben. Deutsche 
Unternehmen könnten ausländische 
Unternehmen aufkaufen oder durch 
Neuinvestitionen im Ausland neue Pro-
duktionsstätten errichten. Möglich ist 
auch, das Privatleute im Ausland, z. B. 
durch den Kauf von Ferienwohnun-
gen, investieren. Wenn Deutsche im 
Ausland umfangreich Vermögen er-
werben, kann das zu innenpolitischen 
Problemen in anderen Ländern füh-

ren, wenn ein nennenswerter Anteil des 
nationalen Haus- und Grundbesitzes 
oder der Industrie und anderer Wirt-
schaftszweige sich im ausländischen 
Eigentum befindet. Deutschland hat die 
rechtlichen Vorschriften der Genehmi-
gung von Auslandsinvestitionen ver-
schärft. Dieses Recht müsste im Ge-
genzug auch für Länder gelten, in de-
nen Deutsche investieren wollen. Falls 
deutsche Exporte wieder schneller stei-
gen sollten als der Auslandstourismus, 
würden die Leitungsbilanzüberschüsse 
weiter zunehmen. Daher ist eine Umo-
rientierung der deutschen Wirtschaft 
von übergroßer Exportlastigkeit sinn-
voll, indem z. B. in der energetischen 
Gebäudesanierung mehr Arbeitsplätze 
für besseren Klimaschutz im Inland ge-
schaffen werden.

4. Umbau für mehr 
Lebensqualität

Die Coronakrise zeigt, dass abrupte Ver-
änderungen soziale Verwerfungen wie 
Arbeitsplatzverluste, Unternehmens-
pleiten etc. mit sich bringen können. 
Ein Umbau der Wirtschaft wird auch 
zum technischen  Fortschritt (gerade 

auch zur Bewältigung der Umweltpro-
bleme und des Klimawandels) beitragen 
müssen. Erforderlich erscheint aber ei-
ne Umgestaltung des eingeschlagenen 
Pfades des Wirtschaftens, von dem sich 
eine Mehrheit der Bevölkerung mehr 
Lebensqualität bei weniger materiellen 
Konsumgütern durch bessere Umwelt-
bedingungen, mehr Zeitsouveränität 
etc. ohne sozialen Abstieg und soziale 
Notlagen versprechen kann. Paul VI. 
hat bereits 1969 in seiner Ansprache 
vor der Internationalen Arbeitsorga-
nisation einen Wandel vom „Mehr- 
Haben“ zum „Mehr-Sein“ proklamiert. 
Mehr Selbstgestaltung in der Arbeit auf 
Vertrauensbasis ohne ständige Kon-
trolle durch Vorgesetze, z. B. im Home-
office, stellen eine weitere Perspektive 
dar. Dafür ist auch mehr soziale Ge-
rechtigkeit erforderlich. Dass dies auch 
im eigenen Interesse der Besserverdie-
nenden liegt, wird daran deutlich, dass 
auch diese sich kaum vor Ansteckun-
gen mit dem Coronavirus schützen 
können bzw. bei lokalen Ausbrüchen 
in anderen sozialen Milieus selbst (z. B. 
durch Urlaubs- und Reisebeschränkun-
gen) mitbetroffen sind.
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Business Ethics im Kontext der 
Sozialen Marktwirtschaft
Wirtschaftsethische Jugendbildung am Beispiel des 
Erasmus+YEBE-Projekts

Der Beitrag stellt in einem ersten Teil das vom Bund Katholischer Unter-
nehmer (BKU) initiierte Erasmus-Projekt „Youth for Entrepreneurship 
and Business Ethics“ (YEBE) sowie dessen Didaktik und Ziele anhand der 
Ergebnisdokumente des Projekts, dem „Youth Code of Business Ethics“ 
und dem „Handbook of Social Market Economy“, vor. Im zweiten Teil wird 
das auf christlicher Wirtschafts- und Sozialethik basierende projektspe-
zifische Verständnis von „Business Ethics“ im normativen Bezugsrahmen 
der Sozialen Marktwirtschaft ethikdidaktisch und sozialethisch reflek-
tiert. Der spezifische Ansatz des Projekts als ein wirtschaftsethisches 
Jugendbildungsformat, das die Dimension der Persönlichkeitsbildung 
mit ordnungsethischer Orientierung verbindet und „Ethical Leadership“ 
anzielt, wird herausgearbeitet und dessen Potenziale werden diskutiert.

1. Vorstellung des Projekts

Die Hauptintention des Erasmus-Pro-
jekts „Youth for Entrepreneurship and 
Business Ethics“ (YEBE) war es, jun-
gen Menschen der sogenannten Ge-
neration Y von 17 bis 32 Jahren eine 
tragfähige Balance zwischen ökonomi-
schen Zielen und ethischen Werten für 
eine (spätere) Führungsverantwortung 
in der Wirtschaft über ein non-forma-
les Bildungsangebot zu vermitteln. Die-
ses von der Europäischen Union geför-
derte und vom Bund Katholischer Un-
ternehmer (BKU) koordinierte Projekt 
umfasste einen Zeitraum von drei Jah-
ren. Abgeschlossen wurde es Ende Ok-
tober 2018. In dieser Zeitspanne wurde 
zusammen mit europäischen Projekt-
partnern aus Italien, Belgien, Ungarn 
und Slowenien ein praxisorientier-
tes Trainingsprogramm zur Förde-
rung ethischer Führungskompetenzen 
in engem Bezug zur Idee der Sozialen 
Marktwirtschaft entwickelt und durch-
geführt, die seit dem Vertrag von Lis-

sabon rechtsverbindliches Leitbild der 
europäischen Wirtschafts- und Sozi-
algemeinschaft ist (vgl. Schallenberg/
Küppers 2011). An diesem Bildungs-
projekt nahmen über hundert jun-
ge Menschen, vor allem Studierende 
und Berufseinsteiger*innen, aber auch 
Startup-Gründer*innen teil.  Begleitet 
wurde das Weiterbildungsange bot von 
Wissenschaftler*innen, die Wissen über 
Führungsethik, Soziale Marktwirt-
schaft und christliche Sozialethik ver-
mittelten, sowie von Führungskräften 
aus den Kooperationsländern, die Ein-
blicke in ihre Praxisfelder gaben. Am 
Beispiel dieses Erasmus-Projekts lässt 
sich die bildungspraktische Verbindung 
eines persönlichen ethischen Kompas-
ses mit Kompetenzorientierung sowie 
mit einem christlich-sozialethischen 
Orientierungswissen über die Funk-
tion und Werte des Modells der Sozia-
len Marktwirtschaft näher beleuchten, 
die der Handlungsorientierung in an-

gestellter oder unternehmerischer Füh-
rungspraxis dienen soll. Dabei lag ein 
inhaltlicher Schwerpunkt des YEBE-
Projekts speziell auf der Gründer- und 
Unternehmerverantwortung.

Didaktisch war das Projekt geprägt 
vom persönlichen Austausch der in-
ternationalen Teilnehmer*innen un-
tereinander sowie von deren partizi-
pativer Einbindung in die Gestaltung 
der Sommerschool, Seminare, Work-
shops und unternehmerischen Plan-
spiele, die in dem Projektzeitraum in 
den verschiedenen europäischen Part-
nerländern stattgefunden haben. Eine 
eigene Facebookgruppe diente zwi-
schen den Veranstaltungen als digi-
tales Diskursforum. Ziel dieser Lehr- 
und Lernprozesse war es, junge Men-
schen zu Botschafter*innen ethischen 
Führens zu machen. Der integrative di-
daktische Ansatz, der auf Eigenverant-
wortung und Selbstwirksamkeitsförde-
rung im Sinne des „Self Leadership“ 

Jochen Sautermeister Lars Schäfers
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der Teilnehmer*innen setzt, spiegelt 
sich nicht zuletzt darin, dass die aus 
dem Projekt hervorgegangenen Basis-
dokumente von den jungen Menschen 
im Rahmen der YEBE Summer School 

selbst erarbeitet und diskutiert wur-
den. Bei diesen Dokumenten handelt es 
sich um den „Youth Code of Business 
Ethics“ und das „Handbook of Social 
Market Economy“.

2. Youth Code of Business Ethics und  
Handbook of Social Market Economy

Der „Youth Code of Business Ethics“1 
basiert auf der Idee, einen eigenen, 
personalisierbaren Ethik-Kodex spe-
ziell von jungen Menschen für junge 
Menschen in einer zielgruppengerech-
ten Sprache als elementare Handlungs-
orientierung für eine berufliche Tätig-
keit als unternehmerische oder ange-
stellte Führungskraft in der Wirtschaft 
zu entwickeln. Der „Code of Business 
Ethics“ leitet aus dieser Perspektive der 
Teilnehmenden seine drei Kapitel durch 
ein „I dream of a …“ ein, worauf die 
jeweiligen ethischen Grundaussagen 
und Optionen auf der Weltebene, der 
Unternehmensebene und der persön-
lichen Ebene folgen. Hinzu kommt ein 
ebenfalls von den jungen Menschen 
im Rahmen des „Code Making“ selbst 
formulierter Eid im Sinne einer per-
sönlichen Selbstverpflichtung auf ein 
ethisches Führungsverständnis: „I so-
lemnly swear to …“.

Das „Handbook of Social Market 
Economy“ basiert auf dem Gedanken, 
dass ein gerecht gestaltetes Zueinan-
der der Komponenten „Markt“ und 
„Soziales“ eine bleibende Herausfor-

derung der Sozialen Marktwirtschaft 
in Europa ist. Diese ist von einer nor-
mativen Dimension geprägt, die Füh-
rungskräften und Unternehmer*innen 
persönliche ethische Grundhaltungen 
bei ihrer eigenverantwortlichen Teil-
nahme an Markt und Wettbewerb ab-
verlangt. Ziel des Handbuchs ist es, 
jungen Menschen einen verständlichen 
und zugleich fundierten Begleiter zu 
bieten, mit dem sie sich mit der zentra-
len Idee sowie den Werten der Sozialen 
Marktwirtschaft vertraut machen kön-
nen. Hierbei wird auch dezidiert auf 
die katholische Soziallehre und kirchli-
che Sozialverkündigung rekurriert. Das 
Handbuch behandelt zentrale Themen, 
wie etwa die Rolle des Wettbewerbs und 
die Bedeutung einer hohen Beschäftig-
tenrate genauso wie soziale Solidarität 
und ökologische Nachhaltigkeit. Inte-
griert wurde ein Lexikon, das die wich-
tigsten Begriffe des jeweiligen Themen-
feldes erläutert. Im Schlussteil werden 
zukünftige Herausforderungen der So-
zialen Marktwirtschaft im Sinne eines 
Ausblicks zusammengetragen.

3. Ethikdidaktische Reflexion

In ethikdidaktischer Hinsicht wurden 
in dem Projekt persönlichkeitsbildende 
Elemente und Kompetenzorientierung 
auf der einen Seite mit Reflexionen 
auf die systemkontextuellen normati-
ven Rahmenbedingungen wirtschaft-
lichen Handelns in einer Sozialen 
Marktwirtschaft auf der anderen Seite 
verbunden. Dieser integrative Ansatz 
von Business Ethics berücksichtigt so-
mit die vielfältigen Bedingtheiten und 

Begrenzungen der subjektiv-individu-
ellen Verantwortung für wirtschaftli-
ches Handeln innerhalb komplex-ar-
beitsteiliger und global verflochtener 
Wertschöpfungsketten (vgl. dazu Ling-
nau/Fuchs 2019). Das im YEBE-Pro-

jekt vermittelte Subjektbild ist das ei-
ner wirtschaftlich kompetenten wie 
auch persönlich reifen und zugleich 
an christlichen Werten orientiert han-
delnden Führungskraft. Damit zielt der 
ethikdidaktische Ansatz des Projekts 
auf ein sittlich verantwortliches Sub-
jekt. Die Förderung von Kompeten-
zen (vgl. dazu wirtschaftsdidaktisch 
Weyland/Stommel 2016) als subjek-
tives Handlungspotenzial (vgl. Lerch 
2016, 47 f.; Sautermeister 2019) gehö-
ren einem solchen Ansatz zufolge zu 
Selbstformungs- und Persönlichkeits-
bildungsprozessen im Sinne eines „Self 
Leadership“ (vgl. Vollstädt 2019, 12), 
sofern (angehende) Führungskräfte an-
ders agieren sollen als ausschließlich 
ökonomisch effiziente Funktionsträger.

Ein solches integrales Bildungsver-
ständnis spiegelt der besagte, von den 
jungen Menschen selbst erarbeitete, 
Business-Ethics-Kodex wider: „More-
over, our educational program benefits 
Millennials on two levels that is profes-
sional and personal. Our participants get 
new insights on ethics, leadership and 
business / entrepreneurship, what bene-
fits their professional competences and 
at the same time strengthen their perso-
nalities, because ethics per se [Herv. i. O.] 
is field of character growth.“ (YEBE-Pro-
jektbericht, 16) Zu diesem Zweck wur-
den die Teilnehmenden im Vorfeld der 
YEBE-Summerschool nach der Lebens-
relevanz von Ethik sowie nach ihrem 
persönlichen Schwerpunktthema be-
fragt. Überdies flossen ihre bisherigen 
Praxiserfahrungen im Berufsleben oder 
in Praktika in den Kodex mit ein: „The 
input of Millennials is  treasure […] be-
cause they open new horizons and ques-
tions on the subject of ethical leader-
ship and business/entre preneur ship“ 
(YEBE-Projektbericht, 14). Die bei den 
Teilnehmenden durch das gemeinsame 
Erarbeitungsverfahren evozierten Ver-
stehens- und Lernprozesse prägen den 

1 Vgl. als wesentliche Bezugsquelle dieses Beitrags den Projektbericht „Intellectual Out-
puts of YEBE project“ (2018). Der Bericht enthält auch die beiden hier genannten Doku-
mente des Projekts. In digitaler Version ist er frei zugänglich auf der Homepage des BKU 
unter: https://www.bku.de/internet/junger-bku.aspx (zuletzt abgerufen am 04.06.2020).
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Ethik-Kodex, was auf dessen Orientie-
rungswirkung und Praxisbewährung 
abzielt.

Entsprechende Ethik-Kodizes als 
ethische Implementierungs- und Selbst-
regulierungsinstrumente nehmen in ih-
rer Heterogenität für das Ethik-Manage-
ment in Unternehmen nicht zuletzt im 
Rahmen einer Compliance-Orientie-
rung seit längerem zumindest ideell ei-
nen hohen Stellenwert ein (vgl. Talau-
licar 2011). Das YEBE-Projekt hat in 
diesem Sinne dazu beigetragen, junge 
Menschen an dieses Ethikinstrument 
hinzuführen und sie nicht nur für die 
theoretisch-ideelle, sondern im günsti-

gen Fall auch für die persönlich-prak-
tische Bedeutung und Orientierungs-
wirkung normativer Richtlinien für ein 
integres berufliches Handeln in Füh-
rungsverantwortung zu sensibilisieren. 
In diesem Sinn kann man auch von der 
Vermittlung einer führungsethischen 
Interpretation des aristotelisch-tugen-
dethischen Konzepts der „praktischen 
Weisheit“ sprechen, in der situationsad-
äquates und vor- und leitbildgetragenes 
Handeln in moralischer Eigenverant-
wortung praxisorientiert miteinander 
verschränkt sind (vgl. dazu Bachmann 
2016). Wo das traditionelle wirtschafts-
moralische Leitbild des „ehrbaren Kauf-

manns“ bzw. der „ehrbaren Kaufleute“ 
(vgl. Schwalbach 2016) trotz dessen 
bleibenden Wertes jungen Menschen 
als zu altmodisch erscheint, bietet der 
Code of Business Ethics in diesem Sin-
ne ein modernisiertes, jugendgerechtes 
Leitbild verantwortlichen Handelns in 
der Wirtschaft, das die jungen Menschen 
zumal selbst kreiert haben. Dessen genu-
in christliches Element besteht im We-
sentlichen in dem zugrundeliegenden 
Berufungsbegriff einer von Gott kom-
menden „Vocation of the Business Lea-
der“, wie sie in dem unternehmerethi-
schen Vatikan-Dokument „Zum Unter-
nehmer berufen!“ (vgl. Päpstlicher Rat 
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für Gerechtigkeit und Frieden 2012) ent-
faltet wird. Die heute als ungebroche-
ner Trend feststellbare, durch quasireli-
giöse Managementratgeber als ein neu-
er „Geist des Kapitalismus“ vermittelte 
„Verberuflichung der Sinnstiftung“ (vgl. 
dazu bes. Vollstädt 2019) wird in dem 
Projekt auf Transzendenz hin orientiert 
und damit zugleich relativiert.

4. Sozialethische Reflexion

Wirtschaftsmoralische Probleme be-
treffen nicht nur die handelnden Indi-
viduen, sondern auch, oder gemäß der 
ordnungsethischen Grundüberzeugung 
mehr noch überindividuelle Strukturen. 
Gerade in einer wettbewerblichen, ge-
winnorientierten Marktwirtschaft kann 
die institutionelle Rahmenordnung im 
Gegensatz zu einem die Funktions logik 
der Wirtschaft  überspringenden „öko-
nomisch ahnungslosen Moralismus“ 
(Röpke 1961, 184) auch aus christ-
lich-ethischer Sicht mit gewissem Recht 
nicht als der einzige, wohl aber als ein 
vorrangiger systematischer Ort zur Im-
plementierung von Moral angesehen 
werden (vgl. bspw. Homann 2014). Das 
„Handbook of Social Market Econo-
my“ als zweites Ergebnis dokument des 
Projekts macht eine entsprechend enge 
Verknüpfung der individualethischen 
mit der sozialethischen Dimension 
von Business Ethics anschaulich. Als 
eine Anwendungsethik kann Business 
Ethics in diesem Sinne als „reflektier-
te praktische Rationalität in sozialen 
Verantwortungsstrukturen“ (Schweid-
ler 2018, 15) innerhalb der Möglich-
keiten des wirtschaftssystemischen 
Handlungsrahmens verstanden wer-
den. So tragen zum Beispiel insbeson-
dere Unternehmer*innen  eine Mitver-
antwortung für die Weiterentwicklung 
der ordnungspolitischen Rahmenbe-
din gungen, etwa indem sie durch ih-
re Praxiserfahrung auf gesetzliche Re-
gelungslücken aufmerksam machen.

Die Kernidee des „Handbook of So-
cial Market Economy“ ist es, „to con-

duct an informative and professional, 
yet easy to use manual in order to in-
crease awareness of main values and 
future challenges of Social Market eco-
nomy in European Union“ (YEBE-Pro-
jektbericht, 39). Neben Führungskom-
petenzen bedarf es einer Vermittlung 
von Sach- und Wertewissen über die 
Systemimperative sowie sozioökono-
mischen und institutionellen Rahmen-
bedingungen wirtschaftlichen Han-
delns. Vor dem Problemhintergrund 
einer Krise der schulischen wie gene-
rell jungendbildungspraktischen Ver-

mittlung der Sozialen Marktwirtschaft 
(vgl. Weyland 2012) stellt das „Hand-
book of Social Market Economy“ die 
Soziale Marktwirtschaft als wertver-
pflichtetes Wirtschaftsmodell und nor-
matives Leitbild für den europäischen 
Kontext vor. Es bezieht sich dabei auch 
auf das Wertegerüst der katholischen 
Soziallehre als eine zusammen mit dem 
Ordoliberalismus wesentliche Quelle 
der Entwicklung des Konzepts der So-
zialen Marktwirtschaft nach dem Zwei-
ten Weltkrieg (vgl. dazu jüngst Zim-
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mer 2020; kritischer akzentuiert dage-
gen Emunds 2010).

Eine künftig noch deutlichere Ak-
zentuierung speziell der umweltethi-
schen Dimension in wirtschaftsethi-
schen Bildungsformaten legt indes 
die aktuelle kirchliche Sozialverkün-
digung von Papst Franziskus seit sei-
ner Enzyklika „Laudato si’“ nahe. An-
gesichts der gefährlichen Folgen von 
Klimawandel und Umweltverschmut-
zung ist es inzwischen in programma-
tischer Hinsicht zeitgemäßer und um-
sichtiger, das Wirtschaftsmodell der 
Sozialen Marktwirtschaft unter dem 
erweiterten Leitbild der Ökologisch-
Sozialen Marktwirtschaft zu model-
lieren und bildungspraktisch zu ver-
mitteln. Für diese Begriffsergänzung 
optiert zum Beispiel auch das letzte ge-
meinsame Sozialwort der beiden gro-
ßen Kirchen in Deutschland (vgl. Ge-
meinsame Verantwortung für eine ge-

rechte Gesellschaft 2014). Damit wird 
die Gleichrangigkeit ökologischer Be-
lange neben den ökonomischen und 
sozialen gemäß dem normativen Leit-
bild der Nachhaltigkeit auch begriff-
lich zum Ausdruck gebracht, für die ab 
2019 die Fridays-for-Future-Bewegung 
nicht zuletzt eine große Sensibilität der 
jungen Menschen bezeugt hat.

5. Fazit

Der dem YEBE-Projekt zugrundelie-
gende Ansatz wirtschafts- und so-
zialethischer Bildung, die in dem aus 
den USA kommenden Business-Ethics-
Trend verortet ist, vermag den jungen 
Menschen eine selbstwirksame Erkun-
dung christlich-ethischer Werteoptio-
nen sowie der Praxisrelevanz von Busi-
ness Ethics zu bieten. Wirtschaft, Ethik 
und Glaube sind in der individuellen 

Berufs- und Lebenswelt aus christlicher 
Sicht nicht als voneinander getrenn-
te Welten zu verstehen. Ebenso gilt es 
diesem Ansatz zufolge, wirtschafts-
ethische Reflexionen mit Persönlich-
keitsbildung sowie der Idee der (Öko-
logisch-)Sozialen Marktwirtschaft als 
europäisches Kulturerbe und Gemein-
gut zu verbinden. Das YEBE-Projekt 
ist in diesem Sinne ein Musterbeispiel 
für die didaktische Vermittlung einer 
christlich-sozialethisch imprägnierten 
Wirtschafts- bzw. Businessethik. Mit-
hilfe der Projektdokumente und des aus 
dem Projekt entwickelten Trainings-
programms kann dieses Unterfangen 
im Bereich der wirtschaftsethischen 
Jugend- und Führungskräfteweiterbil-
dung weitergeführt werden. Es würde 
sich lohnen und wäre spannend, zu ge-
gebener Zeit die entwickelte Konzep-
tidee auf ihre mittelfristigen Auswir-
kungen hin zu evaluieren.
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Amartya Sen
Ein vielseitiger Denker und sozialethischer Impulsgeber

Die Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 2020 hat dem Ökono-
men und Philosophen Amartya Sen eine besondere Aufmerksamkeit beschert. Nicht 
nur die mediale Berichterstattung im Kontext der Friedenspreisverleihung, sondern, 
was eben zu den Eigenheiten eines „Buchpreises“ gehört, auch die aktuelle Präsenz 
von Sens Schriften in den realen und virtuellen Auslagen des Buchhandels, lenkt unse-
ren Blick auf das vielseitige und außergewöhnliche Werk eines international über die 
Maße anerkannten Gelehrten. Dieser mehr als berechtigten Aufmerksamkeit ist auch 
dieses Kurzportrait geschuldet. Im Kontext der Sozialethik dürfte der indische Wirt-
schaftswissenschaftler und Philosoph kein Unbekannter sein. Denn wer immer sich 
mit Fragen der Gerechtigkeit, Ungleichheit, globalen Armut, Wohlfahrt oder auch 
Multikulturalität befasst, wird schnell auf Sen und seine Schriften stoßen. Doch es 
würde zu kurz greifen den Harvard-Gelehrten nur als Gerechtigkeitsdenker zu cha-
rakterisieren, ebenso wie die Mentalität, seiner Person nur im Wahrnehmungswind-
schatten von Martha C. Nussbaum gewahr zu werden, wenn es um den Fähigkeiten-
Ansatz (Capability-Approach) geht. Sens Werk weist ein enormes Themenspektrum auf und entsprechend vielfältig sind seine 
anerkannten wissenschaftlichen Kompetenzen. Daher soll er im Folgenden zwar durchaus auch als Gerechtigkeits denker porträ-
tiert werden. Aber eben nicht nur. 

Zu seiner Vita sind folgende Sta-
tionen seines Lebens zu notieren: 

Am 3. November 1933 wird Amartya 
Sen als Sohn eines Chemieprofessors 
in Santiniketan, im Nordosten Indiens, 
das heute in Grenznähe zu Bangladesh 
liegt, geboren. Den größten Teil seiner 
Kindheit verbringt Sen in Dhaka, der 
heutigen Hauptstadt von Bangladesh. 
Zu den einflussreichen und prägenden 
Kindheitserinnerungen Sens gehören 
eine umfassende Hungersnot im Jah-
re 1943 in Bengal, der Millionen von 
Menschen zum Opfer gefallen sind so-
wie gewalttätige Auseinandersetzun-
gen zwischen Hindus und Moslems, 
bei der die beteiligten und betroffenen 
Menschen auf ihre Religionszugehörig-
keit und somit auf ein einziges Element 
ihrer Identität reduziert worden sind. 
Seine schulische Ausbildung erhält er 
wieder in Santiniketan. Starke Einflüs-
se auf den jungen Sen üben das kultu-
relle und wissenschaftliche Erbe Indi-
ens sowie die kulturelle Vielfalt der Welt 
insgesamt aus. Obwohl Sen zunächst 

neben Sanskrit eher einem naturwis-
senschaftlichen Studium zugetan war, 
entschließt er sich letztlich von 1951 
bis 1953 in Kalkutta Wirtschaftswissen-
schaften zu studieren. Bereits in seiner 
frühen Studienzeit entwickelt sich sein 
Interesse für Wohlfahrtökonomie, öko-
nomische Ungleichheit und Armut so-
wie für rationale und demokratische 
Auswahlverfahren. Das Standardwerk 
des einflussreichen amerikanischen 
Ökonomen Kenneth Arrow (1921–2017) 
über Social Choice and Individual Valu-
es aus dem Jahr 1951 wird im Denken 
von Sen zu einem wichtigen Bezugs-
punkt. Zu weiteren Studien wechselt er 
dann nach Cambridge in England und 
schließt sein dortiges Studium mit ei-
nem zweiten Bachelor in Ökonomie ab. 
Amartya Sen ist noch keine 23 Jahre alt, 
als ihm in Kalkutta an der neu gegrün-
deten Jadavpur Universität ein Lehr-
stuhl für Ökonomie angeboten wird, 
was damals offenbar für einiges Auf-
sehen sorgte. Aufgrund eines mehrjäh-
rigen Stipendiums, das ihm seine Pro-

motionsschrift einbringt, wechselt Sen 
jedoch erneut nach Cambridge, um dort 
Logik, Epistemologie und Politische 
Philosophie zu studieren – Disziplinen, 
die für ihn die Grundlage schaffen, um 
zu einem späteren Zeitpunkt mit eben-
so namhaften wie bedeutenden Philo-
sophen wie John Rawls, Bernard Wil-
liams, Ronald Dworkin, Thomas Scan-
lon und Robert Nozick in Austausch 
zu treten und zusammenzuarbeiten. 
In den 1960er kehrt Sen wieder zurück 
nach Indien und lehrt dort an der Delhi 
School of Economics. In dieser Zeit ar-
beitet Sen an seinem Buch Collective 
Choice and Social Welfare, das 1970 er-
scheint. Insofern es eine große Zahl von 
jungen Wissenschaftler*innen den Zu-
gang zum Gebiet der Theorie kollektiver 
Entscheidungen erschließt, wird dieses 
Werk Sens besonders einflussreich. In 
den folgenden Jahrzehnten übernimmt 
er eine ganze Reihe an Lehrtätigkeiten: 
so in London, in Oxford und schließ-
lich auch in Harvard. Unter der Fül-
le an Auszeichnungen, die dem indi-

Johannes J. Frühbauer
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schen Gelehrten weltweit zu Teil ge-
worden sind, ragt der Nobelpreis für 
Wirtschaftswissenschaften heraus, den 
er 1998 für seine Beiträge zur Wohl-
fahrtsökonomik sowie zur Social Choice 
Theorie erhalten hat. In Anerkennung 
seiner wissenschaftlichen Leistungen 
und Beiträge erhielt Sen im Laufe der 
Jahrzehnte inzwischen mehr als hun-
dert Ehrendoktorwürden rund um den 
Globus. Trotz persönlicher Schicksals-
schläge und der damit einhergehenden 
Hindernisse war seine wissenschaftli-
che Energie und Arbeit stets ungebro-
chen. Schlussendlich ist Sens wissen-
schaftliches Gesamtwerk überaus be-
eindruckend, umfasst es doch rund 30 
verfasste oder mit herausgegebene Bü-
cher und mehr als 500 wissenschaft-
liche Artikel. Sen selbst hat Christian 
Neuhäuser zufolge (13 f.) einmal eine 
Auflistung seiner wissenschaftlichen 
Themenfelder vorgenommen. Er no-
tiert insgesamt 20 solcher thematischen 
Gebiete, die von der Sozialwahltheorie 
und Wohlfahrtsökonomik über Nah-
rung, Hungersnöte und Hunger sowie 
über Gender, Familie und feministische 
Ökonomik bis hin zu Sozialphilosophie, 
Politische Philosophie und Rechtsphilo-
sophie reichen. Zu den Besonderheiten 
in Sens Werk zählt sicherlich die kom-
petente Verknüpfung von Ökonomie 
und Philosophie. Und aus der Eigenart 
seines Werks wird deutlich, dass es an-
gesichts enormer globaler Herausfor-
derungen wie Weltarmut, Welthunger, 

Weltgesundheit und Weltklima erfor-
derlich und unausweichlich ist, Diszi-
plingrenzen im Denken zu überschrei-
ten. Trotz seiner thematischen Vielsei-
tigkeit, so betont Christian Neuhäuser in 
seiner Werkseinführung, ist bei Sen die 
Idee der Freiheit zentral; er ist ein Den-
ker der Freiheit. Dies wird gerade auch 
in den jüngsten deutschsprachigen Pu-
blikationen, in denen es immer wieder 
auch um Freiheit geht, deutlich: Dabei 
geht es Sen „nicht nur um eine ökono-
mische Freiheit von staatlichen Zwän-
gen, sondern um die Freiheit jedes ein-
zelnen Menschen, ein selbstbestimmtes 
Leben führen zu können und Autor des 
eigenen Lebensweges zu sein (Neuhäu-
ser 2013, S. 15). Auch sein menschen-
rechtsethischer Ansatz zielt letztlich 
auf die Ermöglichung und Sicherung 
von individueller Freiheit. Nimmt man 
nun einige Themenfelder konkret in den 
Blick, so lässt sich hierzu skizzenhaft 
Folgendes notieren:
(1) Sens Arbeiten und Ergebnisse zur 

Grundlagenökonomie und insbeson-
dere zur Sozialwahltheorie lassen 
sich anhand von drei Aspekten ver-
deutlichen: 1. übt Sen Kritik an ei-
nem zu engen ökonomischen Ratio-
nalitätsbegriff und macht Vorschlä-
ge zu dessen Überwindung, 2. ge-
lingt ihm eine dichtere Zusammen-
führung von ökonomischer Theorie 
und Philosophie als sonst üblich und 
3. unternimmt er die Befreiung des 
Rationalitätsbegriffs aus dem einen-

genden Verständnis des homo oeco-
nomicus hin auf eine neue, weiterge-
fasste und grundlegendere Perspek-
tive menschlicher Freiheit. In den 
Blick zu nehmen ist, dass Menschen 
in konkreten Situationen keine rein 
eigennützige Strategie verfolgen, 
wie dies die ökonomische Theo-
rie nahelegen will, sondern sie sind 
vielschichtig orientiert, so dass Mo-
tive und Handlungen ins Spiel kom-
men, die auf uneigennützigen Ver-
pflichtungen beruhen können.

(2) Zum Themenfeld Entwicklung und 
Freiheit lässt sich notieren, dass 
hier die wohlfahrts- und entwick-
lungsökonomischen Arbeiten von 
Sen sowie seine Konzeption des Fä-
higkeiten-Ansatzes im Mittelpunkt 
stehen: Die Befähigung des einzel-
nen Menschen zu Entfaltung, Han-
deln und Verantwortungsübernah-
me, zu realisierbaren Tätigkeiten 
und Seinsweisen. Dabei wird deut-
lich, dass es beim Fähigkeiten-An-
satz um eine normative Perspektive 
geht, die sich mit einer empirischen 
Forschung verbindet und um eine 
Perspektive, die sensibel und offen 
für kulturelle Differenzen ist.

(3) Ein weiterer Schwerpunktbereich 
sind die gerechtigkeitstheoretischen 
Überlegungen von Sen. Einerseits 
orientiert er sich an der Konzeption 
von John Rawls, den er aus dem per-
sönlichen akademischen Austausch 
kennt, andererseits setzt er mit sei-

literatur- und lesehinweise

Amartya Sen (1999): Ökonomie für den Menschen. Wege zu Soli-
darität und Gerechtigkeit in der Marktwirtschaft, München.

Amartya Sen (2009): Die Idee der Gerechtigkeit. München.
Amartya Sen (2020): Identität und Gewalt, München.
Amartya Sen (2020): Die Welt teilen. Sechs Lektionen über Ge-

rechtigkeit, München.
Sen, Amartya (2020): Gleichheit? Welche Gleichheit, Stuttgart.
Sen, Amartya (2020): Rationale Dummköpfe. Eine Kritik der Ver-

haltensgrundlagen der Ökonomischen Theorie, Stuttgart.
Sen, Amartya (2020): Elemente einer Theorie der Menschenrech-

te, Stuttgart.

Amartya Sen/Drère, Jean (2014): Indien. Ein Land und seine Wi-
dersprüche, München.

Neuhäuser, Christian (2013): Amartya Sen zur Einführung, Ham-
burg.

Heidenreich, Felix (2011): Theorien der Gerechtigkeit. Eine Einfüh-
rung, Opladen & Farmington Hills, 166–172.

Gaertner, Wulf (2009): Amartya Sen, in: n: Kurz, Heinz D. (Hg.): 
Klassiker des ökonomischen Denkens, Bd. 2. Von Vilfredo Pa-
reto bis Amartya Sen, München, 354–372.

Kruse-Ebeling, Ute (2020): Nachwort zu Amartya Sens ‚Equali-
ty of What’, in: Sen, Amartya: Gleichheit? Welche Gleichheit, 
Stuttgart, 57–85.



Beiträge

49MOSINTERNATIONAL 14. Jg. (2020) Heft 4

nem gerechtigkeitsethischen Ansatz 
einen dezidierten Kontrapunkt zum 
Ansatz von Rawls. Dabei geht „es 
ihm nicht um eine Theorie des ide-
alen Gerechtigkeitszustandes, son-
dern um eine nicht-ideale Theorie, 
nämlich einen Beitrag zu konkre-
ten Verbesserungen von bestehen-
den Ungerechtigkeiten“ (Neuhäuser, 
16). Nicht die abstrakte Prinzipien-
bildung und -begründung stehen 
daher für Sen an erster Stelle, son-
dern die praktische Umsetzung und 
Anwendung gerechtigkeitsethi-
scher Erkenntnisse. Sen ist über-
dies der Auffassung, dass Gerech-
tigkeit nicht auf gesellschaftlichen 
Grundinstitutionen begrenzt wer-
den dürfe, sondern als Tugend al-
ler handelnde Akteure zu verstehen 
ist, die mit ihrem Tun einen konkre-
ten Beitrag zur Überwindung von 
Ungerechtigkeit leisten können und 
sollen. Zudem darf es bei Gerech-
tigkeitsfragen nicht allein um die 
einzelstaatliche Perspektive gehen. 
Stets zählt die globale Perspektive, 
denn Gerechtigkeitsherausforde-
rungen machen keinesfalls an zu-
fälligen Grenzen halt. Schlussend-
lich kommt gerade für die Gerech-
tigkeitsüberlegungen freiheitlichen 
Demokratien eine herausragende 
Bedeutung zu. Denn nur durch de-
mokratische Verfahren können 
letztlich Gerechtigkeitsfragen ent-
schieden werden.

(4) Ein weiteres zentrales Thema im 
Werk von Sen ist die Frage nach 
der Identität. Dies stellt neben sei-
nen ökonomisch-wohlfahrtstaatli-
chen und politischen-philosophi-
schen Kernthemen nochmals ein 
eigenes Themenfeld da. Zentral 
für Sens Argumentation ist, dass 
sich Menschen niemals nur auf ei-
ne Identität reduzieren lassen. Ihnen 
kommen verschiedene Identitäten 
zu. Und zu diesen können sie sich 
frei verhalten. Identität kann über 
die Geburt mitgegeben werden oder 
angenommen oder entwickelt wer-
den, ebenso lassen bestimmte Iden-

titäten sich auch wieder abstreifen. 
„Vor dem Hintergrund dieser libe-
ralen Identitätstheorie lassen sich 
seine Arbeiten zur  soziokulturellen 
Lage in Indien nachvollziehen und 
es wird verständlich, warum er für 
einen liberalen Multikulturalismus 
der kulturellen Vermischung und 
nicht bloß der friedlichen Koexis-
tenz plädiert.“ (Neuhäuser, 16).

In der Begründung zur Verleihung des 
Friedenspreises des Deutschen Buch-
handels heißt es: „Wir ehren mit ihm 
einen Philosophen, der sich als Vor-
denker seit Jahrzehnten mit Fragen der 
globalen Gerechtigkeit auseinandersetzt 
und dessen Arbeiten zur Bekämpfung 
sozialer Ungleichheit in Bezug auf Bil-
dung und Gesundheit heute so relevant 
sind wie nie zuvor. Gesellschaftlichen 
Wohlstand nicht allein am Wirtschafts-
wachstum zu messen, sondern immer 
auch an den Entwicklungsmöglichkei-
ten gerade für die Schwächsten, gehört 
dabei zu seinen wichtigsten Forderun-
gen. Amartya Sen hebt Solidarität und 
Verhandlungsbereitschaft als essentiel-
le demokratische Tugenden hervor und 

beweist, dass Kulturen keine Quelle des 
Streits um Identitäten sein müssen. In 
eindringlichen Darstellungen zeigt er, 
wie Armut, Hunger und Krankheit mit 
fehlenden freiheitlichen Strukturen zu-
sammenhängen. Mit dem „Human De-
velopment Index“, dem „Capabilities 
Approach“ und den „Missing Women“ 
hat er früh Konzepte vorgelegt, die bis 
heute hohe Maßstäbe für die Ermögli-
chung, Gewährleistung und Bewertung 
gleicher Chancen und menschenwürdi-
ger Lebensbedingungen setzen. Sein in-
spirierendes Werk ist Aufruf dazu, ei-
ne Kultur politischer Entscheidungen 
zu fördern, die von der Verantwortung 
für andere getragen ist und niemandem 
das Recht auf Mitsprache und Selbst-
bestimmung verwehrt.“1

Diese Begründung vermag auch als 
Aufruf dazu dienen, Amartya Sen, sei-
nen zentralen Anliegen sowie seinem 
facettenreichen und anregenden Werk, 
auch im sozialethischen Denken und 
Lehren ein erneuertes Interesse sowie, 
womöglich mehr als bisher, eine be-
sondere wissenschaftliche Beachtung 
zukommen zu lassen.

Amartya Sen erhält den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2020 (Bildnachweis: Tobias Bohm)

1 https://www.friedenspreis-des-deut schen-buchhandels.de/alle-preistraeger-
seit-1950/2020-2029/amartya-sen (Dieser Link führt auch zu weiteren Texten sowie zu 
den Reden der Preisverleihung an Amartya Sen.)
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Alles, was (ge)recht ist?
Gerechtigkeit im Recht als Herausforderung der Christlichen Sozialethik

Die aktuellen Entwicklungen von 
Digitalisierung, Klimawandel, Glo-

balisierung und Migration führen an die 
Grenzen von Rechtsnormen und wer-
fen die Frage nach der Gerechtigkeit im 
Recht neu auf. Inwiefern das Recht ge-
recht ist und gerecht sein soll, ist vor al-
lem ein Thema der Ethik (Lindner 2016). 
Sozialethik „erarbeitet und begründet 
Maßstäbe gerechter Praxis“. Sie fragt 
also danach, wie gesellschaftliche Pro-
zesse, Institutionen, rechtliche und po-
litische Entscheidungen gerecht gestal-
tet werden können (Heimbach-Steins 
2004, 7 f.). Die Frage nach der Gerech-
tigkeit im Recht wirft auch ein Licht auf 
das Verhältnis von Recht und Moral: 
Recht und Moral sind unterschiedliche 
Formen und Quellen von Normativität, 
die sich in ihrer Begründung, Verbind-
lichkeit und Durchsetzung voneinander 
unterscheiden (Lindner 2016). In wel-
cher Beziehung stehen Recht und Mo-
ral zueinander? Außerdem ist für die 
Sozialethik interessant, wie Recht das 
Verständnis von Normativität in der 
Gesellschaft prägt. Und nicht selten 
klaffen Rechtsprechung und das Ge-
rechtigkeitsempfinden in der Gesell-
schaft auseinander. 

Das diesjährige Forum Sozialethik 
„Alles, was (ge)recht ist?“ (14.–16. Sep-
tember 2020, Katholische Akademie 
Schwerte) widmete sich der wichti-
gen Aufgabe, das Spannungsverhält-
nis zwischen Recht, Moral und Ge-
rechtigkeit auszuloten. Hierzu wurden 
verschiedene Perspektiven von Nach-

wuchs wissenschaftler*innen in Vorträ-
gen und Diskussionen zusammenge-
führt und interdisziplinär hinterfragt.

Um eine erste Orientierung zu bie-
ten und das komplexe Verhältnis von 
Recht und Moral diskussionsfähig zu 
machen, eröffnete das Tagungsteam 
die Tagung mit einer Einführung in 
die rechtsphilosophischen Grundlagen. 
Da es in Debatten häufig zu einer un-
scharfen Trennung der Begriffe und ei-
ner Vermengung von rechtlichen und 
moralischen Normen kommt, stellte 
dieser Schritt eine wichtige Basis für 
den weiteren Austausch dar. Das Ver-
hältnis von Recht und Moral betrifft 
bereits die Rechtsdefinition: Ist Recht 
an Moral und Gerechtigkeit ausgerich-
tet (nichtpositivistische Position) oder 
ist der Rechtsbegriff unabhängig von 
Moral und Gerechtigkeit zu verstehen 
(positivistische Position)? Weiter kann 
gefragt werden, ob Moral als Bedin-
gung für die Geltung des Rechts gese-
hen werden kann. Oder gilt Recht auch 
dann, wenn es moralischen Normen 
widerspricht (z. B. das Recht im Na-
tionalsozialismus)?

Die darauffolgenden Vorträge wur-
den in einer Doppelstruktur von insge-
samt fünf Panels gehalten, die jeweils 
fünf verschiedene Schlaglichter auf das 
Verhältnis von Recht, Moral und Ge-
rechtigkeit geworfen haben. Das erste 
Panel zur „Gerechtigkeit als Rechtskri-
tik“ wurde von Simon Faets (München) 
eröffnet. In seinem Vortrag machte er 
im Anschluss an Julia Schulze Wessel 

die*den Geflüchtete*n als „Grenzfigur 
des Rechts“ stark: Zum einen stehen die 
Geflüchteten an der Schwelle zwischen 
potenzieller Rechtsdurchsetzung und 
Rechtsausschluss. Zum anderen weh-
ren sie sich aktiv gegen ihren Aus-
schluss aus Rechtsordnungen und üben 
damit ihre Rechte aus, auch wenn diese 
Rechte möglicherweise nicht durch gel-
tendes Recht begründet werden. Dazu 
diskutierte Simon Faets das „Recht auf 
Leben“ nach Judith Butler und zeigte 
auf, wie innerhalb des Rechts politi-
sierende Prozesse wirksam sind (z. B. 
eine vorrechtliche biopolitische Zäsur 
von „wertvollem“ und „unwertvollem 
Leben“). Josef Becker (Münster) the-
matisierte in seinem Vortrag Hannah 
Arendts populäres Theorem „das Recht, 
Rechte zu haben“. Dieses stellte er in 
den Kontext des heutigen Migrations-
diskurses. Dabei machte er darauf auf-
merksam, dass dieses in der Vergan-
genheit häufig zur Rechtsbegründung 
rezipiert wurde und argumentierte für 
die neueren rechtskritischen Aktuali-
sierungen des Theorems.

Das zweite Panel beleuchtete die 
„Gerechtigkeit im Sozialrecht“. Da-
zu deckte Anna Karger-Kroll (Siegen) 
auf, welche sozial- und familienpoli-
tischen Leitbilder dem deutschen Ren-
tenrecht unbemerkt zugrunde liegen 
sind. So führen beispielsweise das Leit-
bild der „Versorgerehe“, Ehezentrie-
rung oder das Modell der „Normalfa-
milie“ zur Benachteiligung bestimmter 
Personengruppen (z. B. erwerbstätiger 
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Frauen). Sie plädierte für eine nachhal-
tige Familienpolitik, die die Autonomie 
der Familie stärkt, ihren Familienbe-
griff weitet und sich an den sich wan-
delnden, stets individuellen Biografien 
orientiert. Auch Lars Schäfers (Mön-
chengladbach) nahm den Wandel der 
Erwerbsverläufe wahr und stellte in sei-
nem Vortrag Anfragen an die „Gerech-
tigkeit im Rentenrecht“. Das Renten-
recht sollte seines Erachtens den Wan-
del der Lebensverläufe berücksichtigen 
und der erwerbsbiografischen Selbst-
bestimmung Rechnung tragen.

Eine besondere Spannung zwischen 
Gerechtigkeit und Rechtsetzung tritt 
auf internationaler Ebene auf. Dieser 
Thematik widmete sich das dritte Pa-
nel zur „Gerechtigkeit im internationa-
len Recht“. Sebastian Kistler (München) 
diskutierte in seinem Vortrag die ver-
schiedenen „Gerechtigkeitskonzeptionen 
in der globalen Klimapolitik“ vor und 
nach dem Klimaabkommen von Paris. 
Am Schluss entwarf er Empfehlungen 
für einen neuen globalen Klimavertrag. 
Anna Puzio (Münster, München) machte 
in ihrem Vortrag die rasanten Entwick-
lungen im Bereich der Künstlichen In-
telligenz (KI) als ernstzunehmende Auf-
gabe der christlichen Sozialethik stark. 
Anschließend beleuchtete sie das Ver-
hältnis von KI-Ethik und KI-Recht. Sie 
zeigte auf, an welchen Stellen es ethi-
scher und rechtlicher Regelungen bedarf 
und entwickelte Handlungsempfehlun-
gen am Beispiel vom Gutachten der Da-
tenethikkommision und von Corporate 
Digital Responsibility.

Im daran anschließenden Panel 
stand der „Gerechte Rechtsvollzug“ im 
Mittelpunkt. Katharina Leniger (Würz-
burg) untersuchte dazu die Resozia-
lisierung. Als alternatives Gerechtig-
keitskonzept stellte sie der Resozialisie-
rung die Idee der „Restorative Justice“ 
(„wiederherstellende Gerechtigkeit“) 
gegenüber. Isabel Stunder erörterte in 
ihrem Vortrag, wie gerecht die Geld-
strafe ist. Sie machte darauf aufmerk-
sam, dass auch Sanktionen zum Ur-
sprung neuer sozialer Ungerechtig-
keiten werden können. So vertrat sie 
die These, dass die Geldstrafe einkom-
mensschwächere Personen benachtei-
lige, während sie bei einkommensstär-
keren weniger Wirkung zeige.

Das letzte Panel fragte nach der 
„Gerechtigkeit als Rechtsbegrün-
dung“ und den Quellen von Norma-
tivität: (Wie) lassen sich Recht und 
Rechte begründen? Elias Unger (Mün-
chen) untersuchte die Frage am Beispiel 
der Menschenrechte. Er schlug einen 
„pragmatischen Ansatz“ zur Begrün-
dung der Menschenrechte vor. Jakob 
Ohm (Paderborn) beschäftigte sich im 
Anschluss an Hans Joas mit einem 
„Ethos der Liebe“ und sah darin ei-
ne Hoffnungsperspektive des Rechts.

Im Verlauf des Forum Sozialethik 
konnten einige Spannungslinien zwi-
schen Recht und Gerechtigkeit profi-
liert werden. ‚Gerechtigkeit‘ stellt ei-
nen „Schlüsselbegriff im Verhältnis 
von Ethik und Recht“ (Becka 2016, 
54) dar. Sie ist Zielperspektive des 
Rechts (Becka 2016) und Zielprinzip 

einer normativen (Sozial)ethik (Heim-
bach-Steins 2004). Gerechtigkeit muss 
stets neu errungen werden und kann 
doch immer nur annäherungsweise, nie 
vollständig, erreicht werden. Deswe-
gen stellt sie eine bleibende Aufgabe 
des Rechts und der (Sozial)ethik dar 
(Heimbach-Steins 2004, Becka 2016). 
In gleicher Weise muss auch das Span-
nungsverhältnis von Recht, Moral und 
Gerechtigkeit immer wieder neu aus-
gelotet werden.

Das Forum Sozialethik ist ein Netz-
werk von Nachwuchswissenschaft-
ler*innen (Promotion, Habilitation) des 
Faches Sozialethik im deutschsprachi-
gen Raum. Seit seiner Gründung 1990 
finden jährlich Tagungen zu verschie-
denen sozialethischen Themen statt, de-
ren Erträge regelmäßig in einer eigenen 
Schriftenreihe publiziert werden. In die-
sem Jahr hat das Forum sein 30-jähri-
ges Bestehen gefeiert. Das Netzwerk ist 
von freiem Austausch und Werkstatt-
charakter geprägt, den unter anderem 
der traditionelle „Markt der Möglich-
keiten“ besonders zum Ausdruck bringt. 
Gefördert wird das Forum durch das So-
zialinstitut Kommende Dortmund. Das 
Online-Team des Forum Sozialethik (Ka-
tharina Leniger, Cornelius Sturm, An-
na Puzio) hat in den letzten Jahren die 
Social-Media-Kanäle und die Website 
(www.forum-sozialethik.de) weiter aus-
gebaut, sodass sich die Reichweite des 
Netzwerks zunehmend vergrößert (Kon-
takt: redaktion@forum-sozialethik.de).

Anna Puzio, Münster/München
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Neo-Extraktivismus in Bolivien

Gerhard Kruip, Dietmar Müßig, Rapha-
el Zikesch (Hg.): Neo-Extraktivismus in 
Bolivien. Chancen, Risiken, Nachhaltig-
keit. Münster: Aschendorff 2019, 333 S., 
ISBN 978-3-402-10650-1

Seit über 500 Jahren werden in  Bolivien 
nicht erneuerbare Ressourcen  abgebaut – 
ohne Rücksicht auf die ökologischen Fol-
gen. Dieser „Extraktivismus“ wird im Ti-
tel des vorliegenden Sammelbandes um 
das Element „Neo“ ergänzt. Das deutet 
auf etwas Neues hin, das im Buch spä-
ter näher definiert werden wird. Der Un-
tertitel „Chancen, Risiken, Nachhaltig-
keit“ spricht zudem an, dass es sich um 
einen komplexen Problemhorizont han-
delt, für den es keine einfachen Lösungen 
gibt. Der 17 Beiträge fassende Sammel-
band ist hervorgegangen aus dem inter-
nationalen und interdisziplinären Semi-
nar „Neo extraktivismus und andine Kos-
movision – Analyse aus Sicht christlicher 
Sozialethik“, das die Katholisch-Theolo-
gische Fakultät der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz zusammen mit 
der Fundación Jubiléo in La Paz und der 
Diözesanstelle Weltkirche des Bistums 
Hildesheim im August 2016 in La Paz/
Bolivien veranstaltet hat.

Die Herausgeber des Bandes wei-
sen darauf hin, dass die deutschen 
Teilnehmer*innen während des Seminars 
häufig Vorschläge für aus ihrer Sicht gu-
te Lösungen gemacht haben. „Aber in 
der Mehrzahl der Fälle reagierten die bo-
livianischen Teilnehmenden darauf mit 
dem Hinweis, dass die Ideen zwar auf 
den ersten Blick als gut erscheinen mö-
gen, dass es aber wegen der boliviani-
schen Kultur und typisch bolivianischer 
Mentalitäten unmöglich sei, sie in der Si-
tuation Boliviens umzusetzen“ (S. 325). 
Für ein tieferes Verständnis der Problem-
zusammenhänge reicht ein eurozentri-

scher Blickwinkel also nicht aus, sondern 
es bedarf eines fundierten Verständnis-
ses der historischen und gesellschaftli-
chen Zusammenhänge in Lateinameri-
ka und in Bolivien im Speziellen. Genau 
diesen Zugang erschließt nicht nur das 
grundlegende Seminar, sondern auch der 
Sammelband. Die Beiträge sind nicht nur 
von den deutschen Dozent*innen und 
Seminarteilnehmer*innen, sondern auch 
von den bolivianischen Teilnehmer*innen 
verfasst. Die ursprünglich in spani-
scher Sprache verfassten Artikel wur-
den sorgfältig von einigen deutschen 
Seminarteilnehmer*innen übersetzt. Auf-
fällig ist ein klarer roter Faden durch das 
Buch: Der Band setzt sich nicht aus lo-
se zusammenhängenden Texten zusam-
men, sondern folgt einer klaren inhalt-
lichen Struktur. Auch qualitativ sind die 
Texte auf einem einheitlichen Niveau und 
bauen aufeinander auf.

Der Band beginnt mit zwei Vorworten, 
einem des Erzbischofs Edmundo Absta-
flor von La Paz und einem von Bischof 
Norbert Trelle des Bistums Hildesheim. 

Darauf folgt das Einleitungskapitel der 
Herausgeber, das neben einem Überblick 
über die Artikel des Bandes ethische In-
strumente für eine sozialethische Bewer-
tung des Neo-Extraktivismus vorstellt. 
Schwerpunkte bilden dabei kontraktu-
alistische Gerechtigkeitskonzepte und 
Nachhaltigkeit. In medias res geht ein 
historischer Überblick über verschiede-
ne Etappen des Extraktivismus in Latein-
amerika von Rodrigo Corzo García. Ganz 
allgemein definiert er den Extraktivismus 
als eine Aktivität „bei der der Natur Res-
sourcen in großem Ausmaß, in einer ho-
hen Intensität und zum Zweck des Ex-
ports des unverarbeiteten Rohstoffs ent-
nommen werden“ (S. 32). Die Anfänge 
dieser Praxis gehen auf die Kolonialzeit 
zurück. Auch die befreiten Republiken 
setzten die extraktivistischen Tätigkeiten 
im Zuge einer allgemeinen Kapitalknapp-
heit und der bereits existierenden Ver-
strickungen in die Weltwirtschaft fort. 
Dies verstärkte sich durch den Neolibe-
ralismus ab Mitte der 1960er Jahre und 
mit dem Wirtschaftsprogramm des Wa-
shington Consensus ab 1989. Mit Beginn 
des 20. Jahrhunderts kamen in Latein-
amerika mehrere linksgerichtete Regie-
rungen an die Macht. Ihr Ziel war es un-
ter anderem, durch die Gelder, die bei 
der Verstaatlichung von Unternehmen 
im Rohstoffsektor frei wurden, soziale 
Rechte und Sozialleistungen auszubau-
en. Da dies sogar zu einer Erweiterung 
der extraktivistischen Aktivitäten führ-
te, kann nun von einem Neo-Extrakti-
vismus gesprochen werden. Héctor Cór-
dova legt in seinem historischen Über-
blick über den Bergbau in Bolivien einen 
Schwerpunkt auf die Förderung von Me-
tallen. Er zeigt, wie der Bergbau die Ge-
schichte des Landes durchzieht und kri-
tisiert, dass dieser in den letzten zehn 
Jahren größtenteils in privater Hand 
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lag und deshalb die Erlöse der Bevölke-
rung kaum zu Gute kamen. Christopher 
Rohles diskutiert den Extraktivismus als 
Entwicklungsmodell und geht insbeson-
dere auf die sog. „Holländische Krank-
heit“ ein. Sie bezeichnet einen negati-
ven volkswirtschaftlichen Effekt, der in 
den 1960er Jahren bei der Erschließung 
großer Erdgasmengen in den Niederlan-
den aufgetreten ist. In dessen Folge wur-
de die inländische Währung aufgewer-
tet, was zu Problemen beim Export führ-
te. Letztlich zieht Rohles aber das Fazit, 
dass die wirtschaftlichen Probleme roh-
stoffreicher Länder auf ein ganzes Ge-
flecht aus verschiedenen Faktoren zu-
rückzuführen sind.

Das zweite Kapitel des Bandes unter-
sucht die ökonomische Bedeutung des 
Neo-Extraktivismus und charakterisiert 
Bolivien als sog. „rentier state“, also als 
eine Rentenökonomie, die vor allem auf 
der Ausbeutung von Rohstoffen basiert. 
Raphael Zikesch nimmt dabei die Ent-
wicklung der staatlichen Ölrenten und 
Magalí Condori Salas die des Minensek-
tors unter die Lupe. Klar wird dabei, dass 
die einseitige Konzentration der volks-
wirtschaftlichen Wertschöpfung auf 
neo-extrak tivistische Tätigkeiten nicht 
nachhaltig ist und die Gewinne in viel 
stärkerem Maße zu einer Diversifizierung 
der Wirtschaft genutzt werden sollten.

Kapitel drei geht auf die ökologischen 
Probleme des Neo-Extraktivismus an den 
Beispielen des Lithium-Abbaus (Artikel 
von Elisabeth Wagener) und des Gold-
Abbaus (Artikel von Héctor Córdova) ein. 
Im nächsten Kapitel sind die sozialen und 
politischen Probleme des neo-extraktivis-
tischen Systems zusammengefasst. Sarah 
Christ beleuchtet die Situation der Kin-
derarbeiter in den Minen von Potosí. Zwar 
gibt es Kinder- und Jugendschutzgeset-
ze, jedoch sind diese schwer zu kontrol-
lieren. Und in einigen Fällen führen sie 
sogar zu einer Verschlimmerung der La-
ge. So dürfen in einigen Fällen die Kin-

der nicht wie ihre erwachsenen Kolle-
gen zu den Pausenzeiten die Mine verlas-
sen, sondern müssen, um nicht erwischt 
zu werden, den ganzen Tag unter Tage 
bleiben. Benjamín Miguel Gutiérrez Her-
bas fokussiert auf die Bergbaukooperati-
ven. Diese haben sich zu Zeiten des Neo- 
Liberalismus herausgebildet. Da die der-
zeitige Politik ein Ineinandergreifen der 
Formen staatlicher, privater und genos-
senschaftlicher Investitionen anstrebt, 
gewinnen die Bergbaukooperativen, die 
wiederum häufig von internationalen In-
vestoren beeinflusst sind, erheblich an 
politischem Einfluss. Christopher Roh-
les und Raphael Zikesch untersuchen in 
ihrem Beitrag, wie der neo-extraktivis-
tische politische Kurs die Regierung des 
bis November 2019 amtierenden Präsi-
denten Evo Morales stabilisierte. In sei-
ner Amtszeit haben sich die Exporte von 
nicht nachwachsenden Rohstoffen fast 
verdreifacht und die Regierung hat die 
Bevölkerung an den Einnahmen durch 
Direkttransfers und durch Subventio-
nen auf Erdöl und Erdgas beteiligt. Die 
Kehrseite der Verbesserungen im sozia-
len und gesundheitlichen Bereich sind 
jedoch Korruption und Verstöße in den 
Bereichen politischer und gesellschaft-
licher Freiheiten. Überdies zeigt das Bei-
spiel Bolivien die Abhängigkeit einer auf 
Rohstoffrenten aufbauenden Wirtschaft 
von steigenden Weltmarktpreisen auf.

Im Kapitel „Neo-Extraktivismus und 
andine Kosmovisionen“ gibt Augusto Díaz 
einen Einblick in mythenbehaftete Welt-
sichten in Bolivien, die Erklärungen für 
die Beziehung zur Natur bieten können, 
aber auch in einen mythischen Zyklus 
des Extraktivismus fallen können und 
dadurch dessen Problematik verstärken. 
Edith Wittenbrink thematisiert die Ver-
ehrung des Tío, des Minenteufels, in den 
Stollen der Bergleute und arbeitet die-
se in ihrem religiösen Kontext und in ih-
rer gesellschaftsstabilisierenden Funktion 
heraus. Das Konzept des Vivir Bien wird 

von Dietmar Müßig samt seinen prob-
lematischen Verstrickungen mit dem 
Extraktivismus vorgestellt. Als Schlüs-
sel auf dem Weg zur Überwindung des 
Neo- Extraktivismus arbeiten sowohl Ana 
Lucía Mamani Espinal als auch Silvia Bo-
demer die Menschenrechte heraus. Ak-
tive Menschenrechtsgruppen zeigen die 
zerstörerische Kraft des Neo-Extraktivis-
mus für Mensch und Natur auf und for-
dern die Regierung dazu auf, das moder-
ne System des Menschenrechtsschutzes, 
dessen internationale Verträge sie auch 
unterschrieben haben, in stärkerem Ma-
ße umzusetzen.

 Der Sammelband schließt mit einem 
als „Empfehlungen“ betitelten Kapitel der 
Herausgeber. Der Reichtum an nicht er-
neuerbaren Ressourcen wird darin we-
der als Segen noch als Fluch aufgefasst. 
Vielmehr verdeutlichen die Autoren mit 
einer Vielzahl an Empfehlungen, dass es 
letztlich an der Fähigkeit der Regierun-
gen liege, den Abbau dieser Ressourcen 
sinnvoll zu planen und mit den Einnah-
men klug und effizient umzugehen. Da-
mit der Staat dazu fähig werde, müsse er 
seine institutionellen Schwächen über-
winden, was „einen grundlegenden Wan-
del der politischen Kultur des Landes“ 
(S. 330) voraussetze. Wie die Herausgeber 
des Bandes und Autoren dieses abschlie-
ßenden Artikels herausstellen, die nach 
eigenen Angaben „die besonderen poli-
tischen Bedingungen in Bolivien nicht 
so gut kennen wie die Einheimischen“ 
(S. 325), handelt es sich bei den Emp-
fehlungen um eine externe Sichtweise. 
Die Entscheidung solche externen Emp-
fehlungen einer Zusammenfassung der 
von bolivianischen und deutschen Au-
toren verfassten Beiträge und deren Er-
gebnissen vorzuziehen, wirkt ein wenig 
wie ein Fremdkörper in dem sonst sehr 
auf Interdisziplinarität und Internatio-
nalität setzenden Band.

Sebastian Kistler, München
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Summaries

Matthias Möhring-Hesse: After Sub-
sidiarity. Loss of Meaning and Persis-
tence of Church Welfare Work

Diaconal action is constitutive for the 
church. Because it was not allowed to be 
absorbed into inner-church care, it was 
„spun off“ in the form of the associa-
tional Caritas and operated outside the 
established church. With the institution-
alisation of church welfare work in Cari-
tas, a number of questions and develop-
ments arise, which this article addresses. 
These include the changing patterns of 
relationship between the state and Car-
itas, the transformation of church wel-
fare work as a result of a changed wel-
fare state, the increasingly sceptical pub-
lic perception of church and Caritas, and 
not least the mutual alienation of Cari-
tas institutions and the official church. 
The remarks come to the conclusion that 
church welfare work, including Caritas, 
is quite consistent, but that it loses its 
ecclesiastical meaning in its consistency.

Lukas Kiepe/Wolfgang Schroeder: Wel-
fare Organisations between Market Ori-
entation and the Common Good. A Sys-
tem in Transition

From kindergarden to nursing home : 
in the German welfare state, the welfare 
organisations are structurally integrat-
ed into many areas of public services of 
general interest. This means that the six 
umbrella organisations, which are unit-
ed in the Bundesarbeitsgemeinschaft der 

Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW), play a 
prominent role in the coordination and 
management of social services which 
is unparalleled internationally. Along-
side the Workers’ Welfare Association 
(AWO), the German Red Cross (DRK), the 
Paritätische Wohlfahrtsverband and the 
Central Welfare Office for Jews in Germa-
ny (ZWST), the two denominational wel-
fare associations – Caritas and Diakonie – 
have a special role to play. They are not 
only the largest welfare organisations, 
but also have their own labour law (Third 
Way) due to the specific state-church re-
lations and are particularly affected by 
social (value-) change. All in all, the sys-
tem of dual welfare care with public and 
private providers has been in a state of 
upheaval since the mid-1990s. The caus-
es, characteristics and consequences of 
this change are examined in this paper.

Holger Böckel: The Religious Profile of 
Christian Service Providers. How Chris-
tian do Employees of Denominational 
Charities have to be?

Denominational welfare organisa-
tions and their diaconal and charitable 
enterprises provide social services as reli-
gious providers in an increasingly secular 
social environment. For reasons of com-
petition in the social sector alone, they 
are interested in strengthening their de-
nominational profile. However, both the 
adherence to compulsory church involve-
ment for employees and efforts to estab-

lish a corporate culture based on religion 
appear increasingly ineffective. Instead, a 
third perspective must be sought, name-
ly the religious or Christian profile of the 
service itself and its conditions. This in-
cludes the spirituality of the addressees 
and employees as well as the church’s 
mission of orientation.

Ulrike Kostka: Caritas in the New Fed-
eral States. Norms, Values and Staff in 
a Secular Environment

Caritas in the archdiocese of Berlin is 
in a diaspora situation in a double mean-
ing – the Catholic Church is a minority 
church in Berlin, Brandenburg and West-
ern Pomerania. Consequently, Caritas as 
a Catholic welfare organisation is in the 
minority; the largest welfare organisation 
in Berlin is the Paritätische Wohlfahrts-
verband. Only half of the employees are 
Christians, but many non-baptised em-
ployees identify with Caritas and also 
have ties to the church. The heteroge-
neity in the workforce is reflected in the 
need for spiritual and ethical services, as 
the experience report of the staff unit 
for spirituality, ethics and pastoral care 
shows. Important characteristics of Car-
itas are credibility and the ability to dis-
course on the basis of Christian values. 
Church welfare organisations thus make 
an important contribution to the struc-
ture of the welfare state and democracy.
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Résumés

Matthias Möhring-Hesse : Après la 
subsidiarité. Perte de sens et persis-
tance de l’aide sociale de l’Eglise

L’action diaconale est constitutive de 
l’Eglise. Comme elle ne devrait pas s’ab-
sorber dans l’assistance interne à l’Eglise, 
elle fut » filialisée « sous forme de Ca-
ritas associative et pratiquée en dehors 
de l’Eglise institutionnelle. L’institution-
nalisation du travail d’aide sociale de 
l’Eglise comme Caritas a entraîné une sé-
rie de questions et de développements 
qui font l’objet de la présente. Contri-
bution. Il s’agit notamment de l’évolu-
tion des modes de relations entre l’Etat 
et Caritas, de la tansformation du travail 
social de l’Eglise à la suite des change-
ments au sein de l’Etat-providence, de la 
perception de plus en plus sceptique de 
l’Eglise et de Caritas dans la sphère pu-
blique et tout particulièremnt de l’alié-
nation mutuelle des institutions de Cari-
tas et de l’Eglise officielle. La conclusion : 
Le travail social de l’Eglise, y compris ce-
lui de Caritas, est bien constant. Mais il 
perd dans cette constance sa significa-
tion ecclésiastique.

Lukas Kiepe, Wolfgang Schröder : Asso-
ciations caritatives entre l’orientation 
vers le marché et le bien commun. Un 
système en profonde transformation

De la maternelle jusqu’à la maison 
de retraite : Dans l’Etat-providence al-
lemand, les associations caritatives sont 
structurellement intégrées dans de nom-
breux services publics d’interêt général. 
Ainsi, les six organisations faîtières re-
groupées dans le Groupe de Travail fé-
déral de l’Assistance sociale libre, oc-

cupent une place de premier plan dans 
la coordination et l’orientation des pres-
tations sociales qui n’a pas d’égal au ni-
veau international. Outre la Mutualité 
ouvrière (AWO), la Croix rouge allemande 
(DRK),l’Assitance paritaire d’aide sociale 
et l’Office central d’aide sociale des Juifs 
en Allemagne (ZWST), les deux associa-
tions confessionnelles – Caritas et Dia-
konie – jouent un rôle particulier. Non 
seulement elles sont les plus grandes as-
sociations, mais, en raison des relations 
spécifiques entre l’Etat et les Eglises, elles 
ont également leur propre droit du tra-
vail (troisième voie) et sont particulière-
ment touchées par les changements so-
ciaux (des valeurs). En résumé, le sys-
tème de protection sociale coopératif 
avec des prestataires publics et privés se 
trouve, depuis le milieu des années 1990, 
en une transformation profonde. L’article 
en examine les causes, les expressions et 
les conséquences.

Holger Böckel : Profil religieux des 
prestataires de services chrétiens. Dans 
quelle mesure les employés des orga-
nisations caritatives confessionnelles 
doivent-ils être chrétiens ?

Les organisations caritatives confes-
sionnelles et leurs entreprises diaconales 
et de Caritas fournissent des services so-
ciaux en tant que prestataires religieux 
dans un environnement social de plus 
en plus laïque. Déjà pour des raisons de 
concurrence dans le secteur social, elles 
sont intéressées à l’affermissement de 
leur profil confessionnel. Cependant, il 
paraît de plus en plus inefficace ou d’exi-
ger des collaborateurs une adhésion obli-

gatoire à l’Eglise ou de s’efforcer d’éta-
blir une culture d’entreprise colorée d’as-
pects religieux. Une troisième perspective 
consiste par contre à s’interroger sur le 
profil religieux ou même chrétien de la 
prestation même et sur ses conditions. 
Cela inclut autant la spiritualité des des-
tinataires et des employés que la mission 
d’orientation de lEglise.

Ulrike Kostka : La Caritas dans les nou-
veaux » länder «. Normes, valeurs et 
personnel dans un milieu laique

La Caritas dans l’archidiocèse de Berlin 
se trouve dans une situation de diaspora 
au double sens du mot : L’Eglise catho-
lique à Berlin, dans le Brandebourg et en 
Poméranie occidentale est une Eglise mi-
noritaire. Par conséquent, Caritas en tant 
qu’organisation d’aide sociale catholique 
est en minorité ; la plus grande organi-
sation caritative à Berlin est la » Parité « 
(organisation paritaire d’aide sociale). 
La moitié seulement des employés sont 
chrétiens. Toutefois, de nombreux col-
laborateurs et collaboratrices non bap-
tisés s’identifient à Caritas et ont égale-
ment un lien avec l’Eglise. L’hétérogénité 
du personnel se reflète dans le besoin de 
services sprituels et éthiques comme le 
montre le rapport d’expérience de l’uni-
té du personnel » Spiritualité, éthique 
et pastorale «. Crédibilité et capacité au 
dialogue basé sur de valeurs chrétiennes 
sont des caractéristiques importantes de 
Caritas. Les organisations caritatives de 
l’Eglise apportent donc une contribution 
significative à la structure tissulaire de 
l’Etat-providence et de la démocratie.
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